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Steuertermine:
	10.01.
Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer
Getränkesteuer
Vergnügungsteuer


	Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.01. für den Eingang der Zahlung. Diese Frist gilt nicht für die Barzahlung und die Zahlung per Scheck.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks bei der Finanzbehörde als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen.

	Alle Angaben ohne Gewähr


Vorschau auf die Steuertermine Februar 2011:

	10.02.
Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer
Getränkesteuer
Vergnügungsteuer

15.02.
Gewerbesteuer
Grundsteuer
	Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.02. für den Eingang der Zahlung. Diese Frist gilt nicht für die Barzahlung und die Zahlung per Scheck.

Bezüglich der Gewerbesteuer und der Grundsteuer endet die dreitägige Zahlungsschonfrist am 18.02.
Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks bei der Finanzbehörde als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen.

	Alle Angaben ohne Gewähr


Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Januar 2011:

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Januar ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.01.2011.
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1. Alle Steuerpflichtigen: Schärfere Regeln für die Selbstanzeige
Die Voraussetzungen, unter denen reuige Steuersünder Straffreiheit erlangen können, sollen verschärft werden. Ein entsprechendes Gesetz hat die Bundesregierung kürzlich auf den Weg gebracht. Der Entwurf für das „Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und Steuerhinterziehung“ sieht vor, dass nur derjenige Straffreiheit erlangt, der alle infrage kommenden Hinterziehungssachverhalte, die strafrechtlich noch nicht verjährt sind, vollständig und zutreffend nacherklärt.

Damit werden sog. Teilselbstanzeigen, die sich lediglich auf bestimmte Steuerquellen, z.B. in bestimmten Ländern oder auf bestimmte Steuergestaltungen beziehen, nicht mehr mit Straffreiheit honoriert. Auch soll künftig eine strafbefreiende Selbstanzeige nur noch dann möglich sein, wenn gegenüber dem Betroffenen noch keine Betriebsprüfung angekündigt worden ist - somit wird der letztmögliche Zeitpunkt für eine Selbstanzeige vorverlegt. Denn zurzeit ist eine Selbstanzeige noch bei Erscheinen des Betriebsprüfers möglich.

Hinweis:
Das Gesetz bedarf noch der Zustimmung des Bundestages, die als sicher gilt. Es wird voraussichtlich im ersten Quartal 2011 in Kraft treten.
2. Alle Steuerpflichtigen: Tabak wird teurer
Rauchen in Deutschland wird ab dem nächsten Jahr teurer: Der Bundesrat hat am 17.12.2010 dem Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen zugestimmt.

Erstmals ab Mai 2011 und danach jedes weitere Jahr bis 2015 wird die Tabaksteuer für Zigaretten und Feinschnitt schrittweise angehoben.

Eine Schachtel mit 19 Zigaretten wird damit pro Jahr um 4 bis 8 Cent teurer. Feinschnitt mit 40 Gramm wird sich um 12 bis 14 Cent verteuern. Da außerdem eine Mindeststeuer eingeführt wird, ergibt sich eine einmalige zusätzliche Preiserhöhung von 45 Cent je Packung Feinschnitt. Die Preise für sogenannte ECO-Zigarillos (Packung mit 17 Stück) werden sich in einem ersten Schritt um 40 und in einem zweiten Schritt um 15 Cent erhöhen. Hintergrund der Tabaksteuererhöhung ist die Schließung einer Finanzierungslücke im sogenannten Sparpaket, die durch den weniger starken Subventionsabbau bei der Ökosteuer für Unternehmen entstanden war.
3. Alle Steuerpflichtigen: Kosten für alternative Krebsabwehrtherapie absetzbar
Die Richter des Bundesfinanzhofes (BFH) hatten sich in ihrer Entscheidung vom 02.09.2010 (Az: VI R 11/09) mit der Frage zu beschäftigen, unter welchen Voraussetzungen Aufwendungen für eine immunbiologische Krebsabwehrtherapie als außergewöhnliche Belastungen anzuerkennen sind. Im Ergebnis ließen sie einen steuermindernden Abzug zu.

Zum Hintergrund: Die Frau des Klägers war an Bauspeicheldrüsenkrebs erkrankt und unterzog sich einer immunbiologischen Krebsabwehrtherapie mit Ukrain. Bei Ukrain handelt es sich um ein Präparat, welches weder in Deutschland noch in der Europäischen Union als Arzneimittel zugelassen ist. Das Medikament wurde dem Kläger und seiner erkrankten Ehefrau von einem Facharzt für Allgemeinmedizin, Chirotherapie und Naturheilverfahren empfohlen, da aufgrund des geschwächten Gesundheitszustandes der Frau herkömmliche und konventionelle Behandlungsmethoden, wie beispielsweise die Chemotherapie, nicht möglich waren. Letztendlich erlag die Ehefrau ihrem Leiden.

Der Ehemann wollte die erheblichen Kosten für die alternative Krebsabwehrtherapie als außergewöhnliche Belastung anerkannt wissen. Schließlich sind außergewöhnliche Belastungen laut Gesetz größere Aufwendungen, die einem Steuerpflichtigen im Gegensatz zu der überwiegenden Mehrzahl anderer Steuerpflichtiger gleicher Einkommensverhältnisse, gleicher Vermögensverhältnisse und gleichen Familienstandes zwangsläufig erwachsen.
Finanzamt und erstinstanzliches Finanzgericht ließen einen Abzug der Kosten nicht zu, da es sich gemäß der bisherigen Rechtsprechung des BFH nicht um zwangsläufige Krankheitskosten gehandelt habe.
Diese Rechtsprechung hat der BFH nun erfreulicherweise aufgegeben. Die Richter erkennen nunmehr an, dass auch objektiv nicht zur Heilung oder Linderung geeignete Behandlungen zwangsläufig sein können. Die Zwangsläufigkeit müsse sich nicht unbedingt aus der medizinischen Notwendigkeit einer Behandlung ergeben, sondern könne auch durch die Ausweglosigkeit der Lebenssituation bedingt sein. Im Ergebnis können damit auch Kosten für eine objektiv nicht zur Heilung oder Linderung geeignete Therapie abzugsfähig sein, wenn eine Erkrankung mit der Folge einer nur noch begrenzten Lebenserwartung vorliegt, die nicht mehr auf eine herkömmliche Heilbehandlung anspricht.
Hinweis:
Ihre Grenze findet die Abzugsfähigkeit von Aufwendungen für sogenannte Außenseitermethoden allerdings dann, wenn die Behandlung von einer Person vorgenommen wird, die nicht zur Ausübung der Heilkunde zugelassen ist. Dies stellen die Richter in ihrer Entscheidung deutlich klar, obwohl es im vorliegenden Fall nicht ausschlaggebend war, da hier die Behandlung von einem Facharzt durchgeführt wurde.

4. Alle Steuerpflichtigen: Kirchensteuer in der EU
Die Kirchensteuer kann als Sonderausgabe in der Einkommensteuererklärung steuermindernd berücksichtigt werden. Dies galt bisher allerdings nur für die Steuern, die an eine anerkannte inländische Religionsgemeinschaft gezahlt wurden.
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat nun mit Erlass vom 16.11.2010 (Az: IV C 4 - S 2221/07/0004 :001) mitgeteilt, dass ab sofort auch Kirchensteuerzahlungen an andere öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften abzugsfähig sind.

Voraussetzung hierfür ist, dass die Religionsgemeinschaft in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) oder in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) belegen ist und bei Inlandsansässigkeit als Körperschaft des öffentlichen Rechts anzuerkennen wäre.
Die konkret hierunter fallenden Religionsgemeinschaften führt das BMF in der Anlage zu seinem Schreiben auf. Hier finden sich zurzeit Kirchen in zwei Ländern: Zum einen die evangelisch-lutherische Staatskirche Dänemarks, zum anderen die evangelisch-lutherische und orthodoxe Staatskirche Finnlands.
Hinweis:
Es ist davon auszugehen, dass die Liste nach und nach um weitere Religionsgemeinschaften erweitert wird. Allerdings wird es wohl noch dauern, bis alle Kirchensteuern des EU-/ EWR-Raumes als Sonderausgabe abgezogen werden können.
5. Alle Steuerpflichtigen: Streit um die neue Erbschaftsteuer
Mit dem Erbschaftsteuerreformgesetz sollte das bis dahin verfassungswidrige Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht verfassungskonform ausgestaltet werden. Denn das Bundesverfassungsgericht hatte mit Beschluss vom 07.11.2006 - 1 BvL 10/02 die damals geltenden Bewertungsregeln für verfassungswidrig erklärt. Darüber, ob das neue Recht tatsächlich mit dem Grundgesetz in Einklang steht, wird weiterhin heftig gestritten.
Kürzlich haben die Karlsruher Verfassungshüter mit Beschluss vom 30.10.2010 (Az: 1 BvR 3196/09, 1 BvR 3197/09, 1 BvR 3198/09) drei Verfassungsbeschwerden nicht zur Entscheidung angenommen, mit denen die Beschwerdeführer die unterschiedlichen Steuersätze, Freibeträge und Steuerbefreiungen des neuen Rechts gerügt hatten. Der Grund: Den Beschwerdeführern mangelte es an der notwendigen Selbstbetroffenheit, weil eine Belastung durch das aktuelle Erbschaft- oder Schenkungsteuerrecht nicht vorlag.
Hinweis:
Da die Verfahren aus formalen Gründen abgewiesen wurden, heißt dies nicht, dass die neuen Regelungen des Erbschaft- und Schenkungsteuerrechts verfassungsgemäß sind. Es ist eine Frage der Zeit, wann sich die Karlsruher Richter das nächste Mal mit dem neuen Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht auseinandersetzen müssen. Wir werden Sie an dieser Stelle über dieses Thema auf dem Laufenden halten.

6. Arbeitnehmer: Steuerliche Behandlung von Reinigungskosten

Die Kosten für die Reinigung von Berufskleidung können nur dann steuerlich berücksichtigt werden, wenn es um die Reinigung typischer Berufskleidung geht. Dies hat das Finanzgericht Rheinland-Pfalz mit Urteil vom 28.09.2010 (Az: 2 K 1638/09) klargestellt.

Im Streitfall hatte die Klägerin, eine angestellte Hauswirtschafterin, die Aufwendungen für die Reinigung ihrer Berufskleidung (Kopfbedeckung, T-Shirt, Hose, Socken, Kittel und Vorbinder) in ihrer Einkommensteuererklärung als Werbungskosten geltend gemacht. Das Finanzamt erkannte lediglich einen Teil der Kosten an, da nur bei der Kopfbedeckung, dem T-Shirt, dem Kittel und dem Vorbinder von typischer Berufskleidung ausgegangen werden könne. Zu Recht, wie die Finanzrichter entschieden. Denn grundsätzlich seien Aufwendungen für die Reinigung von Kleidung nicht abzugsfähig, da es sich hierbei um Kosten der allgemeinen Lebensführung handele. Eine Ausnahme gelte lediglich für typische Berufskleidung. Im konkreten Fall gehörten die in „normalen“ Geschäften erworbenen Socken und die Hose nicht dazu, da sie üblicherweise von jedermann getragen werden können.
7. Arbeitgeber: Sachbezugswerte 2011

Zum 01.01.2011 werden die amtlichen Sachbezugswerte teilweise leicht angehoben. Änderungen haben sich im Vergleich zu 2010 bei den Werten für die freiwillige oder verbilligte Verpflegung und Unterkunft sowie für das Mittag- und Abendessen ergeben. Für  2011 gelten die folgenden Monatswerte:

Freie Verpflegung



217 EUR/Monat (2010: 215 EUR)

Frühstück




47 EUR/Monat (wie 2010)

Mittag- und Abendessen (jeweils)

85 EUR/Monat (2010: 84 EUR)

Freie Unterkunft



206 EUR/Monat (2010: 204 EUR)

Freie Wohnung



3,59 EUR/qm/Monat (2010: 3,55 EUR/qm/Monat)

Freie Wohnung - einfache Ausstattung
2,91 EUR/qm/Monat (2010: 2,88 EUR/qm/Monat)

8. Arbeitgeber: E-Bilanz wird verschoben

Ursprünglich sollten Unternehmen bereits ab 2011 verpflichtet werden, für nach dem 31.12.2010 beginnende Wirtschaftsjahre die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zusammen mit den Steuererklärungen in elektronischer Form an die Finanzämter zu übermitteln. Da sich nun gezeigt hat, dass die technischen und organisatorischen Voraussetzungen noch nicht vollständig vorhanden sind, will das Bundesfinanzministerium die Pflicht zur Abgabe der sogenannten E-Bilanz sowie der E-Gewinn- und Verlustrechnung um ein Jahr verschieben.

Dies geht aus der „Verordnung zur Festlegung eines späteren Anwendungszeitpunktes der Verpflichtungen nach § 5b des Einkommensteuergesetzes“ hervor, die der Bundesrat am 17.12.2010 verabschiedet hat. Mit der Verordnung soll sichergestellt werden, dass alle technischen und organisatorischen Voraussetzungen für eine reibungslose Übermittlung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen geschaffen werden können.
9. Vermieter: Vorsteuerabzug nach Umsatz- oder Flächenschlüssel

Die Vermietung von Wohnraum ist grundsätzlich umsatzsteuerfrei. Sofern eine Gebäudeeinheit jedoch nicht als Wohnung, sondern als Gewerbefläche, also beispielsweise als Ladenlokal, Büro, Lagerfläche etc. vermietet wird, kann der Vermieter auf die Umsatzsteuerbefreiung verzichten.

Dieser freiwillige Verzicht auf die Umsatzsteuerbefreiung kann für den Vermieter vorteilhaft sein. Zwar muss er seine Einkünfte der Umsatzsteuer unterwerfen. Auf der anderen Seite kann er jedoch den Vorsteuerabzug nutzen und so beispielsweise die Vorsteuer für Instandsetzungs- bzw. Modernisierungsmaßnahmen geltend machen.
Im Fall der Vermietung einer gemischt genutzten Immobilie, also einem Haus, in dem sowohl  gewerbliche Flächen als auch Wohnraum vermietet werden, muss zur Ermittlung der Vorsteuer zweistufig vorgegangen werden.

Im ersten Schritt werden alle Vorsteuerbeträge ermittelt, die den einzelnen Einheiten direkt zugeordnet werden können. In Bezug auf den gewerblichen Teil der Vermietung ist ein Vorsteuerabzug möglich, in Bezug auf den privaten Anteil nicht.

Übrig bleiben die Vorsteuerbeträge, die auf das gesamte Haus entfallen. Diese müssen dann in einem zweiten Schritt den umsatzsteuerfreien und umsatzsteuerpflichtigen Vermietungen zugeordnet werden.

Hierfür sieht das deutsche Umsatzsteuergesetz den sogenannten Flächenmaßstab vor. Hierbei wird die Quadratmeterzahl der umsatzsteuerpflichtigen Vermietung ins Verhältnis zur Gesamtfläche gesetzt. Dies führt bei gewerblichen Vermietungen jedoch meist zu einem ungünstigen Ergebnis. Für den Vermieter wäre häufig der sogenannte Umsatzschlüssel, bei dem der Umsatz als Aufteilungsmaßstab herangezogen wird, günstiger. Eine Anwendung des Umsatzschlüssels ist nach geltendem Recht jedoch de facto ausgeschlossen, da er nur dann angewendet werden soll, wenn keine andere Aufteilungsmethode zur Verfügung steht. Insbesondere bei gemischt genutzten Immobilien ist jedoch eine Aufteilung nach dem Flächenverhältnis immer möglich.

Ob diese national-gesetzliche Einschränkung europarechtskonform ist, will der Bundesfinanzhof (BFH) nun durch eine Vorlage der Rechtsfrage an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) vom 22.07.2010 (Az: V R 19/09) klären lassen. Denn die europarechtlichen Regeln sehen das Umsatzverfahren als Regelverfahren vor.

Tipp:
Es ist offen, wie der EuGH entscheiden wird. Bis zur endgültigen Klärung sollte gegen ablehnende Umsatzsteuerbescheide unter Verweis auf das anhängige Verfahren Einspruch eingelegt und das Ruhen des Verfahrens beantragt werden.
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Steuertermine:
	10.02.
Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer
Getränkesteuer
Vergnügungsteuer

15.02.
Gewerbesteuer
Grundsteuer
	Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.02. für den Eingang der Zahlung. Diese Frist gilt nicht für die Barzahlung und die Zahlung per Scheck.

Bezüglich der Gewerbesteuer und der Grundsteuer endet die dreitägige Zahlungsschonfrist am 18.02.
Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks bei der Finanzbehörde als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen.

	Alle Angaben ohne Gewähr


Vorschau auf die Steuertermine März 2011:

	10.03.
Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer
Einkommensteuer
Kirchensteuer
Körperschaftsteuer
Getränkesteuer
Vergnügungsteuer
	Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.03. für den Eingang der Zahlung. Diese Frist gilt nicht für die Barzahlung und die Zahlung per Scheck.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks bei der Finanzbehörde als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen.

	Alle Angaben ohne Gewähr


Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Februar 2011:

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Februar ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 24.02.2011.
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1. Alle Steuerpflichtige: Schnee- und Glatteisunfälle steuerlich nutzen
Dieser Winter war einer der kältesten und schneereichsten seit langer Zeit. Vielerorts war man gut beraten, zu Hause zu bleiben. Leider ist dies nicht immer möglich - so waren zahlreiche Unfälle vorprogrammiert. Fraglich ist nun, ob man den Fiskus an den Folgekosten eines Unfalls beteiligen kann.

Die erfreuliche Antwort ist: ja, man kann! Hierauf hat die Oberfinanzdirektion Koblenz kürzlich hingewiesen. Voraussetzung: die (Unfall)Fahrt muss beruflich veranlasst gewesen sein, d.h. der Unfall muss sich bei einer Fahrt auf dem Weg zur Arbeit oder bei einer Familienheimfahrt im Rahmen der doppelten Haushaltsführung ereignet haben. Auch kommt eine „sonstige“ berufliche Fahrt im Rahmen einer Auswärtstätigkeit oder einer Dienstreise infrage.

Die Unfallkosten können in diesen Fällen zusätzlich zur Entfernungspauschale als Werbungskosten abgezogen werden. Hierunter fallen insbesondere die Reparaturkosten des eigenen und des gegnerischen Wagens, eventuelle Gutachter- oder Schadenersatzkosten sowie ggf. angefallene Gerichts- oder Anwaltskosten. Die Aufwendungen sind allerdings nur dann abzugsfähig, sofern sie nicht von der Versicherung erstattet werden.

Sofern die Versicherung eingesprungen ist, kann zumindest die Selbstbeteiligung abgezogen werden. Eine nach einer Reparatur eventuell verbleibende schlechtere Verkäuflichkeit des Fahrzeugs ist dagegen nicht berücksichtigungsfähig.
Hinweis:
In dem Fall, in dem sich der Unfall in 2010 ereignet hat, kann der Werbungskostenabzug in der Steuererklärung für 2010 angesetzt werden. Bei einem Unfall in 2011 muss nicht erst bis zur Anfertigung der 2011er-Einkommensteuererklärung in 2012 gewartet werden. Hier besteht die Möglichkeit, mittels eines Antrages auf Lohnsteuerermäßigung bereits jetzt die laufende Lohnbesteuerung zu mindern und so die Unfallkosten als Werbungskosten zu berücksichtigen.
2. Alle Steuerpflichtigen: Berücksichtigung von Heimkosten

Mit Urteil vom 13.10.2010 (Az: VI R 38/09) hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass die Kosten für einen krankheitsbedingten Aufenthalt in einem Seniorenheim auch dann als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden können, wenn keine ständige Pflegebedürftigkeit besteht und auch keine zusätzlichen Pflegekosten abgerechnet worden sind. Damit rückt das Gericht von seinen früheren und wesentlich strengeren Grundsätzen ab, wonach vorausgesetzt wurde, dass entweder zusätzliche Kosten für Pflegeleistungen vom Heimbetreiber abgerechnet wurden oder der Schwerbehindertenausweis des Patienten die Merkzeichen „H“ oder „Bl“ beinhaltete. Die Pflegebedürftigkeit sei dann keine Voraussetzung für den Abzug, wenn ein Arzt den Heimaufenthalt infolge einer Erkrankung als notwendig erachtet und dies auch entsprechend bescheinigt hat.

Das Urteil ändert grundsätzlich nichts daran, dass Kosten für eine altersbedingte Unterbringung in einem Alters- oder Pflegeheim als Kosten der privaten Lebensführung steuerlich nicht berücksichtigungsfähig sind. Im Ergebnis muss der Heimaufenthalt also krankheitsbedingt sein, um die Kosten steuerlich geltend machen zu können.

Tipp:
Die Entscheidung des BFH ist insofern neu, als die Frage, ob eine Unterbringung in einem Heim krankheitsbedingt ist, nicht mehr an den bisher geltenden formalen Kriterien festgemacht wird. Gehören Sie zur betroffenen Personengruppe, sollten Sie prüfen, ob Sie von der geänderten Rechtsprechung profitieren können.
3. Alle Steuerpflichtige: Abzug von Unterhaltsaufwendun-gen an Verwandte
Unterhaltsleistungen können steuerlich berücksichtigungsfähige außergewöhnliche Belastungen darstellen.
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) hat sich mit Urteil vom 05.10.2010 (Az: 1 K 1577/10) dazu geäußert, in welchem Umfang Unterhaltsleistungen, die Großeltern an ihre Kinder und Enkelkinder erbringen, abzugsfähig sind.
Im Streitfall lebte die Tochter der Kläger mit ihrem Ehemann und ihren drei minderjährigen Kindern in den USA. Die Kläger machten in ihrer Einkommensteuererklärung für das Jahr 2006 Unterhaltszahlungen an ihre Tochter und die drei Enkelkinder in Höhe von insgesamt 10.783 EUR als außergewöhnliche Belastung geltend.

Das Finanzamt erkannte nur einen Teil der Unterhaltsaufwendungen an. Zur Begründung führte die Behörde aus, der geleistete Gesamtbetrag in Höhe von 10.783 EUR sei auf die im unterhaltenen Haushalt lebenden Personen nach Köpfen aufzuteilen. Dies gelte auch, soweit unterhaltene Personen nicht zu den zum Abzug berechtigten Unterhaltsempfängern gehören. Auf jede Person entfielen demnach 2.156 EUR. Der Ehemann der Tochter sei nicht unterhaltsberechtigt und die Tochter müsse sich die Einkünfte ihres Mannes anrechnen lassen, sodass lediglich der Unterhalt an die drei Enkelkinder in Höhe von jeweils 2.156 EUR (insgesamt 6.468 EUR) zu berücksichtigen sei.

Die hiergegen gerichtete Klage mit der Begründung, die Aufwendungen seien gezielt zur Bestreitung des Lebensunterhalts der drei Enkelkinder geleistet worden, sodass eine Aufteilung des Gesamtbetrages auf die Personenzahl des Haushaltes nicht hätte erfolgen dürfen, hatte keinen Erfolg.

Die Richter verwiesen in ihrer Urteilsbegründung auf die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes, wonach bei intakter Ehe ein Ehepartner an den Einkünften und Lasten des anderen Ehegatten wirtschaftlich zur Hälfte partizipiert. Insofern scheide ein steuermindernder anteiliger Abzug der auf die Tochter entfallenden Geldzahlungen aus.

Ferner sei im Falle des Zusammenlebens mehrerer unterstützter Personen in einem Haushalt grundsätzlich nicht darauf abzustellen, an welchen Angehörigen Beträge tatsächlich überwiesen wurden. Einheitliche Unterhaltsleistungen, die für den Unterhalt einer solchen Personengruppe bestimmt sind, müssten nach einem allgemeinen Maßstab aufgeteilt werden. Dies gelte auch, soweit unterhaltene Personen - wie hier der Ehemann der Tochter - nicht unterhaltsberechtigt sind.

Tipp:
Das Finanzgericht hat die restriktive Praxis der Finanzverwaltung bestätigt. Sofern Sie Unterhaltsleistungen an Kinder oder Enkelkinder erbringen, holen Sie fachlichen Rat ein, um die Zahlungen möglichst umfassend geltend machen zu können.

4. Alle Steuerpflichtigen: Steuerfreiheit von Auslandsstipendien

Stipendien aus öffentlichen Mitteln oder aus zwischenstaatlichen Einrichtungen zur Förderung der Forschung oder zur Förderung der wissenschaftlichen oder künstlerischen Aus- oder Fortbildung sind grundsätzlich einkommensteuerfrei. So die eindeutige Befreiungsvorschrift im Rahmen des Einkommensteuergesetzes.

Voraussetzung ist, dass das Stipendium einen für die Erfüllung der Forschungsaufgabe oder für die Bestreitung des Lebensunterhaltes erforderlichen Betrag nicht übersteigt und nach den vom Geber erlassenen Richtlinien vergeben wurde. Auch darf der Stipendiat nicht zu einer bestimmten wissenschaftlichen oder künstlerischen Gegenleistung oder zu einer bestimmten Arbeitnehmertätigkeit verpflichtet worden sein.

Aktuell hatte der Bundesfinanzhof (BFH) darüber zu entscheiden, ob die Steuerbefreiung für Stipendien, die die oben genannten Voraussetzungen erfüllen, auch dann gilt, wenn das Stipendium von einer Körperschaft vergeben wird, die in der Bundesrepublik Deutschland nicht steuerpflichtig ist.

Im Streitfall ging es um eine Ärztin, die im Rahmen eines Forschungsprojektes ein Stipendium von einem französischen Verein erhielt. Weil der Stipendiumsgeber in der Bundesrepublik Deutschland nicht steuerpflichtig war, wollten die Finanzbeamten das Stipendium bei der Ärztin als „Sonstige Einkünfte“ versteuern.

Die Richter des BFH entschieden anders und stellten klar, dass es irrelevant sei, ob der Stipendiumsgeber in der Bundesrepublik steuerpflichtig ist (Urteil vom 15.09.2010, Az: X R 33/08). Voraussetzung sei lediglich, dass die allgemeinen Gemeinnützigkeitsanforderungen erfüllt sind. Dies war vorliegend der Fall, sodass die Ärztin das Stipendium aufgrund ihres gemeinnützigen Forschungsauftrages steuerfrei vereinnahmen konnte.

Hinweis:
Da die Steuerfreiheit aufgrund der europarechtlichen Kapitalverkehrsfreiheit zu gewähren war, wird diese wohl auf Institutionen beschränkt sein, die sich innerhalb der Europäischen Union (EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) befinden. Stipendiaten, die von Organisationen anderer Staaten unterstützt werden, dürften von dem Urteil nicht profitieren.
5. Alle Steuerpflichtigen: Anerkennung von Darlehensverträgen zwischen Angehörigen

Gerade im Steuerrecht sind an Verträge zwischen Verwandten strenge Anforderungen zu stellen. Der Grund: Das Finanzamt vermutet, dass der ansonsten vorhandene natürliche Interessengegensatz zwischen fremden Vertragspartnern fehlt und der Vertrag nur geschlossen wurde, um Steuern zu sparen.

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich mit Schreiben vom 23.12.2010 (Az: IV C 6-S 2144/07/10004) ausführlich zur steuerlichen Anerkennung von Darlehensverträgen zwischen Angehörigen geäußert. Folgende Punkte sind in diesem Zusammenhang zu beachten:

Der Darlehensvertrag muss aus rein zivilrechtlicher Sicht wirksam abgeschlossen worden sein. Ebenso wichtig ist es, dass der Vertrag tatsächlich wie vereinbart durchgeführt wird. 

Hervorzuheben ist, dass die Nichtbeachtung eines zivilrechtlichen Formerfordernisses nicht ausnahmslos dazu führt, den Vertrag aus steuerrechtlicher Sicht nicht anzuerkennen. Insoweit liegt lediglich ein Indiz für eine mögliche steuerliche Nichtanerkennung vor. Dennoch sollte darauf geachtet werden, sämtliche zivilrechtlichen Erfordernisse zu beachten, um eventuelle Anerkennungsprobleme des Vertrages von vornherein zu vermeiden.

Zentraler Punkt bei einem Vertrag zwischen Angehörigen ist, dass das im Darlehensvertrag Vereinbarte während der gesamten Vertragsdauer nach Inhalt und Durchführung auch dem entspricht, was fremde Dritte bei der Gestaltung eines vergleichbaren Darlehensverhältnisses üblicherweise vereinbart hätten. Die Finanzverwaltung will hier als Vergleichsmaßstab die Vertragsgestaltungen heranziehen, die zwischen Darlehensnehmern und Kreditinstituten üblich sind.

Aus Sicht des BMF setzt der sog. Fremdvergleich insbesondere voraus, dass eine Vereinbarung über die Laufzeit und über Art und Zeit der Rückzahlung des Darlehens getroffen worden ist, die Zinsen zu den Fälligkeitszeitpunkten entrichtet wurden und der Rückzahlungsanspruch ausreichend gesichert ist. Ein besonderes Augenmerk wird in diesem Zusammenhang auf die Besicherung des Darlehens zu legen sein. Laut Finanzverwaltung ist eine ausreichende Besicherung nur dann gegeben, wenn bankübliche Sicherheiten hingegeben werden.

Hinweis:
Über die erwähnten Punkte hinaus enthält das Schreiben weitere Einzelheiten, unter denen Darlehensverträge zwischen Angehörigen steuerlich anzuerkennen sind (oder auch nicht). Haben Sie innerhalb der Familie Kredite vergeben, kann es sich lohnen, im Zweifel steuerlichen Rat einzuholen, um die Darlehen steuerlich nutzen zu können.

6. Arbeitnehmer: Arbeitnehmer-Pauschbetrag 2011

Im Rahmen des zurzeit diskutierten „Steuervereinfachungsgesetzes 2011“ ist geplant, den Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 920 EUR auf 1.000 EUR zu erhöhen. Dieser kleine Bonus, der im Ergebnis einen Steuervorteil von maximal 36 EUR im Jahr mit sich bringt, soll Arbeitnehmern nach Angabe des Bundesfinanzministeriums (BMF) bereits im Dezember 2011 zugute kommen. Denn der Erhöhungsbetrag von 80 EUR soll dem BMF zufolge in der Lohn- und Gehaltsabrechnung für Dezember 2011 berücksichtigt werden. So wird eine rückwirkende Korrektur der Lohnabrechnungen ab Januar 2011 - sollte das Gesetz wie geplant auch verabschiedet werden - nicht erforderlich sein.
7. Arbeitgeber / Arbeitnehmer: Besteuerung von Jahreswagenrabatten
Verkauft ein Arbeitgeber Waren zu verbilligten Preisen an seine Angestellten, ist der hieraus entstehende Vorteil als Arbeitslohn zu versteuern. Ausgenommen von der Besteuerung sind Preisnachlässe, die auch im normalen Geschäftsverkehr von jedermann erzielt werden können.

In seiner Entscheidung vom 09.07.2010 (Az: 5 K 1084/08) hat das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) nun konkret aufgezeigt, wie der steuerpflichtige Jahreswagenrabatt zu berechnen ist, den ein Automobilhersteller seinen Arbeitnehmern beim Neuwagenkauf gewährt.

Im Streitfall hatte der Fahrzeugbauer seinem Mitarbeiter jährlich einen Neuwagen verkauft und ihm dabei jeweils einen Mitarbeiterrabatt gewährt. Der Rabatt betrug 21,5 % auf den Nettolistenpreis.
Den auf die Listenpreise der Fahrzeuge eingeräumten Rabatt unterwarf der Arbeitgeber im jeweiligen Streitjahr als geldwerten Vorteil dem Lohnsteuerabzug. Bei der Berechnung des geldwerten Vorteils gingen sowohl Firma als auch Finanzamt von einem um die Hälfte des durchschnittlichen Händlerrabatts gekürzten Listenpreis des Fahrzeugs aus. Dieser wurde nochmals um einen Bewertungsabschlag von 4 % gekürzt und schließlich der jeweils geltende Rabattfreibetrag abgezogen.
Hiergegen klagte der Mitarbeiter beim Finanzgericht. Er verlangte, bei der Ermittlung des Angebotspreises für fremde Dritte vom Bruttolistenpreis abzüglich des vollen durchschnittlichen Preisnachlasses auszugehen, da aufgrund der Marktlage auch fremden Dritten Preisnachlässe in größerem Umfang eingeräumt worden waren. Ausgangspunkt für die Rabattbewertung müsse daher der Endpreis sein, zu dem die betreffende Ware fremden Letztverbrauchern im allgemeinen Geschäftsverkehr angeboten wird. Der Arbeitnehmer belegte anhand von Zeitungsausschnitten, dass Endverbrauchern Rabatte zwischen 17,5 % und 20 % angeboten worden waren.
Die Richter des FG hielten die Klage für teilweise begründet. Sie entschieden, dass der steuerpflichtige Vorteil anhand des vom Arbeitgeber des Klägers mitgeteilten, durchschnittlich gegenüber fremden Letztverbrauchern gewährten Rabatts zu ermitteln sei. Allerdings könne der durchschnittliche Rabatt nicht in voller Höhe zur Minderung des geldwerten Vorteils herangezogen werden. Denn der ausgehandelte Kundenrabatt beruhe auch auf dem individuellen Verhandlungsgeschick des jeweiligen Käufers, seinen Branchenkenntnissen oder auf seinen persönlichen Beziehungen. Insofern sei der durchschnittliche Kundenrabatt um drei Prozentpunkte zu kürzen.

Der bei den Einkünften des Arbeitnehmers als Einnahmen aus nichtselbstständiger Arbeit anzusetzende geldwerte Vorteil berechnete sich danach folgendermaßen:

Bruttolistenpreis

abzüglich Letztverbrauchern gewährter Preisnachlass gemäß Mitteilung des Arbeitgebers

abzüglich 3 % „Verhandlungsabschlag“

abzüglich des gesetzlichen Bewertungsabschlags von 4 %

abzüglich vom Kläger gezahlter Preis

abzüglich Rabattfreibetrag

= geldwerter Vorteil

Tipp: 
Bei der Berechnung des geldwerten Vorteils orientiert sich die Rechtsprechung an der Realität. Diese besteht darin, dass die Hersteller Neufahrzeuge oftmals weit unter Listenpreis anbieten. Das Finanzgericht hat nun aufgezeigt, in welcher Weise ein zusätzlicher Verhandlungsabschlag berücksichtigt werden kann.
8. Eltern: Fiktiver Unterhalt beim Kindergeld unbeachtlich

Das Finanzgericht Münster hat mit seiner Entscheidung vom 17.06.2010 (Az: 11 K 2790/09 Kg) ein erfreuliches Urteil getroffen: Im Streitfall hatte die Tochter der Klägerin während ihrer Ausbildung ein Kind bekommen. Sie unterbrach deswegen ihre Ausbildung, führte sie nach der Elternzeit von rund zehn Monaten weiter fort und schloss sie erfolgreich ab.

Der Vater des Kindes hatte sich verpflichtet, für den Unterhalt seines Kindes aufzukommen, verweigerte jedoch jegliche Unterhaltszahlungen an die Tochter der Klägerin. Da diese keinen Unterhalt erhielt, lagen ihre tatsächlichen Einkünfte und Bezüge unter dem gesetzlichen Grenzbetrag von seinerzeit 7.680 EUR (aktuell gilt ein Grenzbetrag von 8.004 EUR).

Dennoch wollte die Familienkasse für die Tochter der Klägerin kein Kindergeld ausbezahlen, da deren Einkünfte und Bezüge um einen eigenen fiktiven Unterhaltsanspruch gegen den Kindesvater zu erhöhen seien und damit über dem gesetzlichen Grenzbetrag liegen würden.

Dieser Sichtweise folgten die Richter nicht. Sie stellten fest, dass fiktive Unterhaltsansprüche bei der Ermittlung der Einkünfte und Bezüge eines Kindes nicht zu berücksichtigen seien und sprachen damit der Klägerin Kindergeld für ihre Tochter zu.

Fiktive Unterhaltsansprüche stellen nach Auffassung der Richter kein anrechenbares Einkommen dar, weil dem Einkommensteuergesetz zufolge lediglich tatsächlich zugeflossene Einkünfte und Bezüge des Kindes zu berücksichtigen sind. Etwas anderes würde lediglich gelten, wenn die Tochter freiwillig auf den Unterhalt des Kindesvaters verzichtet hätte. Diese Situation war vorliegend jedoch nicht gegeben.
Hinweis:
Die Frage, ob fiktive Unterhaltsansprüche für den Grenzbetrag der eigenen Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen sind, ist höchstrichterlich noch nicht geklärt. Folgende Verfahren zu diesem Thema sind vor dem Bundesfinanzhof anhängig: III R 8/08 und III R 48/08. Dementsprechend wurde auch gegen das hier erwähnte Urteil die Revision zugelassen. Die höchstrichterliche Entscheidung bleibt abzuwarten.
9. Eltern: Aufteilung des Behinderten-Pauschbetrages bei getrennter Veranlagung

Behinderte Menschen können die Aufwendungen, die ihnen unmittelbar durch ihre Behinderung entstehen, durch den sog. Behinderten-Pauschbetrag steuerlich geltend machen. Sofern behinderte Kinder den Freibetrag nicht selbst in Anspruch nehmen (was häufig der Fall ist, da sie ihn selbst steuerlich nicht nutzen können), kann er auf die Eltern, die einen Kinderfreibetrag oder Kindergeld erhalten, übertragen werden. Das Gesetz sieht hierbei grundsätzlich eine hälftige Aufteilung vor. Das Finanzgericht Köln hat nun entschieden, dass der Pauschbetrag auch komplett auf einen Ehepartner übertragen werden kann, auch wenn die Eheleute getrennt veranlagt werden (Urteil vom 26.10.2010, Az: 1 K 2939/10).

Im Streitfall hatten sich die verheirateten Eltern eines schwerbehinderten Sohnes getrennt. Der Sohn lebte seitdem bei der Mutter, die auch dessen Betreuung übernahm. In ihrer Einkommensteuererklärung (die Eltern hatten die getrennte Veranlagung gewählt) machte die Mutter den vollen Behinderten-Pauschbetrag geltend. Der Vater und Ehemann hatte ihr den ihm zustehenden hälftigen Pauschbetrag schriftlich übertragen.

Das Finanzamt berücksichtigte bei der Mutter lediglich den hälftigen Behinderten-Pauschbetrag mit der Begründung, die Übertragung des dem Vater zustehenden Teils des Behinderten-Pauschbetrages sei bei der Ehegattenveranlagung nicht möglich, da Eltern die Aufwendungen für ein gemeinsames behindertes Kind grundsätzlich zu gleichen Teilen zu tragen hätten.

Dem folgten die Kölner Richter nicht. Ihrer Auffassung nach können auch getrennt veranlagte Eheleute eine andere als die hälftige Aufteilung des Pauschbetrages wählen. Andernfalls würden getrennt veranlagte Ehegatten gegenüber geschiedenen oder nichtehelichen Eltern ungerechtfertigt benachteiligt.

10. Eltern: Abzug von Schulgeld als Sonderausgaben
Die steuerliche Anerkennung von Schulgeldzahlungen setzte bisher zwingend voraus, dass Eltern die Zahlungen aus eigener Verpflichtung erbringen, sie demnach Vertragspartner der Schule sind. In der Vergangenheit sind jedoch auch vermehrt Fälle aufgetreten, in denen das volljährige Kind Vertragspartner der Schule und somit auch zivilrechtlich zahlungsverpflichtet ist. Auch wenn häufig in diesen Fällen das Schulgeld von den Eltern entrichtet wurde, versagte die Finanzverwaltung den Eltern den steuermindernden Sonderausgabenabzug.

Erfreulicherweise wird aufgrund einer aktuellen Kurzinformation der Oberfinanzdirektion Münster vom 05.11.2010 (Az: akt. Kurzinfo ESt 30/2005) nicht mehr daran festgehalten. Künftig ist es für den Sonderausgabenabzug nicht mehr von Bedeutung, wer Vertragspartner der Schule ist. Der Abzug kann grundsätzlich bei demjenigen erfolgen, der das Schulgeld tatsächlich gezahlt hat.

Somit können Eltern den Sonderausgabenabzug bedenkenlos beantragen, wenn sie Schulgeldzahlungen geleistet haben, Vertragspartner der Schule jedoch das Kind ist.

Hinweis:
Schulgeldzahlungen sind grundsätzlich bis zu 30 % des Schuldgeldes bzw. maximal bis 5.000 EUR im Kalenderjahr steuermindernd einsetzbar.
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Steuertermine:
	10.03.
Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer
Einkommensteuer
Kirchensteuer
Körperschaftsteuer
Getränkesteuer
Vergnügungsteuer
	Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.03. für den Eingang der Zahlung. Diese Frist gilt nicht für die Barzahlung und die Zahlung per Scheck.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks bei der Finanzbehörde als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen.

	Alle Angaben ohne Gewähr


Vorschau auf die Steuertermine April 2011:

	11.04.
Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer
Getränkesteuer
Vergnügungsteuer
	Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.04. für den Eingang der Zahlung. Diese Frist gilt nicht für die Barzahlung und die Zahlung per Scheck.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks bei der Finanzbehörde als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen.

	Alle Angaben ohne Gewähr


Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge März 2011:

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für März ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 29.03.2011.
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1. Alle Steuerpflichtigen: Umzugspauschalen ab 2011 erhöht

Wer aus beruflichen Gründen umzieht, kann die ihm entstehenden Umzugskosten als Werbungskosten steuerlich geltend machen. Hierbei können entweder die tatsächlichen Umzugskosten in der nachgewiesenen Höhe oder Pauschalen angesetzt werden. Besagte Pauschbeträge sind durch das Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 30.12.2010 (Az: IV C 5 - S 2353/08/10007) ab 2011 erhöht worden.

Während Verheiratete hier bisher eine Pauschale von 1.271 EUR geltend machen konnten, ist es zukünftig ein Betrag von 1.279 EUR. Bei Alleinstehenden ist eine Erhöhung des Pauschbetrages um 4 EUR, von 636 EUR auf 640 EUR, vorgenommen worden. Für jede weitere Person konnten bisher 280 EUR angesetzt werden, ab 2011 sind es 282 EUR. 

Tipp:
Die neuen Pauschalen geltend für Umzüge, die in 2011 stattfinden. Der Zeitpunkt des Umzuges entscheidet sich grundsätzlich danach, wann der Umzug abgeschlossen ist. Wer daher den Umzug erst Anfang Januar 2011 vollendet hat, der größte Teil der Umzugstätigkeit jedoch in 2010 stattfand, kann dennoch die höheren Pauschalen ansetzen.

2. Alle Steuerpflichtigen: Eingabefehler bei Elster ermöglicht Korrektur des Steuerbescheides

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat in seiner Entscheidung vom 13.12.2010 (Az: 5 K 2099/09) entschieden, dass beim Versäumen eines Steuervorteils wegen einer Falscheingabe im Elster-Steuerprogramm der Finanzverwaltung dem Steuerpflichtigen ein Anspruch auf nachträgliche Änderung zusteht. Dies gilt laut der genannten Entscheidung auch nach Ablauf der Einspruchsfrist, sofern den Steuerpflichtigen - wie im konkreten Fall - kein grobes Verschulden an der Falscheingabe im Programm treffe.

Im abgeurteilten Sachverhalt hatte es ein Steuerpflichtiger ohne Zweifel schlicht vergessen, Beiträge für sein Versorgungswerk in Höhe von 18.000 EUR im Programm einzutragen. Der Fehler fiel schließlich dem Steuerpflichtigen selbst auf, allerdings erst ein Jahr später, bei Anfertigung seiner nächsten Steuererklärung. 

Da ein Einspruch aufgrund der abgelaufenen Rechtsbehelfsfrist nicht möglich war, beantragte der Steuerpflichtige die Änderung seines Steuerbescheides aufgrund neuer Tatsachen. Bei einem darauf gestützten Änderungsantrag zugunsten des Steuerpflichtigen verlangt das Gesetz jedoch grundsätzlich, dass den Steuerpflichtigen kein Verschulden an dem Steuererklärungsfehler trifft.

Zweifelsohne hatte es aber der Steuerpflichtige versäumt, die Versorgungswerksbeiträge im Elster-Programm einzutragen. Hierin sah das Finanzamt ein grobes Verschulden und lehnte daher das Änderungsbegehren ab. 

Anders entschied nun jedoch das angerufene, erstinstanzliche Finanzgericht. Die pfälzischen Richter erkannten nämlich kein grobes Verschulden des Steuerpflichtigen in den vergessenen Eintragungen. Vielmehr stellten die Richter fest, dass die Programmführung im entsprechenden Bereich sehr komplex sei und ein kontinuierliches Arbeiten erschwere. Unter dem Strich urteilten die Richter daher, dass das Programm an der maßgeblichen Eingabestelle verwirre und daher die versehentliche Nichteingabe der Versorgungswerksbeiträge kein grobes Verschulden des Steuerpflichtigen darstelle. Dem gestellten Änderungsantrag war damit Folge zu leisten und die Steuerminderung zugunsten des Steuerpflichtigen durchzuführen.

Hinweis:
Alles in allem zeigt das Urteil auch, dass es häufig nicht sinnvoll ist, den Aufwand für die Erstellung einer Steuererklärung selbst zu betreiben und dann möglicherweise Fehler zu machen. Die Konsultation eines Steuerberaters ist in der Regel unter dem Strich günstiger. Auch wenn das besprochene Urteil hier zugunsten des Steuerpflichtigen ausfiel, hätte der Fall bei einer nicht so umständlichen Eingabestelle im Elster-Programm auch negativ enden können.
3. Alle Steuerpflichtigen: Doppelte Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen

Im letzten Jahr hatte der Bundesfinanzhof entschieden, dass zusammen veranlagte Ehegatten die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen bis zum Höchstbetrag von aktuell 1.200 EUR nur einmal in Anspruch nehmen können, auch wenn sie mehrere Wohnungen nutzen (vgl. 2. Beitrag Mandantenbrief Dezember 2010).

Die Berliner Finanzverwaltung hat nun klar gestellt, dass dies für Singles nicht gilt. Begründen zwei Singles im Laufe eines Jahres einen gemeinsamen Haushalt, kann jeder von ihnen die Steuerermäßigung in voller Höhe für die Arbeiten in der zuvor genutzten jeweiligen Wohnung in Anspruch nehmen. Eine etwaige Zwölftelung des Höchstbetrages kommt nicht in Betracht. Die doppelte Steuerermäßigung kann somit in voller Höhe (bei entsprechend hohen Kosten) genutzt werden, so die Berliner Finanzverwaltung in einer Verfügung vom 15.10.2010 (Kurzinfo Nr. 27).

Hinweis:
Nicht nur bei der neuen Liebe, also der Gründung eines gemeinsamen Haushaltes, kommt es zur doppelten Steuermäßigung. Auch im umgekehrten Fall, wenn der gemeinsame Haushalt im Laufe des Jahres aufgegeben wird und beide Ex-Partner in eine eigene Wohnung ziehen, kann die Steuermäßigung zweimal in Anspruch genommen werden.

4. Im Ausland lebende Steuerpflichtige: Standby-Wohnung kann zur unbeschränkten Steuerpflicht führen

Das Finanzgericht (FG) Kassel hat mit Urteil vom 13.12.2010 (Az: 3 K 1060/09) entschieden, dass die Unterhaltung einer sogenannten Standby-Wohnung in Deutschland durch eine ansonsten im Ausland lebende Flugbegleiterin zu einer unbeschränkten Steuerpflicht im Inland führen kann.

In der Entscheidung ging es um eine Flugbegleiterin, die mit ihrem Ehemann im europäischen Ausland lebt. Die Arbeitgeberin der Flugbereiterin verlangte, dass ihre Mitarbeiter im Einzugsbereich von 50 km zu ihrem Einsatzflughafen über eine Unterkunft verfügten. Der Einsatzflughafen der klagenden Flugbegleiterin liegt im Bundesgebiet. Sie mietete in der Nähe ihres Einsatzflughafens eine 26 qm große 1,5-Zimmerwohnung mit Küche und Bad an. Die Klägerin hielt sich durchschnittlich nur zwei bis drei Nächte pro Monat in der Wohnung auf. Dies tat sie nur in den Fällen, in denen es für ihren Dienst oder mehrtägige Schulungen erforderlich war.

Der Arbeitgeber der Flugbegleiterin behandelte diese als beschränkt steuerpflichtig. Er versteuerte nur den Inlandsanteil ihres Lohns in Deutschland. 

Das zuständige Finanzamt hingegen erließ Nachforderungsbescheide hinsichtlich Lohnsteuer, Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag. Es vertrat die Ansicht, wegen des Unterhaltens der Standy-Wohnung sei die Klägerin in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtig.

Hiergegen wandte sich die Flugbegleiterin mit ihrer Klage. Diese wurde vom FG Kassel abgewiesen. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass die Klägerin mit der Standby-Wohnung einen inländischen Wohnsitz habe und deshalb in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sei. Hierbei spiele es keine Rolle, dass die Wohnung nur klein und einfach eingerichtet ist. Auch die nur geringe Zahl an Übernachtungen in dieser Wohnung stehe einer unbeschränkten Steuerpflicht in Deutschland nicht entgegen. Dass die Klägerin die Standby-Wohnung subjektiv nicht als häusliche Bleibe, sondern lediglich als bloße Schlafstelle und Hotelersatz ansehe, ändere ebenfalls nichts an dieser Beurteilung. Die Flugbegleiterin habe die Wohnung während ihrer unbefristeten Tätigkeit für die Fluglinie als Mieterin auf Dauer genutzt. Aufgrund der Übernachtungen sei auch eine Nutzung zu Wohnzwecken erfolgt. Allein auf diese objektiven Merkmale und nicht auf die subjektive Einschätzung der Klägerin komme es an. Daher seien die Nachforderungsbescheide zu Recht ergangen.

Tipp:
Die Entscheidung hat für die Betroffene unerfreuliche Konsequenzen, die sich leicht hätten vermeiden lassen. Suchen Sie in Zweifelsfällen den Rat Ihres Steuerberaters.

5. Arbeitnehmer: Nachrüstung von Flüssiggas im Dienstwagen muss nicht versteuert werden

Jeder Arbeitnehmer, der von seinem Chef einen Dienstwagen zur Verfügung gestellt bekommt, kennt das Problem der Privatversteuerung. Immer dann, wenn der Pkw auch für Privatfahrten genutzt werden darf, muss der Arbeitnehmer einer etwaigen Privatnutzung Rechnung tragen. Dies kann über die Fahrtenbuchmethode geschehen, die in der Praxis bei Arbeitnehmern allerdings eher selten anzutreffen ist, da sie außerordentlichen Arbeitsaufwand verursacht. Häufiger wird daher der geldwerte Vorteil, den der Arbeitnehmer durch die Privatnutzung erlangt, pauschal ermittelt, sodass unter dem Strich allein schon die reine Möglichkeit der Privatnutzung zu versteuern ist. Dies geschieht über die sogenannte 1 %-Regelung. Danach muss der Arbeitnehmer jeden Monat 1 % des Bruttolistenneuwagenpreises im Zeitpunkt der Erstzulassung im Rahmen seiner Gehaltsabrechnung versteuern.

Aktuell war nun streitgegenständlich, ob auch die Kosten für den nachträglichen Einbau einer Flüssiggasanlage die Bemessungsgrundlage für die 1 %-Regelung und somit den zu versteuernden Betrag für den Arbeitnehmer erhöhen.

Während sowohl das Finanzamt als auch das erstinstanzlich angerufene Finanzgericht die Kosten für die Nachrüstung der Flüssiggasanlage in die Bemessungsrundlage der 1 %-Regelung einbeziehen wollten, entschieden die Richter des Bundesfinanzhofes erfreulicherweise anders. Aufgrund ihrer Entscheidung vom 13.10.2010 (Az: VI R 12/09) gilt nämlich der nachträgliche Einbau einer Flüssiggasanlage in ein zur Privatnutzung überlassenes Firmenfahrzeug nicht als Sonderausstattung, welche in die Bemessungsgrundlage der 1%- Regelung einzubeziehen ist. Eine Sonderausstattung im Sinne des Gesetzes liegt, so die höchstrichterliche Auffassung, ausschließlich dann vor, wenn das Fahrzeug bereits werkseitig im Zeitpunkt der Erstzulassung damit ausgestattet ist. Dies war im entschiedenen Sachverhalt nicht der Fall, da die Flüssiggasanlage nachgerüstet wurde.

Hinweis:
Auch eine anderweitige Versteuerung kommt nicht in Betracht, denn mit dem Betrag, der nach der 1 %-Regelung als Einnahme anzusetzen ist, werden sämtliche geldwerten Vorteile abgegolten, die sich aus der Möglichkeit einer privaten Nutzung des betrieblichen Fahrzeugs ergeben. Unselbstständige Ausstattungsmerkmale, wie die streitgegenständliche Flüssiggasanlage, können neben der 1 %- Regelung daher nicht getrennt bewertet werden. Im Ergebnis also eine erfreuliche Entscheidung.

6. Arbeitnehmer: Schulleiter mit Dienstzimmer können Arbeitszimmer absetzen

Wie in einer früheren Ausgabe des Mandantenbriefes bereits berichtet, hatte das Bundesverfassungsgericht die ab 2007 geltenden Regelungen zur Abzugsfähigkeit eines häuslichen Arbeitszimmers als verfassungswidrig erachtet (vgl. 1. Beitrag Mandantenbrief September 2010).
Daraufhin hat der Gesetzgeber reagiert, sodass diejenigen, denen für ihre Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, das Arbeitszimmer wieder bis zu einem Betrag von 1.250 EUR im Kalenderjahr steuermindernd ansetzen können. (In Fällen, in denen das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten beruflichen und betrieblichen Tätigkeit bildet, ist – wie bisher auch - ein unbegrenzter Abzug der Kosten möglich.)
Entscheidend für den begrenzten Werbungskostenabzug ist somit, dass diesen Steuerpflichtigen für ihre Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Die Frage nach dem Zurverfügungstehen eines anderen Arbeitsplatzes sowie insbesondere die Definition des „anderen Arbeitsplatzes“ sind daher steuerlich von erheblicher Bedeutung. 

Was gilt beispielsweise für den Schulleiter, der neben seiner schulverwaltenden Tätigkeit auch noch Unterricht gibt? Da ein Schulleiter grundsätzlich ein Büro oder Dienstzimmer zu seiner Verfügung hat, ist fraglich, ob dieses Dienstzimmer dann ein „anderer Arbeitsplatz“ im Sinne der Arbeitszimmerregelung ist.

Die erfreuliche Nachricht lautet: Nein, das Dienstzimmer ist kein anderer Arbeitsplatz, der geeignet ist, den Unterricht vor- bzw. nachzubereiten. Es ist vielmehr ausschließlich für die verwaltenden Tätigkeiten vorgesehen. Dies entschied auch schon der Bundesfinanzhof (BFH) in einem Urteil aus dem Jahre 2003 (Urteil vom 07.08.2003; Az: VI R 16/01). Hier stellten die obersten Finanzrichter klar: „Steht einem Grundschulleiter, der zu 50 v.H. von seiner Unterrichtsverpflichtung freigestellt ist, ein Dienstzimmer (…) zur Verfügung, so schließt das die steuerliche Berücksichtigung von Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer nicht aus.“

Anders ausgedrückt: Das Dienstzimmer ist für die verwaltende Tätigkeit gedacht. Für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts ist jedoch kein anderer Arbeitsplatz gegeben, weshalb insoweit die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmers steuerlich geltend gemacht werden können.

Durch die Wiedereinführung der Regelung zum begrenzten Werbungskostenabzug für ein häusliches Arbeitszimmer ist das o.g. Urteil des BFH in vergleichbaren Sachverhalten wieder relevant.

Hinweis:
Die Entscheidung dürfte wohl auch auf andere Steuerpflichtige übertragbar sein, denen zwar für einen bestimmten Teilbereich ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, dieser aber nicht geeignet ist, sämtliche Tätigkeiten dort auszuüben. Unter dem Strich muss in der Praxis darauf abgestellt werden, ob der vorhandene Arbeitsplatz wirklich nicht geeignet ist, sämtliche Tätigkeiten dort auszuüben. Die Kriterien des jeweiligen Einzelfalles werden hier von enormer Bedeutung sein.

7. Arbeitnehmer: Firmenwagen für Wege zur Arbeit - die tatsächliche Nutzung ist entscheidend

Wer seinen Dienstwagen auch für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte nutzen darf, muss neben der 1-%-Regelung zusätzlich noch einen monatlichen Zuschlag von 0,03 % des Bruttolistenneuwagenpreises im Zeitpunkt der Erstzulassung pro Entfernungskilometer in seiner Gehaltsabrechnung versteuern. So die grundsätzliche Regelung.

Seit längerem ist dabei strittig, ob die vollen 0,03 % auch dann zu versteuern sind, wenn der Arbeitnehmer tatsächlich nicht den ganzen Monat in den Betrieb fährt. Insbesondere Arbeitnehmer im Außendienst oder mit einem sogenannten Home-Office haben meist nur wenige Fahrten im Jahr zum Betrieb. Der Fiskus bestand bisher dennoch auf der vollen 0,03 %-Besteuerung.

Tatsächlich hatte der Bundesfinanzhof (BFH) in mehreren Entscheidungen aus dem Jahre 2008 bereits eine andere Überzeugung kund getan. Die Richter waren schon damals der Meinung, dass es für die Zuschlagsbesteuerung sehr wohl darauf ankommt, wie oft das Fahrzeug tatsächlich für Wege zwischen Wohnung und Arbeit genutzt wird. Nach Meinung der obersten Finanzrichter sollten daher nur die tatsächlich durchgeführten Fahrten, und zwar mit 0,002 % des Bruttolistenneuwagenpreises je Entfernungskilometer, besteuert werden, wenn die Arbeitsstelle an weniger als 15 Tagen im Monat aufgesucht wird. Nur bei einem Aufsuchen des Betriebes an mehr als 15 Tagen im Monat soll es zu der Zuschlagsbesteuerung mit 0,03 % kommen.

An dieser Rechtsprechung hat sich das Bundesfinanzministerium jedoch bisher nicht gestört und weiterhin in allen Fällen die vollen 0,03% versteuert.

Der BFH hat sich abermals hierzu geäußert und seine bisherige Rechtsprechung in drei Urteilen vom 22.09.2010 (Az: VI R 57/09; VI R 55/09 und VI R 54/09) bestätigt.

Hinweis:
Es bleibt abzuwarten, wie nun die Finanzverwaltung darauf reagiert. In Anbetracht der Tatsache, dass das oberste deutsche Finanzgericht seine Meinung inzwischen mehrfach identisch geäußert hat, wird ein Nichtanwendungserlass lediglich eine weitere Klagewelle lostreten und dürfte daher unwahrscheinlich sein. Fraglich erscheint jedoch, ob die Finanzverwaltung in Form des Bundesfinanzministeriums über das Gesetzgebungsverfahren die Streitfrage zukünftig gesetzlich in ihrem Sinne regelt. Die positiven Gerichtsentscheidungen würden so praktisch ausgehebelt.

8. Arbeitgeber / Arbeitnehmer: Tank- und Geschenkgutscheine nicht lohnsteuerpflichtig

Sachbezüge bleiben bei der Lohnbesteuerung und demnach auch bei der Sozialversicherung außer Betracht, wenn der sich durch den Sachbezug ergebende Vorteil insgesamt 44 EUR im Kalendermonat nicht übersteigt. Zuzahlungen des Arbeitnehmers können dabei dazu führen, dass die gewährten Vorteile unter der Freigrenze von 44 EUR bleiben und somit hierfür Lohnsteuer- und Sozialversicherungsfreiheit eintritt. So die gesetzliche Regelung im Einkommensteuergesetz.

In der Praxis sah das Ganze bisher meist etwas komplizierter aus, da Finanzverwaltung und auch erstinstanzliche Finanzgerichte keinen Sachbezug angenommen haben, wenn beispielsweise ein Gutschein über 40 EUR übergeben wurde. Da ein solcher Gutschein auf einen EUR-Betrag lautet, behandelte der Fiskus ihn als Barlohn und unterwarf ihn der Lohnsteuer- und Sozialversicherungspflicht. Gedeckt wurde diese profiskalische Auslegung auch von einem Urteil des Bundesfinanzhofes (BFH) vom 27.10.2004 (Az: VI R 51/03).

Aktuell ist durch die Rechtsprechung aber wieder Bewegung in die Sache gekommen: Der BFH ist in insgesamt drei Entscheidungen von seiner bisherigen Rechtsprechung abgewichen. In einem Fall hatten Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern das Recht eingeräumt, auf ihre Kosten gegen Vorlage einer Tankkarte bei einer bestimmten Tankstelle bis zu dem maßgeblichen Höchstbetrag von 44 EUR im Monat zu tanken. In den anderen Fällen hatten die Mitarbeiter anlässlich ihres Geburtstages Geschenkgutscheine einer Einzelhandelskette über 20 EUR erhalten oder durften mit Tankgutscheinen bei einer Tankstelle ihrer Wahl 30 Liter Benzin tanken und sich die Kosten dafür vom Arbeitgeber erstatten lassen. 

Auf Grundlage der bisherigen Rechtsprechung und auch der - nun wohl hinfälligen - Verwaltungsanweisungen haben die Finanzämter in den genannten Fällen für diese Vorteile nicht die steuer- und sozialversicherungsrechtliche Freigrenze von 44 EUR angesetzt, sondern sind von nicht steuerbefreitem Barlohn ausgegangen. Die jeweils erstinstanzlichen Finanzgerichte haben dabei auf gleicher Grundlage die Finanzamtsauffassungen bestätigt.

Anders der BFH: Die obersten Finanzrichter haben in sämtlichen Streitfällen Sachlohn angenommen und damit den Weg für die Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit im Rahmen der 44-EUR-Freigrenze geebnet.

Ausweislich der Argumentation des höchsten deutschen Finanzgerichtes kommt es nun zukünftig auf den Rechtsgrund des Zuflusses, also auf die arbeitsvertraglichen Vereinbarungen an, welche Leistung der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber beanspruchen kann. Entscheidend sei die Art des vertraglich zugesagten Anspruchs und nicht die Art und Weise der Erfüllung des Anspruchs. Kann der Arbeitnehmer lediglich die Sache selbst beanspruchen, komme eine Steuerbefreiung für Sachbezüge im Rahmen der Freigrenze von 44 EUR in Betracht. Dann sei es auch unerheblich, ob der Arbeitgeber zur Erfüllung dieses Anspruchs selbst tätig wird oder dem Arbeitnehmer gestattet, auf seine Kosten die Sachen bei einem Dritten zu erwerben. Deshalb lägen Sachbezüge auch dann vor, wenn der Arbeitgeber seine Zahlung an den Arbeitnehmer mit der Auflage verbindet, den empfangenen Geldbetrag nur in einer bestimmten Weise zu verwenden. 

Tipp: 
Rechnet man die Steuer- und Sozialversicherungssparmöglichkeiten auf das Jahr hoch, so kann der Arbeitnehmer über die 44-EUR-Freigrenze einen Wert von 528 EUR (44 EUR x 12 Monate) im Jahr steuer- und sozialversicherungsfrei erhalten. Da der Lohnsteuerfreiheit auch die Sozialversicherungsfreiheit folgt, haben sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber hiermit Geld gespart. Es bleibt abzuwarten, wie die Finanzverwaltung mit diesen Entscheidungen umgeht. Da es sich aber insgesamt um drei Entscheidungen des BFH (jeweils vom 11.11.2010; Az: VI R 21/09; VI R 27/09 und VI R 41/10) handelt, wird es für die Verwaltung wohl schwer sein, den geballten Richterwillen zu ignorieren.

9. Eltern: Ausbildungsfreibetrag von 924 EUR verfassungsgemäß

Der Ausbildungsfreibetrag für ein auswärtig untergebrachtes Kind lag bis einschließlich 2001 bei 4.200 DM (umgerechnet: 2.147 EUR). Seit 2002 wird nur noch ein Freibetrag von 924 EUR gewährt. 

Gegen die seit 2002 geltende Regelung klagte ein Ehepaar im Zusammenhang mit dem gegen sie erlassenen Einkommensteuerbescheid 2003. Die 1981 geborene Tochter der Eheleute, für die sie Kindergeld bezogen, studierte an einer auswärtigen Universität.
Das Ehepaar machte gegen den Einkommensteuerbescheid wegen der Höhe des darin berücksichtigten Freibetrags von 924 EUR, der den Sonderbedarf für auswärts studierende Kinder abgelten soll, verfassungsrechtliche Bedenken geltend. Sie trugen vor, dass der Freibetrag von 924 EUR offensichtlich nicht realitätsgerecht sei, da bei einer auswärtigen Unterbringung Unterkunftskosten, höhere Verpflegungsaufwendungen, Fahrtkosten usw. anfielen, die - unter Berücksichtigung des im eigenen Hausstand ersparten Aufwands - in aller Regel ein Mehrfaches des steuerlichen Freibetrags ausmachen würden.

Aus Sicht der Kläger ist der Freibetrag isoliert zu beurteilen, da dessen Zielrichtung die Abgeltung des zusätzlichen Aufwands sei, der bei anderen Steuerpflichtigen ohne volljährige, auswärts untergebrachte Kinder nicht anfalle. Daher müsse der Ausbildungsfreibetrag mit einem höheren Betrag als 924 EUR angesetzt werden. 
Mit Urteil vom 25.11.2010 (Az: III R 111/07) hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass der Mehrbedarf, der Eltern für den Unterhalt eines auswärtig zu Ausbildungszwecken untergebrachten volljährigen Kindes entsteht, durch den Betrag in Höhe von 924 EUR in ausreichendem Maße steuerlich berücksichtigt werde. 

Der BFH betonte, der Ausbildungsfreibetrag dürfe nicht isoliert betrachtet werden. Vielmehr seien bei der Prüfung einer ausreichenden steuerlichen Entlastung sowohl der Kinderfreibetrag als auch der ebenso für Kinder zu gewährende Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf einzubeziehen. 

Die Summe dieser für ein Ehepaar anzusetzenden Freibeträge hat sich im Jahr 2003 einschließlich des Ausbildungsfreibetrags auf 6.732 EUR belaufen. Dies ist nach Ansicht des BFH ausreichend, wie auch ein Vergleich mit den nach dem BAföG vorgesehenen Sätzen zeige. Die BAföG-Förderung für einen auswärts Studierenden hat im Jahr 2003 monatlich 433 EUR, somit jährlich 5.592 EUR betragen. Diese Summe lag damit unter den steuerlich anzusetzenden Beträgen. Die Rechtslage entspricht nach Auffassung des BFH auch den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. Dieses hatte entschieden, dass als Vergleichsregelung, zu der die verfassungsrechtlich zu prüfenden steuerlichen Höchstbeträge in Beziehung zu setzen sind, u.a. die Sätze nach dem BAföG in Betracht kämen.
Tipp:
Der BFH hat die Entscheidung des Gesetzgebers bestätigt. Auch innerhalb der geltenden Rechtslage besteht jedoch Gestaltungsspielraum. Wie Sie die für das Studium Ihrer Kinder anfallenden Kosten möglichst optimal steuerlich geltend machen, zeigt Ihnen Ihr Steuerberater auf. 

10. Immobilieneigentümer: Vorsteuerabzug aus Dacheindeckung wegen Photovoltaik

Wer auf seiner privaten Immobilie eine Photovoltaikanlage betreibt, ist insoweit einkommensteuerlich und umsatzsteuerlich Unternehmer. Insbesondere umsatzsteuerlich stellt dies einen Vorteil dar, da die Umsatzsteuer aus den Anschaffungs- und Installationskosten der Photovoltaikanlage vom Finanzamt als Vorsteuer erstattet wird. Im Gegenzug wird der Verkauf des erzeugten Stroms an den Netzbetreiber ebenfalls der Umsatzsteuer unterworfen. Die auf den Verkaufspreis aufzuschlagende Umsatzsteuer ist aber lediglich ein durchlaufender Posten. Die Umsatzsteuer wird zu der üblichen Einspeisevergütung schlicht hinzugerechnet, im Anschluss vom Netzbetreiber mit überwiesen und schließlich vom Anlagenbetreiber an das Finanzamt abgeführt. Eine wirtschaftliche Belastung geht aus der Umsatzbesteuerung also nicht hervor; zudem verbleibt der deutliche wirtschaftliche Vorteil aufgrund des Vorsteuerabzuges vor allem im Anschaffungszeitraum.

Strittig war nun bisher, aus welchen weiteren Kosten, neben den Anschaffungs- und Installationskosten, der Betreiber der Photovoltaikanlage den Vorsteuerabzug geltend machen darf. Insbesondere kommt hier eine eventuelle Neueindeckung des Daches, auf dem die Anlage installiert wird, in Frage.

Bisher galt die restriktive Auffassung der Oberfinanzdirektion Frankfurt vom 10.07.2008 (Az: S 7300 A), wonach die Kosten einer Dachsanierung grundsätzlich nicht durch die Installation der Photovoltaikanlage verursacht sind. In der Folge war daher auch der Vorsteuerabzug aus den Kosten der Dachsanierung nicht möglich.

Mit Urteil vom 13.04.2010 (Az: 2 K 952/2008) hat das Finanzgericht Nürnberg eine andere, wesentlich steuerzahlerfreundlichere Auffassung vertreten. Nach Meinung der erstinstanzlichen Richter ist ein Vorsteuerabzug aus der Dacheindeckung sehr wohl möglich, soweit das Dach als Untergrund für die Photovoltaikanlage dient. 

Im Urteilsfall wurde ein Gebäude komplett neu eingedeckt und auf der Südseite des Daches eine Photovoltaikanlage zur Stromgewinnung installiert. Hinsichtlich dieser Südseite, im Urteilsfall immerhin 57,43 % des gesamten Daches, ließ das Gericht den Vorsteuerabzug zu. Die zu begrüßende Auffassung: Die Dachsanierung und die damit zusammenhängenden Arbeiten stehen insoweit in einem objektiv erkennbaren wirtschaftlichen Zusammenhang mit der Stromgewinnung durch die Photovoltaikanlage.

Hinweis:
Leider hat sich das Finanzamt mit dieser auf EU-Recht beruhenden Auffassung nicht abgefunden und ist in den Revisionszug nach München vor den Bundesfinanzhof gegangen. Unter dem Aktenzeichen XI R 29/10 ist hier die Streitfrage nun zur höchstrichterlichen Klärung anhängig. Betroffenen sei im Falle einer ablehnenden Entscheidung des Finanzamtes empfohlen, Einspruch einzulegen.

Tipp:
Im abgeurteilten Fall war es zudem so, dass das Unternehmen, das mit der Installation der Photovoltaikanlage beauftragt war, den ausdrücklichen Rat zur Dachsanierung geben hatte. Da also die Dachsanierung nachweislich durchgeführt wurde, um der Photovoltaikanlage eine ausreichende Grundlage zu bieten, stehen die Chancen für einen Ausgang des Revisionsverfahrens zugunsten des Steuerpflichtigen gut.
11. Kapitalanleger: Österreich lockert sein Bankgeheimnis

Die Alpenrepublik Österreich hat bisher den deutschen Finanzbehörden nur Einsicht in Konten und Depots deutscher Staatsbürger gewährt, wenn gegen diese in der Bundesrepublik Deutschland ein offizielles Verfahren wegen Steuerhinterziehung eröffnet worden war. Dies ist zukünftig allerdings nicht mehr Voraussetzung dafür, dass Informationen aus Österreich erteilt werden.

Kurz nach Weihnachten, am 29.12.2010, haben Deutschland und Österreich nämlich ein Revisionsprotokoll zum schon bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen geschlossen. Darin ist auch ein für die Finanzbehörden besserer Informationsaustausch beschlossen worden. Zukünftig wird Österreich daher auch ohne die offizielle Einleitung eines Steuerstrafverfahrens auf Ersuchen deutscher Finanzbehörden für die deutsche Steuerfestsetzung relevante Informationen übermitteln. Lediglich automatische Kontrollmitteilungen wird es nach wie vor nicht geben. 

Hinweis:
Ab dem 01.07. diesen Jahres ist geplant, die EU-Zinssteuer von derzeit 20 % auf 35 % anzuheben.
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1. Alle Steuerpflichtigen: Der andere Arbeitsplatz als das Arbeitszimmer

Schon im September-Brief des letzten Jahres hatten wir ausführlich darüber berichtet, dass das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe die gesetzliche Regelung zum Arbeitszimmer für verfassungswidrig erklärt hat. Ganz verfassungswidrig, nach „Asterix und Obelix“ Manier gefragt? Nein, die obersten Hüter des Grundgesetzes haben lediglich auf eine teilweise Verfassungswidrigkeit entschieden. Dies bedeutet, es ist nicht im Einklang mit dem Grundgesetz, wenn ein Steuerpflichtiger keinerlei Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer steuermindernd ansetzen darf, obwohl ihm für diese Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht.

Schon damals war also klar, dass die Definition des „anderen Arbeitsplatzes“ zukünftig von erheblicher Bedeutung sein wird. So ist es nun auch, wie ein aktuell anhängig gewordenes Verfahren vor dem Bundesfinanzhof mit dem Aktenzeichen VI R 91/10 zeigt. In dem anhängigen Gerichtsverfahren geht es vereinfacht um die Frage, was denn ein „anderer Arbeitsplatz“ im Sinne der gesetzlichen Regelung zum Arbeitszimmer überhaupt ist. 

Folgender Sachverhalt wurde in dem Urteil geklärt: Einem Arbeitnehmer steht in den Räumlichkeiten seines Arbeitgebers ein eigener Arbeitsplatz zur Verfügung. Dieser Arbeitsplatz ist aber nicht geeignet sämtliche mit der Angestelltentätigkeit zusammenhängenden Arbeiten auszuführen, da es sich um einen Arbeitsplatz in einem Großraumbüro handelt. 
Im anhängigen Verfahren begründet der Kläger, dass er aufgrund der mangelnden Ausstattung beispielsweise nicht in der Lage ist, einen interaktiven Englischsprachkurs via PC und Internet abzuhalten, obwohl er die englische Sprache, und damit auch den Sprachkurs, nachweislich für seine Berufsausübung benötigt. Zum einen gibt der Arbeitsplatz des Großraumbüros weder die ausreichende Ruhe, für sich und die anderen Mitarbeiter den Sprachkurs am Computer durchzuführen. Zum anderen hat es der Arbeitgeber untersagt, fremde Software auf dem betriebseigenen Rechnern zu installieren, sodass auch aus technischer Sicht der interaktive Sprachkurs nicht im Großraumbüro durchgeführt werden kann.

Die obersten Finanzrichter des Bundesfinanzhofs in München müssen nun in dem anhängigen Verfahren klären, ob ein „anderer Arbeitsplatz“ im Sinne der Arbeitszimmerregelung gegeben ist, wenn dieser Arbeitsplatz (hier in einem Großraumbüro) aufgrund der mangelnden Ausstattung für die notwendige Ausübung der betreffenden beruflichen Tätigkeit nicht in erforderlicher Weise geeignet ist.

Hinweis:
Das Verfahren könnte dabei für eine ganze Reihe von Steuerpflichtigen von Interesse sein. So geht es einmal um jeden Angestellten, der aufgrund der Ausstattung oder der Gegebenheiten an seinem „anderen Arbeitsplatz“ nicht in der Lage ist, sämtliche beruflich notwendigen Tätigkeiten an diesem „anderen Arbeitsplatz“ zu erledigen. Darüber hinaus geht es auch um Angestellte, die ihren Arbeitsplatz nur zu bestimmten Arbeitszeiten nutzen können, aber daneben noch weitere Tätigkeiten ausführen müssen. 

Tipp:
Steuerpflichtigen, die ein ähnliches Problem haben, sei empfohlen, gegen die Nichtanerkennung des häuslichen Arbeitszimmers wegen eines „anderen Arbeitsplatzes“ Einspruch einzulegen und auf das anhängige Musterverfahren zu verweisen.
2. Alle Steuerpflichtigen: Künstliche Befruchtungen grundsätzlich außergewöhnliche Belastung

Schon letztes Jahr im August berichteten wir darüber, dass das erstinstanzliche Finanzgericht Niedersachsen mit dem Urteil vom 05. Mai 2010 (Az: 9 K 231/07) den Abzug von Kosten einer künstlichen Befruchtung erheblich erweitert hatte. Allerdings stellen sich die Erstinstanzler damit gegen die bisherige Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs. Ungewiss ist daher, ob die zu begrüßende Rechtsauffassung aus Niedersachsen Bestand haben würde. Mittlerweile liegt jedoch auch eine positive Entscheidung des Bundesfinanzhofs aus München vor.

Zum Hintergrund: Bisher hatte die Rechtsprechung nicht sämtliche Kosten einer künstlichen Befruchtung zum Abzug als außergewöhnliche Belastungen zugelassen. Unterschieden wurde ob die künstliche Befruchtung auf eine Empfängnisunfähigkeit der Frau oder eine Zeugungsunfähigkeit des Mannes zurückzuführen war. 

Sofern die Frau empfängnisunfähig ist, konnten die erheblichen Kosten einer künstlichen Befruchtung steuermindernd als außergewöhnliche Belastungen zum Ansatz gebracht werden. In solchen Fällen, die im Fachjargon als homologe Insemination bezeichnet werden, sahen auch die Finanzrichter eine Heilbehandlung der Empfängnisunfähigkeit. Durch die künstliche Befruchtung wurde hier der anomale Körperzustand der Frau durch eine Behandlung an ihrem eigenen Körper (Befruchtung der Eizellen) überwunden.

Sofern jedoch der Mann zeugungsunfähig ist, konnten die Richter mittels einer künstlichen Befruchtung (hier spricht man von heterologer Insemination) bisher keine Heilbehandlung erkennen. Zum einen wurde die Zeugungsunfähigkeit des Mannes durch die künstliche Befruchtung nicht überwunden, zum anderen wurde beim Mann selber keine Behandlung durchgeführt.

Mit diesem praxisfernen Schubladendenken ist nun jedoch Schluss. Mit Urteil vom 16.12.2010 (Az: VI R 43/10) entschied der Bundesfinanzhof entsprechend der Vorinstanz und stellte klar, dass auch Aufwendungen eines Ehepaares für eine heterologe künstliche Befruchtung als außergewöhnliche Belastung steuermindernd Eingang in die Einkommensteuererklärung finden. Damit änderten die Richter die bisherige Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs vom 18.05.1999 (Az: III R 46/97).

Zwar konnten auch im aktuellen Urteil die obersten Richter keine Beseitigung der Sterilität durch die heterologe Befruchtung erkennen, sehr wohl erkannte der Senat des Bundesfinanzhof in einer zu begrüßenden Lebensnähe, dass zumindest die unmittelbare Folge der Sterilität in Form der Kinderlosigkeit überwunden werden kann. Mittels einer medizinischen Maßnahme kann also die Folge der Sterilität besiegt werden, was den Abzug als außergewöhnliche Belastungen rechtfertigt.
Hinweis:
In dem hier vorgetragenen Urteilsfall ging es immerhin um Aufwendungen von 21.345 EUR, was zeigt, welche positive Bedeutung die neue Rechtsprechung für betroffene Ehepaare hat. Betroffene sollten sich daher nicht scheuen, entsprechende Kosten steuermindernd geltend zu machen.

3. Kapitalanleger: Einspruch bei Stückzinsbesteuerung
Seit dem im Jahr 2009 angebrochenen Zeitalter der Abgeltungsteuer gelten die Stückzinsen beim Verkauf eines Wertpapieres als Teil des Veräußerungserlöses. Die Banken und Sparkassen haben diese daher als steuerfrei behandelt, wenn das Wertpapier vor 2009 angeschafft wurde, weil diese noch dem alten Recht unterlagen.

Mit dem Jahressteuergesetz 2010 hat der Gesetzgeber seinerzeit rückwirkend erklärt, dass entgegen der Praxis der Banken auch alle Stückzinsen bei einem Verkauf der Abgeltungsteuer unterliegen. Dies soll nach der Änderung des Gesetzes sowohl für Wertpapiere gelten, die vor 2009 angeschafft wurden, als auch für Verkäufe mit Stückzinsvereinnahmungen vor der angesprochenen Gesetzesänderung. Die Banken sind daher nun verpflichtet, besondere Steuerbescheinigungen über Stückzinsen in den Jahren 2009 und 2010 auszustellen, welche bis Ende April 2011 beim Bankkunden sein sollen.

Hinweis:
Fraglich bei der Gesetzesänderung durch das Jahressteuergesetz ist allerdings, ob dies tatsächlich nur eine gesetzliche Klarstellung ist, wie es die Finanzverwaltung beschreibt, oder ob hier nicht doch eine unzulässige Rückwirkung vorliegt.
Tipp:
Aktuell ist beim Finanzgericht Münster unter dem Aktenzeichen 2 K 3644/10 E ein Klageverfahren anhängig, in dem geklärt werden soll, ob die Änderung durch das Jahressteuergesetz 2010 tatsächlich nur eine gesetzliche Klarstellung oder vielmehr (wie hier beanstandet) die Schaffung eines rückwirkenden Steuertatbestandes ist. Betroffene sollten daher wegen des vorliegenden Musterverfahrens Einspruch einlegen. Grundsätzlich besteht zwar bei einem erstinstanzlichen Verfahren kein Anspruch auf die Ruhe des eigenen Einspruchsverfahrens bis zur Aburteilung des Musterverfahrens, in diesem Fall gibt es jedoch eine Ausnahme. Aufgrund einer Kurzinformation der Oberfinanzdirektion Münster vom 02.02.2011 (Az: Kurzinfo ESt 3/2011) bestehen hier keine Bedenken, wenn Einspruchsverfahren bis zur Entscheidung des Musterverfahrens ruhend gestellt werden, sofern sich auf das anhängige Musterverfahren berufen wird.
4. Eigenheimbesitzer: Erneuerung eines Asbestdaches als außergewöhnliche Belastung 
Mit dem anhängigen Verfahren vor dem Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen VI R 47/10 ist zu klären, ob Aufwendungen für eine Asbestdachsanierung einer selbstgenutzten Immobilie als außergewöhnliche Belastung zu berücksichtigen sind, wenn die Zwangsläufigkeit der Dachsanierung nicht durch ein zuvor erstelltes amtliches Gutachten nachgewiesen worden ist.

In der Vorinstanz hatten hier die Richter des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz Urteil vom 12.11.2009 (Az: 6 K 2314/07) bereits im Sinne des Immobilieneigentümers entschieden. Ihrer Meinung nach liegt in der Dachsanierung eindeutig eine außergewöhnliche Belastung vor, wenn die Erneuerung eines asbesthaltigen Daches bei einem Reihenhaus vorgenommen werden muss, weil sämtliche Nachbarn dies beschlossen haben und beim Abschneiden der asbesthaltigen Platten definitiv Asbest freigesetzt werden würde.

Allerdings macht das erstinstanzliche Finanzgericht Einschnitte in der Absetzbarkeit der Höhe nach. So können die Aufwendungen nur insoweit berücksichtigt werden, als sie auf die vorzeitige Dacherneuerung entfallen. Ausgegangen wird hier von einer 50-jährigen Nutzungsdauer eines Gebäudes, weshalb für jedes Jahr vor Ablauf der 50-jährigen Nutzungsdauer ein Fünfzigstel steuermindernd als außergewöhnliche Belastung angesetzt werden kann. Der nicht abzugsfähige Teil wird durch die Verlängerung der Lebensdauer des neuen Daches gegenüber der restlichen Nutzungsdauer des bisherigen Daches gesehen.
Hinweis:
Eine Unterscheidung zur allgemeinen Absetzbarkeit einer Asbestsanierung als außergewöhnliche Belastungen könnte darin liegen, dass der Kläger im aktuellen Verfahren sich der Sanierung bzw. der Freisetzung von Asbest nicht entziehen konnte. Hätte er sein Dach nicht saniert, hätten die Platten der angrenzenden Häuser durchgeschnitten werden müssen, was zwangsläufig zur Schadstofffreisetzung geführt hätte. Auf der anderen Seite kann von einem Steuerpflichtigen nicht erwartet werden, dass er mit der Sanierung bis zur Schadstofffreisetzung wartet, weshalb Bürger, in deren Häusern Asbest verbaut ist, das erstinstanzliche Verfahren als Vorbild nehmen und das anhängige Verfahren vor dem Bundesfinanzhof im Auge behalten sollten.
Tipp:
Zuzüglich zu dieser Berechnung können jedoch nach der erfreulichen Meinung der Erstinstanzler die Entsorgungskosten für die alten Asbestplatten unbegrenzt als außergewöhnliche Belastung abgezogen werden. Ebenso sehen die Richter aus Rheinland-Pfalz keinen Grund für ein Gutachten über die Schädlichkeit der Freisetzung von Asbestfasern, da deren Gesundheitsschädlichkeit auf gesicherten Erkenntnissen beruht und allgemein bekannt ist.

5. Existenzgründer: Investitionsabzugsbetrag auch jetzt noch für 2010
Über den Investitionsabzugsbetrag können Selbständige für eine betriebliche Investition schon in Jahren vor der Investition bis zu 40% der voraussichtlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten steuermindernd geltend machen. Für Existenzgründer gilt dies zur Vermeidung von ungerechtfertigten Steuervorteilen nur, wenn diese zu diesem Zeitpunkt schon eine verbindliche Bestellung des anzuschaffenden Wirtschaftsgutes vorweisen können.

Auch für den zukünftigen Betreiber einer Fotovoltaikanlage, wie im abgeurteilten Sachverhalt, ist der Investitionsabzugsbetrag von enormer Bedeutung. Wer eine Fotovoltaikanlage betreibt, wird in diesem Zusammenhang Unternehmer und auch in aller Regel als Existenzgründer einzustufen sein. Nach der bisherigen Verwaltungsauffassung konnte der Betreiber daher für die im Jahr 2011 in Betrieb genommene Fotovoltaikanlage nur dann einen Investitionsabzugsbetrag in Anspruch nehmen, wenn er die Fotovoltaikanlage schon im Jahr 2010 verbindlich bestellt hat.

Zurückzuführen ist die Voraussetzung der verbindlichen Bestellung für Existenzgründer noch auf Zeiten der Ansparabschreibung, dem Vorgänger des Investitionsabzugsbetrages. Hier war es möglich, über eine solche Ansparabschreibung steuerpflichtiges Einkommen zu verlagern und so unter dem Strich zumindest zu einer Steuerstundung, je nach Einzelfall sogar zu einer tatsächlichen Steuervernichtung, zu kommen. Diese Möglichkeit ist jedoch aufgrund der Konzeption des jetzt geltenden Investitionsabzugsbetrags überhaupt nicht mehr gegeben. Deshalb entschieden die Richter des Finanzgerichts München mit Urteil vom 26.10.2010 (Az: 2 K 655/10), dass „das zur Ansparrücklage (…) entwickelte Nachweiserfordernis der verbindlichen Bestellung (…) auf den Investitionsabzug (…) nicht übertragbar“ ist. Auch die Richter sahen ein, dass eine Missbrauchsgefahr beim Investitionsabzugsbetrag nahezu ausgeschlossen ist und daher für das Tatbestandsmerkmal der Investitionsabsicht kein besonderer Nachweis erforderlich wird.
Hinweis:
Die erstinstanzlichen Richter waren von ihrem logischen und nachvollziehbaren Urteil überzeugt, weshalb sie die Revision überhaupt nicht erst zugelassen haben. Der Fiskus hingegen trennt sich bekanntlich nicht gern von für ihn positiven Voraussetzungen und hat deshalb Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesfinanzhof eingereicht. Betroffene können daher unter Verweis auf das Musterverfahren vor dem obersten deutschen Finanzgericht unter dem Aktenzeichen X B 232/10 Einspruch einlegen und die eigene Verfahrensruhe beantragen.
Tipp:
Existenzgründer und insbesondere Betreiber einer Fotovoltaikanlage sollten daher prüfen, ob es nicht sinnvoll ist, schon im Vorjahr den Investitionsabzugsbetrag im Rahmen der Steuererklärung steuermindernd zum Abzug zu bringen. Gerade bei Betreibern einer Fotovoltaikanlage kann das Mehr an Steuerersparnis auch direkt zu einem Mehr an Wirtschaftlichkeit der Anlage beitragen.
6. Vermieter: Sind nachträgliche Schuldzinsen absetzbar?
Wer eine Vermietungs- und Verpachtungsimmobilie besitzt, hat diese meist mittels eines Darlehens finanziert. Wird die Immobilie verkauft und der Verkaufspreis reicht nicht zur Schuldentilgung aus, stellt sich die Frage, was mit den weiteren Schuldzinsen steuerlich geschieht.

Bisher herrschte hier eine klare und leider restriktive Meinung der Finanzverwaltung und auch der Rechtsprechung: Nach dem Verkauf einer Vermietungs- und Verpachtungsimmobilie konnten die dann noch vorhandenen Schuldzinsen steuerlich nicht mindernd eingesetzt werden. 

Schon im letzten Jahr hat der Bundesfinanzhof in einem Urteil vom 16.03.2010 (Az: VIII R 20/08) zu nachträglichen Schuldzinsen beim Verkauf einer GmbH-Beteiligung angedeutet, dass auch bei einer Vermietungs- und Verpachtungsimmobilie die nachträglichen Schuldzinsen weiterhin als Werbungskosten absetzbar sein könnten. Wie nicht anders zu erwarten, stellte sich hier jedoch das Finanzamt weiterhin quer und verweigert einen steuermindernden Ansatz von nachträglichen Schuldzinsen bei Vermietungs- und Verpachtungsimmobilien. Ebenso sieht es auch das erstinstanzliche Finanzgericht Baden-Württemberg in seiner Entscheidung vom 01.07.2010 (Az: 13 K 136/07). Aber damit ist die Angelegenheit noch nicht erledigt, denn das Verfahren liegt bereits beim Bundesfinanzhof in München.

Die obersten Finanzrichter haben daher zu klären, ob nachträgliche Schuldzinsen Werbungskosten bei der Einkunftsart Vermietung und Verpachtung sind, wenn der Veräußerungspreis der zuvor vermieteten Immobilie nicht zur vollständigen Tilgung eines aufgenommenen Darlehens gereicht hat. Es gilt also zu klären, ob die Änderung der bisherigen Rechtsprechung bei nachträglichen Schuldzinsen im Hinblick auf die Veräußerung einer GmbH-Beteiligung auch auf die Einkünfte aus der Vermietung und Verpachtung übertragbar sind. 

Tipp: 
Betroffene sollten daher auch hier Einspruch gegen die Nichtansetzung der nachträglichen Schuldzinsen als Werbungskosten einlegen und Ruhen des eigenen Einspruchsverfahrens beantragen, bis der Bundesfinanzhof sein Urteil gefällt hat.
7. Hilfsdienste für Kranke und Behinderte: Leistungen sind nur teilweise umsatzsteuerfrei

Alte, kranke und behinderte Menschen werden bei täglichen Verrichtungen oft durch Hilfsdienste unterstützt. Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte darüber zu entscheiden, ob Leistungen eines Vereins, der nicht zu einem anerkannten Verband der Wohlfahrtspflege gehört, von der Umsatzsteuer befreit sind. 

In der Entscheidung ging es um einen eingetragenen Verein für Rettungsdienste, Krankentransporte und soziale Hilfsdienste, der seinem Satzungszweck zufolge Alte, Kranke, Behinderte und sozial Hilfsbedürftige unterstützt. Der Verein unterhielt mehrere Einrichtungen, die diesem Zweck dienten. Dazu gehörten etwa ein Rettungsdienst, ein Haus-Notruf-Dienst sowie ein Menüservice. 
Das zuständige Finanzamt vertrat die Auffassung, dass die im Zusammenhang mit dem Haus-Notruf-Dienst und dem Menüservice erbrachten Leistungen des klagenden Vereins steuerpflichtig seien. 

Gegen die Umsatzbesteuerung für seine Leistungen erhob der Verein Klage. Das Finanzgericht (FG) entschied, dass die vom Kläger mit dem Haus-Notruf-Dienst erbrachten Leistungen steuerfrei und die Leistungen im Rahmen des Menüservice steuerpflichtig seien. Zugleich stufte das FG die an den ärztlichen Notdienst ausgeführten Fahrdienstleistungen als steuerfrei ein. Hiergegen legte das Finanzamt Revision ein. 
Mit Urteil vom 01.12.2010 (Aktenzeichen: XI R 46/08) bestätigte der BFH die Auffassung des FG weitgehend. Auch der BFH geht zwar davon aus, dass die Voraussetzungen der in Betracht kommenden nationalen Befreiungsvorschrift nicht erfüllt seien, da der Verein kein amtlich anerkannter Verband der freien Wohlfahrtspflege ist. Der klagende Verein könne sich für die Steuerfreiheit der im Rahmen seines Haus-Notruf-Dienstes erbrachten Leistungen jedoch unmittelbar auf das günstigere Unionsrecht (Art. 13 Teil A Abs. 1 Buchst. g der Richtlinie 77/388/EWG) berufen. Danach seien solche Leistungen umsatzsteuerfrei, die 

- mit der Sozialfürsorge oder der sozialen Sicherheit eng verbunden sind und
- die von Einrichtungen des öffentlichen Rechts bzw. anderen Einrichtungen erbracht werden, die von dem betreffenden Mitgliedstaat als Einrichtungen mit im Wesentlichen sozialem Charakter anerkannt worden sind.

Dies treffe auf die Leistungen zu, die der klagende Verein im Rahmen des Haus-Notruf-Dienstes erbringt. Diese seien daher nach den Vorgaben des Unionsrechts von der Umsatzsteuer befreit. 

Die Steuerbefreiung umfasse dem BFH zufolge jedoch nicht – und insofern weicht er von der Auffassung des FG ab – die im Rahmen des Menüservice ausgeführten Leistungen. Der BFH begründet dies damit, dass es sich bei dem Menüservice weder um eine anerkannte Einrichtung mit sozialem Charakter handele, noch seien diese Leistungen eng mit der Fürsorge oder der sozialen Sicherheit verbunden. 
Dasselbe gelte für die für den ärztlichen Notdienst ausgeführten Fahrdienstleistungen, die der BFH anders als das FG ebenfalls als nicht umsatzsteuerfrei einstufte. Diese Leistungen seien auch nicht dem Patienten, sondern dem Notarzt gegenüber erbracht worden. 
Der BFH hielt nach den bisherigen Feststellungen des FG für noch nicht ausreichend geklärt, in welchem Umfang die Vorsteuerbeträge wegen der nunmehr gewährten Steuerbefreiung für den Haus-Notruf-Dienst zu kürzen sind. Außerdem müsse sich das FG noch dazu äußern, ob die vom Kläger im Rahmen des Menüservice erbrachten Leistungen vom Finanzamt zu Recht dem ermäßigten Steuersatz unterworfen wurden. Daher sah der BFH die Sache als noch nicht spruchreif an und verwies sie an das FG zurück.
Tipp:
In der Entscheidung hält sich der BFH eng an die gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben. Auf deren Grundlage differenziert der BFH bezüglich der Umsatzsteuerfreiheit präzise zwischen den unterschiedlichen Leistungen des Haus-Notruf-Dienstes. Sind Sie als Anbieter und Kunden eines solchen Dienstes unsicher, ob und inwieweit im Einzelfall Umsatzsteuer zu berechnen bzw. zu entrichten ist, sollten Sie sich an Ihren Steuerberater wenden, der Ihnen gerne weiterhilft.
8. Gesellschafter: Ringweise Veräußerung von Anteilen

Die verlustbringende Veräußerung eines im Privatvermögen gehaltenen Kapitalgesellschaftsanteils an einen Mitgesellschafter ist nicht deshalb rechtsmissbräuchlich, weil der Veräußerer in engem zeitlichem Zusammenhang von einem anderen Mitgesellschafter dessen in gleicher Höhe bestehenden Gesellschaftsanteil an derselben Gesellschaft erwirbt. Dies entschied der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 07.10.2010 (Aktenzeichen: IX R 40/09). 

Gegenstand der Entscheidung war eine im Jahr 2000 gegründete GmbH, die fast ausschließlich mit Aktien am neuen Markt handelte und deren Vermögen sich aufgrund der negativen Börsenentwicklung drastisch reduzierte. Vor diesem Hintergrund veräußerten die Gesellschafter der GmbH im Jahr 2001 ihre jeweilige Beteiligung mit Verlust an einen Mitgesellschafter und erwarben zeitgleich wieder eine Beteiligung in gleicher Höhe von einem anderen Gesellschafter. 
In ihren Einkommensteuererklärungen machten die Gesellschafter einen Verlust in Höhe der Differenz zwischen dem Wert der Stammeinlagen bei Gründung der Gesellschaft und dem erzielten Veräußerungspreis geltend. Der Kläger hatte eine Bareinlage in Höhe von 50.000 EUR erbracht und seinen Gesellschaftsanteil für 7.500 EUR veräußert, sodass der geltend gemachte Verlust 42.500 EUR betrug. 

Das zuständige Finanzamt erkannte den Verlust wegen Gestaltungsmissbrauchs gemäß § 42 der Abgabenordnung nicht an.
Das Finanzgericht bestätigte die Auffassung des Finanzamts. 

Der BFH beurteilte die Situation jedoch anders. Er stufte das Vorgehen der Gesellschafter nicht als rechtsmissbräuchlich ein und gab der Klage statt. Im Rahmen seiner Begründung betonte der BFH, dass ein Gestaltungsmissbrauch nur gegeben sei, wenn eine rechtliche Gestaltung gewählt wird, die gemessen an dem erstrebten Ziel unangemessen ist, der Steuerminderung dienen soll und durch wirtschaftliche oder sonst beachtliche nichtsteuerliche Gründe nicht zu rechtfertigen ist. 

Allein das Motiv, Steuern zu sparen, mache eine steuerliche Gestaltung dem BFH zufolge noch nicht unangemessen. Dem Gesetz nach stehe es dem Steuerpflichtigen frei, ob, wann und an wen er seine Anteile an der GmbH veräußert. Die Berücksichtigung eines Veräußerungsverlusts entspreche nicht nur den gesetzlichen Vorgaben (§ 17 EStG), sondern auch dem Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. 

Mit der Veräußerung seiner Anteile habe der Kläger auch nicht gegen eine vom Gesetzgeber vorgegebene Wertung verstoßen, sondern lediglich von einer ihm gesetzlich eingeräumten Möglichkeit Gebrauch gemacht. Liege keine der gesetzlich ausdrücklich geregelten Verlustabzugsbeschränkungen vor, seien Veräußerungsverluste entsprechend dem Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit zu berücksichtigen.
Die vom Kläger gewählte Gestaltung sei auch nicht deshalb rechtsmissbräuchlich, weil er im zeitlichen Zusammenhang mit der Veräußerung wiederum Anteile an derselben GmbH in gleichem Umfang von einem Mitgesellschafter erwarb. Aufgrund des Erwerbs von anderen Anteilen an der GmbH habe sich die steuerrechtliche Ausgangslage für den Kläger geändert: Bei einer späteren Veräußerung dieser Anteile oder bei einer Liquidation der GmbH sei der Gewinn oder Verlust unter Berücksichtigung der niedrigeren Anschaffungskosten aus dem neuen Kauf vom Mitgesellschafter zu ermitteln.
Tipp: 
Wie aus der Entscheidung ersichtlich wird, ist der Grat zwischen der Annahme eines Gestaltungsmissbrauchs und einer zulässigen Nutzung bestehender Gestaltungsspielräume schmal – mit gravierenden 
finanziellen Folgen. Im Vorfeld der Veräußerung von 
Gesellschaftsanteilen sollte daher bezüglich der steuerlichen Folgen unbedingt ein Steuerberater zu Rate gezogen werden. 

9. Erben: Keine Aussetzung der Vollziehung

Mit Beschluss vom 13.10.2010 (Aktenzeichen: 9 V 2566/10) hat das Finanzgericht (FG) Köln entschieden, dass die gegenwärtig beim Bundesverfassungsgericht anhängigen Verfassungsbeschwerden gegen das am 01.01.2009 in Kraft getretene Erbschaftsteuerreformgesetz keine Aussetzung der Vollziehung der Erbschaftsteuerbescheide begründet.

Der Entscheidung des FG Köln lag der Fall mehrerer Erben zugrunde, gegen die ein Erbschaftsteuerbescheid erlassen wurde. Bei der Erblasserin handelte es sich um die Tante der Erben. Beim Erlass des Erbschaftsteuerbescheids wurde ein Freibetrag in Höhe von 20.000 EUR berücksichtigt und die Erbschaftsteuer unter Zugrundelegung eines Steuersatzes von 30% festgesetzt.
Gegen den Erbschaftsteuerbescheid legte eine Miterbin Einspruch ein. Diesen begründete sie u. a. damit, dass der Ansatz eines Steuersatzes von 30% nicht gerechtfertigt sei, da der für sie maßgebliche Steuersatz durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz vom 22.12.2009 zum 01.01.2010 von 30% auf 15% gesenkt worden sei. Es sei willkürlich und nicht nachvollziehbar, dass diese Vergünstigung erst zum 01.01.2010 in Kraft trat und Altfälle nicht mit in diese Neuregelung einbezogen wurden. Daher liege eine Verletzung des Gleichheitssatzes (Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes) durch den Gesetzgeber vor. 

Nach einer Änderung des Ausgangsbescheids beantragte die Antragstellerin die Aussetzung der Vollziehung des Erbschaftsteuerbescheids. Sie verwies darauf, dass es bei ihr darum gehe, ob auf ihren Erbfall der Steuersatz von 30% oder von 15% anzuwenden sei. Insoweit seien drei Verfassungsbeschwerden gegen dieses Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht anhängig. Das Erbschaftsteuerreformgesetz sei zudem nicht nur materiell, sondern auch formell verfassungswidrig, u. a. weil dem Bund die Gesetzgebungskompetenz für die Materie des Erbschaftsteuerrechts gefehlt habe.

Das Finanzamt lehnt die Aussetzung der Vollziehung ab. Hiergegen legte die Antragstellerin Einspruch ein. 
Das FG Köln entschied, das Finanzamt habe es zu Recht abgelehnt, den angegriffenen Erbschaftsteuerbescheid wegen der von der Antragstellerin geltend gemachten formellen und materiellen Bedenken gegen die Verfassungsmäßigkeit des Erbschaftsteuerreformgesetzes von der Vollziehung auszusetzen. 

Eine Aussetzung der Vollziehung eines Erbschaftsteuerbescheides wegen verfassungsrechtlicher Zweifel komme nur in Betracht, wenn nach den Umständen des Einzelfalles ein besonderes berechtigtes Interesse des Steuerpflichtigen Vorrang vor dem öffentlichen Interesse am Vollzug des Gesetzes bestehe. Ein solcher Ausnahmefall, in dem auch verfassungsrechtliche Bedenken zur Aussetzung der Vollziehung führen können, liege hier nicht vor. 

Gegen diese Entscheidung ließ das FG Köln die Beschwerde zum BFH zu.

Tipp:
Das FG Köln hat im vorliegenden Fall den Interessen des Steuerpflichtigen keinen Vorrang vor dem öffentlichen Interesse am Vollzug des Erbschaftsteuerreformgesetz angenommen und zu erkennen gegeben. Es darf davon ausgegangen werden, dass das Finanzgericht andere Fälle als den der betroffenen Erbin ähnlich beurteilen würde. Ihr Steuerberater zeigt Ihnen auf, in welcher Weise Sie Ihre Interessen bestmöglich wahren, wenn Sie gegen eine Aufforderung, Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer zu entrichten, Bedenken haben.
	Mandantenbrief
Mai 2011
	


Steuertermine:
	10.05.
Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer
Getränkesteuer
Vergnügungsteuer

16.05.
Gewerbesteuer
Grundsteuer
	Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.05. für den Eingang der Zahlung. Diese Frist gilt nicht für die Barzahlung und die Zahlung per Scheck.

Bezüglich der Gewerbesteuer und der Grundsteuer endet die dreitägige Zahlungsschonfrist am 19.05.
Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks bei der Finanzbehörde als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen.

	Alle Angaben ohne Gewähr


Vorschau auf die Steuertermine Juni 2011:

	10.06.
Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer
Einkommensteuer
Kirchensteuer
Körperschaftsteuer
Getränkesteuer
Vergnügungsteuer
	Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.06. für den Eingang der Zahlung. Diese Frist gilt nicht für die Barzahlung und die Zahlung per Scheck.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks bei der Finanzbehörde als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen.

	Alle Angaben ohne Gewähr


Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Mai 2011:

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Mai ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.05.2011.

Inhalt
Seite

391.
Alle Steuerpflichtigen: Umgekehrte Fahrt bei doppelter Haushaltsführung

2.
Alle Steuerpflichtigen: Gutachten stehen hinter einem tatsächlichen Immobilienpreis zurück
40
3.
Eltern: Kinderbetreuungskosten bei der nichtehelichen Lebensgemeinschaft
41
4.
Eltern: Familienversicherung vom Kindeseinkommen absetzbar
42
5.
Rentner: Besserstellung von Beamten beim Versorgungsfreibetrag?
43
6.
Gesellschafter-Geschäftsführer: 50% sind nicht beherrschend
43
7.
Alle Steuerpflichtigen: Behinderungsbedingte Umbaukosten sind als außergewöhnliche Belastungen steuerlich zu berücksichtigen
44
8.
Höhe der für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen zu bildenden Rückstellungen
46
9.
Arbeitnehmer: Kosten, die für eine Strafverteidigung entstanden sind, können Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit sein
47


1. Alle Steuerpflichtigen: Umgekehrte Fahrt bei doppelter Haushaltsführung
Die beruflich geforderte Mobilität im Job macht bei vielen Bürgern eine doppelte Haushaltsführung notwendig. Steuerlich können diese Kosten dabei weitestgehend als Werbungskosten in der Steuererklärung mindernd berücksichtigt werden. Aufgrund der damit verbundenen und in der Regel hohen Steuerersparnis sowie der Tatsache, dass es in der Bundesrepublik zahlreiche Fälle der doppelten Haushaltsführung gibt, ist die Gesamtthematik auch immer wieder vor den Gerichten wieder zu finden. Aktuell wurde in einer Entscheidung des Bundesfinanzhofes vom 02.02.2011 (Az: VI R 15/10) geklärt, ob Werbungskosten für umgekehrte Familienheimfahrten auch steuermindernd angesetzt werden können.

Zum Hintergrund en Detail: Familienheimfahrten sind grundsätzlich die Fahrten vom Beschäftigungsort zurück zum Lebensmittelpunkt, also zur Familie. Sofern eine solche Familienheimfahrt einmal in der Woche stattfindet, können die Aufwendungen für diese Fahrten komplett bei den Werbungskosten steuermindernd berücksichtigt werden. Im aktuellen Verfahren musste nun jedoch geklärt werden, wie Aufwendungen für Fahrten des Ehegatten vom Familienwohnsitz zum Beschäftigungsort steuerlich zu behandeln sind. Einfach ausgedrückt: Der Ehemann hatte eine doppelte Haushaltsführung. An verschiedenen Wochenenden fuhr er jedoch nicht zurück zum Familienwohnsitz, sondern eine Ehefrau besuchte ihn am Beschäftigungsort.

Im aktuell abgeurteilten Sachverhalt entschieden nun die obersten Finanzrichter der Republik: „Tritt der den doppelten Haushalt führende Ehegatte die wöchentliche Familienheimfahrt aus privaten Gründen nicht an, sind die Aufwendungen für die stattdessen durchgeführte Besuchsfahrt des anderen Ehegatten zum Beschäftigungsort keine Werbungskosten.“
Unter dem Strich also leider eine negative Entscheidung, denn im abgeurteilten Fall wurde der Werbungskostenabzug versagt. Dennoch muss in der Praxis genau auf die Details des Sachverhalts geschaut werden, wie der folgende Hinweis deutlich macht.

Hinweis: 
Im Urteilssachverhalt wurden keine Gründe angeführt, warum der Ehegatte zum Beschäftigungsort reiste und der den doppelten Haushalt führende Ehegatte an verschiedenen Wochenenden nicht zum Familienwohnsitz fuhr. Ohne Angabe von Gründen muss daher ein privater Hintergrund angenommen werden, der schließendlich zum Ausschluss der steuerlichen Berücksichtigungsfähigkeit führt. Daher spricht der erkennende Senat des Bundesfinanzhofs in seinem oben zitierten Leitsatz auch konkret von „privaten Gründen“.

Tipp:
Wenn daher die umgekehrte Familienheimfahrt aus betrieblichen Gründen stattfindet, spricht grundsätzlich nichts gegen eine steuerliche Berücksichtigung der Aufwendungen. Betriebliche Gründe sind beispielsweise gegeben, wenn der Ehegatten seinen Beschäftigungsort aufgrund eines Bereitschaftsdienstes nicht verlassen kann. Gleiches dürfte für Überstunden gelten, die dazu führen, dass ein Reiseantritt nicht mehr lohnt oder aber ein Reiseantritt aufgrund Krankheit ausscheidet. Im Streitfall mit dem Finanzamt darf daher nicht auf die bloße Anerkennung der umgekehrten Familienheimfahrt als Werbungskosten gepocht werden, vielmehr müssen nicht private Gründe dargelegt und für das Finanzamt herausgearbeitet werden. Dann sollte auch dem steuermindernden Abzug nichts mehr im Wege stehen.

2. Alle Steuerpflichtigen: Gutachten stehen hinter einem tatsächlichen Immobilienpreis zurück
Mit das Schwierigste an der Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer ist die korrekte Bewertung der Immobilie, die gerade verschenkt oder vererbt wird. Grundsätzlich funktioniert in diesem Bereich die steuerliche Bewertung nach festgelegten Bewertungsschemata. Wenn diese mal nicht zu einem angemessenen Wert der Immobilie führen, besteht im Weiteren die Möglichkeit den korrekten Immobilienwert durch ein Gutachten nachzuweisen. Last but not least, wie das aktuelle Urteil des Finanzgerichtes Berlin-Brandenburg vom 15.09.2010 (Az: 3 K 3232/07) zeigt, kann aber auch noch ein zeitnah erzielter Verkaufspreis der Immobilie als Bemessungsgrundlage für die Besteuerung heran gezogen werden.

Im aktuell entschiedenen Streitfall ging es nun um die Frage, welchem Wert zu folgen ist, wenn ein aktuelles Gutachten einen deutlich niedrigeren Wert angibt, als tatsächlich zeitnah zum Besteuerungsstichtag im Rahmen eines Verkaufes erzielt wurde.

Die Antwort des Gerichtes ist dabei eindeutig: Ein nach den Regeln von Angebot und Nachfrage frei ausgehandelter Marktpreis für ein Wirtschaftsgut bietet die beste Gewähr dafür, dessen wahren Wert abzubilden. Die Wertermittlung mittels eines Gutachters stellt im Gegensatz dazu nur eine mit zahlreichen Unwägbarkeiten verbundene Schätzung dar. Der tatsächliche Verkaufspreis ist also immer zu bevorzugen, auch wenn dieser auf einem besonderen Verhandlungsgeschick des Verkäufers basiert und vielleicht ohne dieses Geschick nicht erzielt werden könnte.

Hinweis: 
Die im vorliegenden Urteil heraus gearbeiteten Grundsätze sind dabei nicht nur auf Immobilien, sondern grundsätzlich auf alle zu bewertenden Wirtschaftsgüter anzuwenden.

Tipp:
Ebenso muss klar festgehalten werden: Was in die eine Richtung funktioniert, funktioniert auch in die andere Richtung. Soll heißen, wenn das Gutachten einen höheren Immobilienwert ausweist und es sicher ist dass dieser Wert am freien Markt nicht zu erzielen ist, was letztendlich über den Verkauf der Immobilie belegt wird, muss auch hier der niedrigere Verkaufspreis als Bemessungsgrundlage angesetzt werden. Allerdings gilt es dann zu belegen, dass ein höherer Wert nach den Regeln von Angebot und Nachfrage nicht erreichbar gewesen ist. Die Beweislast dafür wird – mal wieder – den Steuerpflichtigen treffen.

3. Eltern: Kinderbetreuungskosten bei der nichtehelichen Lebensgemeinschaft
Eigentlich sollte das Steuerrecht und hier insbesondere die Regeln rund um die steuerliche Abzugsfähigkeit von Kinderbetreuungskosten sämtliche Aufwendungen für Kinder begünstigen. Leider steht sich das Recht dabei auch häufig selbst im Weg und erschwert dem Bürger nur das Leben. So auch zu entnehmen bei einer aktuellen Entscheidung des Bundesfinanzhofes vom 25.11.2010 (Az: III R 79/09).

Zum Hintergrund des abgeurteilten Falles: Im Sachverhalt ging es um ein Elternpaar, welches nicht miteinander verheiratet war, aber in nichtehelicher Lebensgemeinschaft mit den Kindern als Familie zusammenlebte. Der Elternteil A zahlte die Kosten für die Kinderbetreuung, welche Elternteil B in seiner Einkommensteuererklärung steuermindernd zum Abzug bringen wollte. Obwohl diese Abzugsfähigkeit dem Grunde nach gegeben ist und Elternteil B den steuerlichen Ansatz auch in Übereinstimmung mit Elternteil A vorgenommen hatte, entschieden die obersten Finanzrichter der Republik, dass Kinderbetreuungskosten nur von demjenigen abgezogen werden können, der sie auch getragen hat. Unter dem Strich eine unnötig bürokratische Entscheidung.
Hinweis: 
So manch einer mag bei diesem Sachverhalt an die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes zum abgekürzten Zahlungsweg bzw. zum abgekürzten Vertragsweg denken. Auch in diesen Sachverhalten hat eine Person A Aufwand wirtschaftlich getragen, den aber Person B steuerlich geltend machen konnte. Die Richter des Bundesfinanzhofes entschieden jedoch in Sachen Kinderbetreuungskosten rigoros: „Wenn von den zusammen lebenden, nicht miteinander verheirateten Eltern nur ein Elternteil den Vertrag mit der Kindertagesstätte abschließt und das Entgelt von seinem Konto zahlt, dann kann dieses weder vollständig noch anteilig dem anderen Elternteil unter dem Gesichtspunkt des abgekürzten Zahlungs- oder Vertragswegs als von ihm getragener Aufwand zugerechnet werden.“ Alles in allem wird das steuerliche Leben damit wieder ein gutes Stück komplizierter.

Tipp:
Betroffene, nicht miteinander verheiratete Eltern sollten sich daher im Vorhinein abstimmen, wer den Vertrag mit der Kindertagesstätte abschließt und wer die entsprechenden Kinderbetreuungskosten trägt, damit der steuermindernde Ansatz insoweit nicht verschenkt wird.

4. Eltern: Familienversicherung vom Kindeseinkommen absetzbar
Wir haben schon mehrfach darüber berichtet, wie das Einkommen des volljährigen Kindes gesenkt werden kann, damit Anspruch auf Kindergeld oder die Kinderfreibeträge besteht. Dennoch kurz zum Hintergrund: Für volljährige, in Berufsausbildung befindliche Kinder haben die Eltern nur dann einen Anspruch auf Auszahlung des Kindergeldes bzw. Ansatz der steuerlichen Kinderfreibeträge, wenn das Kindeseinkommen nicht höher als 8.004 EUR ist. Zur Prüfung der 8.004 EUR-Grenze ist jedoch nicht allein auf das Kindeseinkommen abzustellen, vielmehr können Werbungskosten und Sozialversicherungsbeiträge sowie Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen werden. Unter dem Strich kann das Kind auf diese Weise ein deutlich höheres Auskommen haben. Sofern nach Abzug der vorgenannten Positionen die Grenze von 8.004 EUR nicht überschritten wird, wird weiterhin Kindergeld gezahlt werden oder aber die steuerlichen Kinderfreibeträge werden zum Abzug kommen.

Fraglich war nun in einen aktuellen Finanzgerichtsfall, ob auch Beiträge für ein Kind im Rahmen der Familienversicherung bei der Prüfung des Jahresgrenzbetrages mindernd berücksichtigt werden dürfen. Die Familienkassen haben dies bisher immer verneint, da bei einer Familienversicherung zum Einen das Kind nicht Versicherungsnehmer ist und zum Anderen die Aufwendungen nicht durch das Kind getragen werden.

Erfreulicherweise konnte das erstinstanzliche Finanzgericht Berlin-Brandenburg in seiner Entscheidung vom 04.11.2010 (Az: 4 K 10218/096 B) dieser restriktiven Verwaltungsauffassung nicht folgen. Nach Meinung der Richter sind bei Ermittlung des Jahresgrenzbetrags von 8.004 EUR die entsprechenden, auf das Kind entfallenden Krankenversicherungsbeiträge auch dann mindernd zu berücksichtigen, wenn nicht das Kind selbst, sondern ein Elternteil als Versicherungsnehmer im Rahmen einer Familienversicherung für das in Ausbildung befindliche volljährige Kind eine private Krankenversicherung abgeschlossen hat und die Versicherungsbeiträge auch durch die Eltern bezahlt werden.
Hinweis:
Abschließend wird sich nun der Bundesfinanzhof mit der Streitfrage zu befassen haben, da gegen die Entscheidung aus Berlin-Brandenburg Revision eingelegt wurde. Die Finanzbeamten konnten sich offensichtlich nicht mit der Entscheidung der Erstinstanzler abfinden. Es gilt folglich zu klären, ob die von einem Elternteil im Rahmen einer Familienversicherung geleisteten Beiträge zu einer privaten Krankenversicherung bei der Berechnung der Einkünfte und Bezüge des Kindes auch dann abzugsfähig sind, wenn das Kind nicht als Versicherungsnehmer auftritt.

Tipp:
In ähnlich gelagerten Sachverhalten, bei denen durch die auf ein Kind entfallenden Beiträge zur Familienversicherung das Kindeseinkommen unter den Jahresgrenzbetrag drücken, sollte daher bei Nichtgewährung des Kindergeldes Einspruch eingelegt werden. Eine eigene Klage ist unter Verweis auf das Musterverfahren vor dem Bundesfinanzhof nicht nötig.

5. Rentner: Besserstellung von Beamten beim Versorgungsfreibetrag?
Wer einen Versorgungsbezug aus einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis, also eine Betriebsrente, erhält, kann den deutlich steuermindernd wirkenden Versorgungsfreibetrag nur in Anspruch nehmen, wenn er das 63. Lebensjahr vollendet hat. Einzige Ausnahme: Ist der Betriebsrentner behindert und hat ausweislich seines Behindertenausweises einen Grad der Behinderung von mindestens 50 %, wird der Versorgungsfreibetrag schon ab Vollendung des 60. Lebensjahres gewährt.

In einem aktuell vor dem Finanzgericht München entschiedenen Streitfall hatte der Kläger diese Regelung als Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz in Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes gesehen. 

Der Grund für diese Meinung scheint dabei sehr deutlich nachvollziehbar: Die oben genannten Altersgrenzen gelten nämlich nur bei Versorgungsbezügen aus einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis. Beamte hingegen können den deutlich steuermindernd wirkenden Versorgungsfreibetrag ohne jegliche Altersbegrenzung in Anspruch nehmen und die Steuerminderung genießen.

Verwunderlich ist allerdings die Entscheidung des erstinstanzlichen Finanzgerichts München vom 11.02.2011 (Az: 14 K 787/09). Nach Meinung der Erstinstanzler liegt in dieser Ungleichbehandlung keineswegs ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes vor. Die Münchener Richter verweigerten dem Kläger folglich den Versorgungsfreibetrag, obwohl ein Beamter diesen unstreitig hätte einstreichen können. 

Hinweis:
Damit dürfte der Verfahrenszug aber noch nicht am Ende sein. Das Finanzgericht München hat nämlich wegen grundsätzlicher Bedeutung des Rechtsstreites die Revision zugelassen. Da das erstinstanzliche Urteil erst vom Februar ist und der gesamte Sachverhalt somit brandaktuell ist, lag zum Redaktionsschluss noch kein Aktenzeichen des Bundesfinanzhofes vor. Sobald das oberste deutsche Finanzgericht das Verfahren jedoch in seine Datenbank aufgenommen hat, kann bei den anhängigen Verfahren unter der Internetpräsenz www.bundesfinanzhof.de durch Angabe des Aktenzeichens aus der Vorinstanz auch das Aktenzeichen des Bundesfinanzhofes abgefragt werden.

6. Gesellschafter-Geschäftsführer: 50% sind nicht beherrschend
In einem aktuell abgeurteilten Verfahren vor dem Bundesfinanzhof wollte der Fiskus die Nachversteuerung im Bereich der Lohnsteuer eines vertraglich zugesagten, aber niemals ausgezahlten Weihnachtsgeldes erreichen. 
Folgender Sachverhalt lag dem Urteil des obersten deutschen Finanzgerichtes vom 03.02.2011 (Az: VI R 4/10) zu Grunde: Die Eheleute A und B waren zu jeweils 50% an einer GmbH beteiligt. Geschäftsführer und als solcher auch alleinvertretungsberechtigt war jedoch nur A. 

Obwohl der zwischen der GmbH und A abgeschlossene Anstellungsvertrag zweifelsohne ein Weihnachtsgeld beinhaltete, wurde dieses schlicht niemals ausgezahlt. Als diese Nichtauszahlung im Rahmen einer Betriebsprüfung dem Finanzamt bekannt wurde, erließ der Fiskus Haftungsbescheide für Lohn- und Kirchensteuer. Vereinfacht gesagt, das Finanzamt tat so, als wenn das Weihnachtsgeld tatsächlich ausgezahlt worden wäre und forderte dafür schlicht und einfach die Lohnsteuer nach.
Zur Begründung führte das Finanzamt die Grundsätze der Zuflussfiktion an, die beim beherrschenden Gesellschafter anzuwenden sind. Danach gilt eine Vergütung an den Gesellschafter schon in dem Moment als zugeflossen indem sie vereinbart bzw. im Rahmen der Vereinbarung fällig wird. Auf eine tatsächliche Auszahlung kommt es hier nicht an, weil der Gesellschafter aufgrund seiner beherrschenden Stellung in der Gesellschaft selbst bestimmen kann, wann die Auszahlung erfolgt. Die Auszahlung ist quasi nur noch reine Formsache.
Die Zuflussfiktion beim beherrschenden Gesellschafter ist insoweit nach wie vor aktuell. Allerdings haben die Richter des Bundesfinanzhofs im Gegensatz zum Finanzamt erkannt, dass eine 50%ige Beteiligung, die auch lediglich 50% der Stimmrechte beinhaltet, nicht zu einer beherrschenden Position des Gesellschafters führt. Zur Beherrschung muss im Bereich der Stimmrechte eine Mehrheit vorhanden sein, die es ermöglicht, die Gesellschaft auch gegen den Willen anderer Gesellschafter zu lenken. Schon Adam Riese wusste, dass dies bei 50 % nicht der Fall ist.
Deutlich stellten die Richter des Bundesfinanzhofes auch heraus, dass die Tatsache, dass die vorhandenen Gesellschafter Eheleute sind, nichts daran ändert. Insbesondere können also die Stimmrechte der Eheleute nicht zusammengerechnet werden.
Aufgrund der aktuellen Entscheidung gilt also: Verzichtet ein nicht beherrschender Gesellschafter-Geschäftsführer gegenüber der Gesellschaft auf bestehende, aber noch nicht ausgezahlte Teile seines Gehalts, so fließen ihm insoweit keine Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit zu. Im Weiteren kann das Finanzamt auch keine Bescheide über Lohn- und Kirchensteuer erlassen, da die Lohn- und Kirchensteuer erst entsteht, wenn der Arbeitslohn tatsächlich zufließt.
7. Alle Steuerpflichtigen: Behinderungsbedingte Umbaukosten sind als außergewöhnliche Belastungen steuerlich zu berücksichtigen
Entstehen einem Steuerpflichtigen zwangsläufig größere Aufwendungen als der überwiegenden Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher Einkommensverhältnisse, gleicher Vermögensverhältnisse und gleichen Familienstands, können diese Aufwendungen steuerlich als außergewöhnliche Belastungen steuerlich berücksichtigt werden. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 24.02.2011 (Aktenzeichen: VI R 16/10) daran festgehalten, dass Aufwendungen eines Steuerpflichtigen für die krankheitsbedingte oder behindertengerechte Gestaltung des individuellen Wohnumfelds als außergewöhnliche Belastung steuerlich zu berücksichtigen sein können. Dies gilt dem BFH zufolge auch dann, wenn die bauliche Gestaltung langfristig geplant wird. Ein durch die Aufwendungen möglicherweise erlangter Gegenwert bleibt dabei außer Betracht.

In dem vom BFH entschiedenen Fall war eines der Kinder der Kläger von Geburt an schwerbehindert. Der Grad der Behinderung des Kindes betrug 100 %. Die Kläger erwarben im Jahr 2005 ein bebautes Grundstück zu einem Kaufpreis von 30.000 EUR. Die Kläger ließen das um 1900 erbaute Gebäude anschließend für 193.800 EUR umbauen und modernisieren. 

Um ihrem Kind trotz seiner gesundheitlichen Einschränkungen weiterhin ein Leben in seiner gewohnten Umgebung zu ermöglichen und ihm den Aufenthalt in einem Pflegeheim zu ersparen, nahmen die Kläger im Streitjahr verschiedene Umbaumaßnahmen an ihrem Haus vor. 

In ihrer Einkommensteuererklärung für das Jahr 2006 machten die Kläger einen Betrag von rund 30.000 EUR, in der Einkommensteuererklärung für das Jahr 2007 rund 4.000 EUR Umbaukosten für den von dem behinderten Kind genutzten Wohnraum als außergewöhnliche Belastungen geltend. 

Das zuständige Finanzamt erkannte die geltend gemachten Kosten nicht als außergewöhnliche Belastungen an. Die hiergegen vor dem Finanzgericht erhobene Klage blieb erfolglos. Die ablehnende Entscheidung wurde damit begründet, dass die Kläger durch den Umbau einen Gegenwert erhalten hätten. 

Der BFH hob das Urteil des Finanzgerichts auf und entschied, dass Mehraufwendungen für einen behindertengerechten Um- oder Neubau eines Hauses oder einer Wohnung als außergewöhnliche Belastungen abziehbar sein können. Bei den getätigten Investitionen handele es sich um größere Aufwendungen, als sie der überwiegenden Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher Einkommens- und Vermögensverhältnisse sowie gleichen Familienstandes erwachsen. 

Der BFH stellte heraus, dass die Umbaukosten der Kläger weder durch den Grund- oder Kinderfreibetrag noch durch den Behinderten- und Pflege-Pauschbetrag abgegolten seien. Der Behinderten-Pauschbetrag gelte nur laufende und typische Mehraufwendungen des Behinderten ab, so dass zusätzliche Krankheitskosten nicht von der Abgeltungswirkung des Pauschbetrags erfasst werden. Dies gelte erst recht für den Pauschbetrag, der nur die durch die Pflege einer Person veranlassten Aufwendungen erfasse.

Der BFH betont, dass den Klägern die Umbaukosten im Streitfall auch zwangsläufig erwachsen seien. Finanzielle Aufwendungen infolge einer Körperbehinderung seien von jeher ein Anwendungsfall der Zwangsläufigkeit aus tatsächlichen Gründen Dies gelte insbesondere auch für behinderungsbedingte Mehrkosten eines Um- oder Neubaus. Eine schwerwiegende Behinderung begründe nämlich eine Zwangslage, die eine behindertengerechte Gestaltung des Wohnumfelds unausweichlich mache.

Der BFH tritt der Einschätzung des Finanzgerichts und des Finanzamts entgegen, wonach der Abzug der zwangsläufigen Aufwendungen vorliegend durch einen Gegenwert gehindert sei. Behinderungsbedingter Mehraufwand stehe dem BFH zufolge nämlich stets so stark unter dem Gebot der sich aus der Situation ergebenden Zwangsläufigkeit, dass die Erlangung eines etwaigen Gegenwerts in Anbetracht der Gesamtumstände in den Hintergrund tritt. Es sei insbesondere nicht erforderlich, dass die Behinderung auf einem nicht vorhersehbaren Ereignis beruht und deshalb ein schnelles Handeln des Steuerpflichtigen oder seiner Angehörigen geboten ist. 

Die Frage nach zumutbaren Handlungsalternativen stellt sich dem BFH zufolge in derartigen Fällen ebenfalls nicht. Abzugsfähig seien nämlich nur Mehraufwendungen, die durch die Behinderung des Steuerpflichtigen veranlasst und zur behindertengerechten Umgestaltung seines individuellen Wohnumfelds erforderlich sind. Deshalb sei es unerheblich, ob die der Krankheit oder Behinderung geschuldeten Mehrkosten im Rahmen eines Neubaus, der Modernisierung eines Altbaus oder des Umbaus eines bereits selbstgenutzten Eigenheims oder einer Mietwohnung entstehen.

Behinderungsbedingte, notwendige Umbaumaßnahmen begründeten keinen über den individuellen Nutzungsvorteil hinausgehenden Gegenwert, sondern eine aus tatsächlichen Gründen zwangsläufige Mehrbelastung des Steuerpflichtigen. Es komme dabei auch nicht darauf an, ob nichtbehinderte Familienangehörige die Umbauten möglicherweise ebenfalls nutzen können. 

Als außergewöhnliche Belastungen abzugsfähig seien jedoch nicht die gesamten Aufwendungen für den von dem Kranken oder Behinderten genutzten Wohnraum, sondern nur die auf die krankheits- oder behindertengerechte Ausgestaltung des individuellen Wohnumfelds beruhenden Mehrkosten. Gegebenenfalls müsse die Frage, welche baulichen Maßnahmen durch die Behinderung des Steuerpflichtigen oder eines seiner Angehörigen veranlasst sind und welche Kosten auf diese Maßnahmen entfallen, durch Einholung eines Sachverständigengutachtens geklärt werden. 

Tipp:
Bei der Beantwortung der Frage, ob Aufwendungen als außergewöhnliche Belastungen steuerlich zu berücksichtigen sind, kommt es sehr auf die Umstände des Einzelfalls an. Die geltend gemachten Kosten sind oftmals hoch. Ob sie in Ansatz gebracht werden können, macht daher „unter dem Strich“ häufig viel aus. Ihr Steuerberater weiß, welche Argumente in Ihrem konkreten Fall am ehesten zum Ziel, nämlich der steuerlichen Berücksichtigung als außergewöhnliche Belastungen, führen.

8. Höhe der für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen zu bildenden Rückstellungen
Für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen fallen Kosten an, bei denen es sich um ungewisse Verbindlichkeiten handelt. In Höhe der voraussichtlich zur Erfüllung der Aufbewahrungspflicht erforderlichen Kosten ist daher eine Rückstellung zu bilden. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 18.01. 2011 (Aktenzeichen: X R 14/09) entschieden, dass Rückstellungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen die voraussichtlichen Aussonderungsmöglichkeiten berücksichtigen müssen.
Kläger in diesem Verfahren war der Betreiber einer Apotheke, der Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielte. Für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen bildete er im Jahresabschluss des Streitjahres 2003 eine Rückstellung von 10.700 EUR. Er hatte dafür den ihm entstehenden jährlichen Aufwand für die Aufbewahrung von 1.070 EUR mit zehn multipliziert. Es war unstreitig, dass alle Unterlagen zehn Jahre aufzubewahren sind.
Das Finanzamt kam im Rahmen einer Außenprüfung zu der Auffassung, dass lediglich eine durchschnittliche Restaufbewahrungsdauer von 5,5 Jahren anzusetzen sei. Es berücksichtigte daher nur eine Rückstellung von 5.885 EUR. 

Hiergegen klagte der Apotheker erfolglos vor dem Finanzgericht (FG). Dieses führte aus, dass sich der Raumbedarf für die zum Bilanzstichtag aufzubewahrenden Akten pro Jahr um ein Zehntel vermindere, da nach Ablauf des Bilanzstichtages jeweils ein Jahrgang auszusortieren sei. Soweit dafür jedes Jahr ein weiterer zu archivierender Jahrgang entstehe, seien die diesbezüglichen Aufwendungen nicht vor dem Bilanzstichtag des Streitjahres veranlasst.
Der BFH bestätigte die Entscheidung des Finanzgerichts (FG) und wies die Revision des Apothekers zurück. Der BFH begründete seine Auffassung damit, dass bei der Bewertung der Rückstellung die verbleibende Dauer der Aufbewahrungspflicht in Abhängigkeit vom Entstehungszeitpunkt der jeweiligen Unterlagen und der gesetzlich angeordneten Dauer der Aufbewahrungsfristen zu berücksichtigen sei. Hier seien Unterlagen aufzubewahren, die verschiedenen Jahrgängen entstammen und daher zu unterschiedlichen Zeitpunkten aus der Aufbewahrungspflicht ausscheiden. Die Aufbewahrungskosten für Unterlagen, die ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr aufzubewahren sind, könnten nicht in die Rückstellung eingehen.

Zudem seien Aufwendungen nur für solche Unterlagen rückstellungsfähig, deren Existenz bis zum jeweiligen Bilanzstichtag wirtschaftlich verursacht ist. Der Umstand, dass auszusondernde Unterlagen voraussichtlich durch neue Unterlagen späterer Jahre ersetzt werden – also kein Stauraum frei werden wird – könne deshalb nicht berücksichtigt werden. 

Bei einer Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren liege die durchschnittliche Restaufbewahrungsdauer bei 5,5 Jahren. Zum jeweiligen Bilanzstichtag müssten die Unterlagen nämlich zwischen ein und zehn Jahren aufbewahrt werden, im Schnitt somit 5,5 Jahre. Der vom Finanzamt vorgenommene Ansatz zur Höhe der Rückstellung sei deshalb nicht zu beanstanden. 

Tipp:
Die Möglichkeiten, Rückstellungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen zu bilden, werden vom BFH eng begrenzt. Ob an anderer Stelle Möglichkeiten der steuerlichen Optimierung bestehen, zeigt Ihnen Ihr Steuerberater gerne auf.

9. Arbeitnehmer: Kosten, die für eine Strafverteidigung entstanden sind, können Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit sein
Der Finanzgericht (FG) Hamburg hat mit Urteil vom 17.12.2010 (Aktenzeichen: 6 K 126/10) entschieden, dass auch Kosten, die ein Steuerpflichtiger für eine Strafverteidigung aufwendet, Werbungskosten und bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit zu berücksichtigen sein können. Voraussetzung für den Werbungskostenabzug sei jedoch, dass der Tatvorwurf in einem ausschließlichen und unmittelbaren Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit des Steuerpflichtigen steht. Eine nur angelegentlich der Berufsausübung begangene Tat reiche für den erforderlichen Veranlassungszusammenhang nicht aus.

Der Entscheidung lag der Fall eines angestellten Piloten zugrunde, dem vorgeworfen wurde, durch vorsätzlich falsche Angaben über seinen Wohnsitz Einkommensteuern hinterzogen zu haben. 

Der Pilot erklärte das an seinen Strafverteidiger bezahlte Honorar als Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit. Er begründete dies damit, dass das Honorar in einem unmittelbaren Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit stehe. Die Strafverteidigung sei berufsnotwendig gewesen, da er als Pilot der Zuverlässigkeitsprüfung unterliege und eine negative Zuverlässigkeitsprüfung zu einer Kündigung durch den Arbeitgeber führen könne. 

Das FG erkannte hier dennoch keinen unmittelbaren Bezug zwischen der vorgeworfenen Tat der Steuerhinterziehung und der Berufstätigkeit als Pilot. Zwar sei – so das FG – über den Arbeitgeber ein beruflicher Bezug hergestellt. Dabei handele es sich aber nur um einen „gelegentlichen“ Zusammenhang mit der Berufstätigkeit. An einem unmittelbaren Zusammenhang mit den Berufspflichten als Pilot fehle es. Daher entschied das FG, dass die mit dem Vorwurf der Steuerhinterziehung in Zusammenhang stehenden Strafverteidigungskosten nicht die Einkünfte des Piloten aus nichtselbständiger Arbeit mindern. Die Aufwendungen beträfen vielmehr die persönliche Einkommensteuerschuld und damit den Privatbereich des Steuerpflichtigen.

Dass der Strafverteidiger zugleich eine Zuverlässigkeitsprüfung für den Piloten abwendet und damit arbeitsrechtlichen Konsequenzen vorbeugt, ändere hieran nichts. Mittelbare Konsequenzen auf der Ebene des Beschäftigungsverhältnisses führten nicht dazu, dass die strafbare Handlung selbst im Rahmen der betrieblichen oder beruflichen Aufgabenerfüllung erfolgte und so ein Werbungskostenabzug vorzunehmen wäre. Maßgeblich bleibe, dass der Kläger die vermeintliche Tat nicht in Ausübung seiner Pflichten als Pilot beging. 

Tipp:
Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ist schnell eingeleitet. Hierfür reicht es aus, wenn irgendjemand meint, Strafanzeige erstatten zu müssen. Oftmals sind die Betroffenen sich keines Unrechts bewusst. Dennoch entstehen für die Abwehr erhebliche Kosten, die im Ermittlungsverfahren selbst im Falle der Verfahrenseinstellung von der Staatskasse nicht übernommen werden. Ihr Steuerberater zeigt Ihnen auf, ob Sie diese Kosten steuerlich geltend machen können.

	Mandantenbrief
Juni 2011
	


Steuertermine:
	10.06.
Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer
Einkommensteuer
Kirchensteuer
Körperschaftsteuer
Getränkesteuer
Vergnügungsteuer

	Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.06. für den Eingang der Zahlung. Diese Frist gilt nicht für die Barzahlung und die Zahlung per Scheck.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks bei der Finanzbehörde als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen.

	Alle Angaben ohne Gewähr


Vorschau auf die Steuertermine Juli 2011:

	11.07.
Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer
Getränkesteuer
Vergnügungsteuer


	Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.07. für den Eingang der Zahlung. Diese Frist gilt nicht für die Barzahlung und die Zahlung per Scheck.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks bei der Finanzbehörde als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen.

	Alle Angaben ohne Gewähr


Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Juni 2011:

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Juni ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.06.2011.
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1.
Alle Steuerpflichtigen: Arbeitszimmer für die zukünftige Tätigkeit
Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes im letzten Jahr, dass das Arbeitszimmer steuermindernd berücksichtig werden muss, wenn ansonsten für diese Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, ist die Steuerproblematik rund um das häusliche Arbeitszimmer in aller Munde. Tatsächlich ist es jedoch so, dass es in zahlreichen weiteren Streifragen noch einer höchstrichterlichen Klärung bedarf.

So beispielsweise auch in einem Urteil, welches das erstinstanzliche Finanzgericht Rheinland-Pfalz abschlägig entschieden hatte. Es ging dabei um die Frage, ob Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer, welches für eine Tätigkeit genutzt wird, für die kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, auch steuermindernd angesetzt werden können, wenn die fragliche Tätigkeit erst im kommenden Jahr beginnt. So beispielsweise, wenn im kommenden Jahr der Ruhestand aus der bisherigen Tätigkeit ansteht, dieser Ruhestand aber dazu genutzt werden soll, eine (kleine) Selbständigkeit zu begründen. 

Für die selbständige Tätigkeit steht kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung, weshalb der steuermindernde Ansatz des häuslichen Arbeitszimmers, entsprechend der sich am Grundgesetzt orientierenden Aussagen des Bundesverfassungsgerichtes, grundsätzlich erlaubt ist. Die erstinstanzlichen Richter verweigerten die Steuerminderung durch das häusliche Arbeitszimmer, allerdings mit der Begründung, dass im Jahr der Aufwendung noch keine Tätigkeit vorhanden war. Das letzte Wort dürfte zugunsten des Steuerpflichtigen damit aber noch nicht gesprochen sein.

Hinweis:
Die Meinung des FG Rheinland-Pfalz ist sehr umstritten, weshalb auch die Revision vor dem Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen VI R 47/10 eingelegt wurde und sich nun die obersten Finanzrichter mit diesem Fall beschäftigen müssen. Die Chancen für betroffene Steuerpflichtige stehen gut. Schließlich musste sich der Bundesfinanzhof in der Vergangenheit schon einmal mit einer ähnlichen Streitfrage beschäftigen. Die obersten Finanzrichter (Az: VI R 21/03) entschieden damals im Leitsatz des Urteils: "Ob und in welchem Umfang die Aufwendungen für das Herrichten eines häuslichen Arbeitszimmers für eine nachfolgende berufliche Tätigkeit als Werbungskosten abziehbar sind, bestimmt sich nach den zu erwartenden Umständen der späteren beruflichen Tätigkeit. Nicht entscheidend ist, ob die beabsichtigte berufliche Nutzung im Jahr des Aufwands bereits begonnen hat."

Tipp:
Betroffene, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, sollten daher die Kosten für die Herrichtung des Arbeitszimmers steuermindernd zum Abzug bringen. Sofern das Finanzamt den steuermindernden Abzug in der Steuererklärung verweigert, sollte Einspruch eingelegt werden und unter Verweis auf die höchstrichterliche Anhängigkeit die eigene Verfahrensruhe beantragt werden.

2.
Alle Steuerpflichtigen: Erstattungs- und Nachzahlungszinsen

Über die Erstattungs- und Nachzahlungszinsen wurde schon viel geschrieben und sich vollkommen zu Recht auch aufgeregt. Der Grund: Die vom Finanzamt ausgezahlten Erstattungszinsen sollen als Kapitalertrag versteuert werden, während die Zinsen, die man aufgrund einer Nachzahlung an das Finanzamt zahlt, steuerlich nicht abgezogen werden können, also insgesamt vollkommen unbeachtlich sein sollen. So ist derzeit die aktuelle Rechtslage.

Wie verquer Steuerrecht manchmal sein kann, zeigt schließlich ein Erlass des Landesamtes für Steuern aus dem Freistaat Bayern vom 18.02.2011. Dieser beschäftigt sich mit der Frage, wie denn, ausgegangen von der oben genannten steuerlichen Behandlung von Nachzahlungs- bzw. Erstattungszinsen, die Zurückzahlung von Erstattungszinsen und die Erstattung von Nachzahlungszinsen steuerlich einzuordnen sind.

Die folgenden Sachverhalte verbergen sich dahinter: Wer eine Steuererstattung inklusive Erstattungszinsen erhalten hat und wenn später dieser Bescheid so geändert wird, dass der Steuerpflichtige wieder etwas zurückzahlen muss, der muss auch einen Teil der schon ausgezahlten Erstattungszinsen an das Finanzamt zurück zahlen. Da zuvor die Auszahlung der Erstattungszinsen positive und steuerpflichtige Einnahmen bei den Einkünften aus Kapitalvermögen waren, liegen nun negative Einnahmen aus Kapitalvermögen vor. Diese muss der Steuerpflichtige, aufgrund des geänderten Steuerbescheids, selber in der Anlage Kap eintragen – denn sonst würde er zuviel Steuern zahlen.

Wer hingegen Nachzahlungszinsen erstattet bekommt, braucht diese nicht als Kapitaleinnahme anzusetzen, da die damalige Zahlung der Nachzahlungszinsen steuerlich ebenso unbeachtlich war. Insgesamt sicher schwierig für den Steuerpflichtigen, der selber darauf zu achten hat, damit nicht zu viel versteuert wird. So mancher Finanzbeamte könnte unter Umständen geneigt sein, die Erstattung von Nachzahlungszinsen als Kapitaleinnahme anzusetzen.

3.
Arbeitnehmer: Falsche Kilometerangabe kann eine Steuerhinterziehung sein
In einer aktuellen Entscheidung hat das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Az: 3 K 2635/08) entschieden, dass überhöhte Entfernungsangaben bei Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte als Steuerhinterziehung gewertet werden können. Dem Finanzamt kann zudem nicht ohne Weiteres vorgehalten werden, es hätte die Falschangaben bemerken müssen.

In dem Urteil hatte eine Steuerpflichtige eine neue Arbeitsstelle angenommen, die wesentlich näher an ihrem Wohnort lag, als die Vorherige. Bei den Angaben in der Anlage N wurde jedoch die Kilometerangabe zwischen Wohnung und Betrieb nicht geändert und die größere Entfernungsstrecke wurde somit angesetzt.

Nicht nur, damit das Finanzamt die längeren Verjährungsfristen nutzen kann, haben die Finanzbeamten eine Steuerhinterziehung angenommen. Das Argument der Klägerin, dem Finanzamt hätte die falsche Kilometerangabe auffallen müssen, überzeugte hingegen das Finanzgericht in Rheinland-Pfalz nicht. Nach Meinung der erstinstanzlichen Richter habe es die Steuerpflichtige für möglich gehalten, dass sie mit falschen Angaben zu einer höheren Steuerersparnis kommt. Daher wurde in dem Fall der Tatbestand der Steuerhinterziehung für einschlägig erklärt.

Hinweis:
Insgesamt sollte man sich dessen bewusst sein, wenn man die Kilometerangabe im überzogenen Maße großzügig angibt.
4.
Vermieter: Möblierungszuschlag bei verbilligter Vermietung nicht vergessen
Eine verbilligte Vermietung kann durchaus zu einer Art "Steuersparmodell" werden. Dies ist zum Beispiel möglich, wenn Immobilien an die Verwandtschaft zu einem verbilligten Mietzins vermietet werden und die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung mit einem Minus enden. Diese negativen Einkünfte sind dann mit anderen, meist positiven Einkünften, verrechenbar, weshalb eine Steuererstattung in solchen Fällen zu erwarten ist. Wäre die vermietete Immobilie den Verwandten hingegen kostenlos überlassen worden, wäre der Werbungskostenabzug nicht möglich und somit wäre es auch nicht zu einer Steuererstattung gekommen.

Allerdings müssen hier einige "Spielregeln" befolgt werden, damit dieses "Steuersparmodell" greift. Wenn nämlich die vereinbarte Miete weniger als 56 Prozent der ortsüblichen Miete beträgt, können die Werbungskosten nicht mehr vollständig steuermindernd zum Einsatz gebracht werden. Der Werbungskostenabzug findet dann nur noch im Verhältnis des verbilligten Mietzinses zum ansonsten unter fremden Dritten üblichen Mietzins statt. Beträgt die vereinbarte Miete hingegen über 56 Prozent, aber nicht mehr als 75 Prozent, ist eine Überschussprognose anzufertigen, die über die weitere steuerliche Behandlung der Werbungskosten entscheidet. Endet die Überschussprognose mit einem positiven Ergebnis, können sämtliche Werbungskosten steuermindernd angesetzt werden und das "Steuersparmodell" greift. Wirft die Prognoseberechnung jedoch ein Minus aus, können die Werbungskosten wiederum nur im Verhältnis der vereinbarten zur üblichen Miete berücksichtigt werden.

In der Praxis empfiehlt es sich daher, auch eine verbilligte Vermietung grundsätzlich mit einem Mietzins von mindestens 75 Prozent auszugestalten. So sollten in der Regel keine Probleme beim Werbungskostenabzug entstehen.

Aber aufgepasst! Sofern die verbilligt vermietete Wohnung auch noch möbliert vermietet wird, muss dazu ein sogenannter Möblierungszuschlag berücksichtigt werden. In der Praxis muss dann geprüft werden, ob die vereinbarte Miete mindestens 75 Prozent der üblichen Miete zuzüglich eines Möblierungszuschlages beträgt. Erst dann ist man tatsächlich auf der sicheren Seite.

Die Höhe des Möblierungszuschlages hat nun das Niedersächsische Finanzgericht (Az: 3 K 251/08) in seiner aktuellen Entscheidung anhand einer Abschreibungsdauer für Möbel von zehn Jahren und einer 4-prozentigen Verzinsung ermittelt. Bisher wurde dieser Zuschlag in der Praxis immer nur pauschal angesetzt. Es ist daher ratsam, in einschlägigen Fällen der Berechnung des Niedersächsischen Finanzgerichtes zu folgen.

Hinweis:
Nach derzeitigem Stand sollen die Grenzen von 56 Prozent und 75 Prozent letztmalig für 2011 angewendet werden. Ab 2012 soll dann eine neue 66 Prozent (zwei Drittel) Grenze eingeführt werden. Beträgt die vereinbarte Miete dann über 66 Prozent, können sämtliche Werbungskosten wieder komplett steuermindernd angesetzt werden und das "Steuersparmodell" der verbilligten Vermietung greift.

5.
Eltern: Kindergeld während des Au-pair Aufenthaltes

Bekommen Eltern, deren Kinder im Ausland einer Au-pair Tätigkeit nachgehen, für diese Zeit Kindergeld bzw. haben sie Anspruch auf die entsprechenden Kinderfreibeträge? Diese Frage ist im Steuerrecht seit langem umstritten. Bisher hat die Finanzverwaltung danach unterschieden, wie die Au-pair Tätigkeit im Ausland konkret ausgestaltet ist. Nur wenn die Au-pair Tätigkeit im Ausland als Sprachaufenthalt gewertet werden kann, wird darin auch eine Berufsausbildung im Sinne der Kindergeldregelung gesehen. Sprachaufenthalt ist jedoch nicht gleich Sprachaufenthalt – entscheidend ist, dass der tatsächliche Sprachunterricht mindestens zehn Wochenstunden umfasst. 

Mehrere erstinstanzliche Finanzgerichte haben diese Auffassung nun bestätigt. Folgt man diesen Ansichten, kann das Kindergeld oder die steuerlichen Freibeträge für Kinder bei einem Au-pair Aufenthalt nur gewährt werden, wenn der Sprachunterricht mindestens zehn Wochenstunden beträgt. Etwaige Vor- bzw. Nachbereitungszeiten sind dabei nicht zu berücksichtigen. Dies bedeutet, dass die reine Unterrichtszeit allein schon zehn Wochenstunden betragen muss.

Mehrere Eltern haben sich nun gegen diese Auffassung gewehrt und sind in die Revision vor den Bundesfinanzhof gezogen. Unter den Aktenzeichen III R 82/10, III R 58/08 und III R 59/08 sind nun Verfahren anhängig, die klären müssen, ob Kindergeld bzw. die steuerlichen Kinderfreibeträge auch bei einen Au-pair Aufenthalt mit weniger als zehn Wochenstunden Sprachunterricht gewährt werden kann.

Tipp:
Eltern, die in einer ähnlichen Situation sind, sollten daher auch das Kindergeld begehren bzw. den Ansatz der steuerlichen Kinderfreibeträge verlangen und bei einer ablehnenden Haltung den Rechtsbehelfsweg beschreiten. Mit Verweis auf die anhängigen Verfahren vor dem Bundesfinanzhof kann das eigene Rechtsbehelfsverfahren ruhend gestellt werden. Darüber hinaus ist unter Umständen auch eine andere Möglichkeit gegeben, um dennoch in den Genuss von Kindergeld bzw. Kinderfreibetrag zu gelangen. Sofern das Kind bereits während des Au-pair Aufenthaltes im Ausland eine Zusage für eine Ausbildungsstelle im Anschluss hat, gilt es als Kind in Wartezeit auf einen Ausbildungsplatz. Somit sind die Eltern wiederum berechtigt, Kindergeld zu erhalten oder den steuermindernden Ansatz des Kinderfreibetrages zu erhalten. Die Rechtsgrundlage bildet hier der § 32 Absatz 4 Nr. 2 c des Einkommensteuergesetzes.

6.
Auszubildende: Mehr Werbungskosten bei Auswärtstätigkeit

Die Frage, ob bei einem Angestellten eine Auswärtstätigkeit oder der Besuch einer regelmäßigen Arbeits- bzw. Ausbildungsstätte vorliegt, ist aus steuerlicher Sicht von enormer Bedeutung. Handelt es sich nämlich um eine regelmäßige Ausbildungs- bzw. Arbeitsstätte, greifen nicht die steuerlichen Regelungen zu dem Thema Reisekosten. In dem Fall können allenfalls Fahrten im Rahmen der Entfernungspauschale steuermindernd berücksichtigt werden.

Sofern jedoch eine Auswärtstätigkeit vorliegt, ist die Regelung der Entfernungspauschale außen vor und die Fahrten können je gefahrener Kilometer mit 30 Cent im Rahmen der Reisekosten abgesetzt werden. Zudem ist es möglich, Mehraufwendungen für Verpflegung mittels der Pauschbeträge steuermindernd anzusetzen. Fazit: Die Variante des Reisekostenansatzes ist in der Regel lohnender.

In einem aktuellen Beschluss hat das oberste Finanzgericht (Az: III B 106/10) nun entschieden, dass eine vorübergehend aufgesuchte Ausbildungseinrichtung, beispielsweise eine Fachhochschule oder eine Berufsschule, nicht als zweite regelmäßige Arbeitsstätte eines sich in Ausbildung befindlichen Arbeitnehmers anzusehen ist. Diese Rechtsprechung deckt sich mit einem Urteil aus dem Jahre 2009 (Az: III R 101/07). Schon damals hatte der Bundesfinanzhof entschieden, dass ein Rechtspfleger, der zum Studium an eine Fachhochschule der Rechtspflege abgeordnet wird, dort keine regelmäßige Arbeitsstätte innehat und somit den Reisekostensatz ansetzen kann.

Hinweis:
Gesamt gesehen ist dieses Urteil wie eine "Ohrfeige" für das Finanzamt zu werten, denn im aktuellen Beschluss ist folgender Hinweis der obersten Richter enthalten: "Im Übrigen geht auch die Finanzverwaltung seit dem Jahr 2008 davon aus, dass bei einer vorübergehenden Auswärtstätigkeit an einer anderen betrieblichen Einrichtung diese nicht zur regelmäßigen Arbeitsstätte wird." Sämtliche Unklarheiten dürften daher mit dieser Entscheidung beseitigt sein und die Rechte der betroffenen Steuerpflichtigen wurden dadurch deutlich gestärkt.
7.
Reisende: Grüner oder roter Zoll-Ausgang bei der Einreise in die EU?

Wer Waren aus den Drittstaaten, also Staaten außerhalb der EU, in das Europäische Gebiet einführen will, darf dies nur innerhalb bestimmter Grenzen. Diese Grenzen sind selbst dann anzuwenden, wenn im Urlaub ein Gegenstand nur ersetzt wurde, wie der folgende Fall vor dem Finanzgericht Düsseldorf (Az: 4 K 120/11 Z) zeigt:

Ein Steuerpflichtiger war mit seiner Ehefrau in der Türkei in Urlaub. Im besagten Urlaub wurde seine alte (aus Deutschland stammende) Brille beschädigt, weshalb er sich kurzerhand von einem türkischen Optiker vor Ort eine neue Brille anfertigen ließ. Kostenpunkt der neuen Brille lag bei circa 690 Euro.

Nachdem die beiden Urlauber wieder in der Bundesrepublik gelandet waren, verließen sie bei der Einreise den Zollbereich des Flughafens durch den grünen Ausgang. Damit machten sie deutlich, dass nichts zu versteuern sei. Aufgrund einer Kontrolle wurde das Pärchen jedoch angehalten und der eifrige Zöllner stellte fest, dass gerade versucht wurde, die in der Türkei neu angeschaffte Brille einzuführen. Hierzu gibt es aufgrund der Einreise-Freimengen-Verordnung eine bestimmte Freigrenze, diese liegt jedoch nur bei einem Warenwert von 410 Euro.

Kurzerhand wurden daher Einfuhrabgaben in Höhe von 17,5 Prozent des Warenwertes (hier: 120,75 Euro) festgesetzt. Zusätzlich wurde noch ein (weiterer) 100 Prozent-Zuschlag von 120,75 Euro erhoben, da der Einreisende mit der erworbenen Brille den "grünen" Ausgang für anmeldefreie Waren und nicht den "roten" Ausgang für einfuhrabgabenpflichtige Waren benutzt hatte. 

So kurios der Sachverhalt doch erscheint, das Finanzgericht hat zuungunsten des Einreisenden die Zollschuld bestätigt, weil der Wert der Brille jenseits der Warenfreiwertes lag.

Hinweis:
Häufig erlaubt das Steuerrecht bei Freigrenzen oder auch Freibeträgen eine Verdoppelung für Verheiratete. Dies ist hier nicht möglich, da die Wertgrenze von 410 Euro jedem Reisenden nur einzeln zusteht. Auch eine Halbierung der Brille ist ja schließlich nicht möglich, weshalb die Zollschuld entstanden ist. Wären hingen zwei Brillen für insgesamt 690 Euro eingeführt worden, hätte die eine Brille vom Ehemann und die andere Brille von seiner Gattin eingeführt werden können.
8.
Sonderausgaben: Kosten für das Erststudium sind keine vorweggenommenen Werbungskosten

Das Finanzgericht (FG) Münster hatte sich in einem Urteil vom 24.02.2011 (Aktenzeichen: 11 K 4489/09 F) mit der Frage zu befassen, ob Aufwendungen für ein Erststudium bzw. eine erstmalige Ausbildung steuerlich auch als Werbungskosten berücksichtigt werden können. Dies wäre für den Steuerpflichtigen regelmäßig günstiger als eine Berücksichtigung der Kosten nur als Sonderausgaben. Insbesondere würde es die Möglichkeit eröffnen, einen Verlustvortrag für Ausbildungskosten geltend zu machen, der dann im Zeitraum nach Aufnahme einer Tätigkeit zu berücksichtigen wäre. 

Der genannten Entscheidung lag der Fall einer Klägerin zugrunde, die an einer Fachhochschule Betriebswirtschaft studierte. Im streitgegenständlichen Jahr 2007 betrug der finanzielle Aufwand für das Studium 10.537 Euro. Zugleich absolvierte die Klägerin mehrere Praktika, für deren Ableistung sie geringfügige Einnahmen erhielt. 

Das Finanzamt berücksichtigte bei der Festsetzung der Einkommensteuer als Werbungskosten lediglich den Pauschbetrag in Höhe von 920 Euro (§ 9a Abs. 1 Nr. 1a EStG) und die geltend gemachten Aufwendungen als Sonderausgaben in Höhe von 4.000 Euro (§ 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG). 

Die Klägerin hatte beantragt, einen verbleibenden Verlustvortrag zur Einkommensteuer in Höhe der weiteren Aufwendungen festzustellen. Dies lehnte das Finanzamt jedoch mit der Begründung ab, es handele sich um ein Erststudium. Bei diesem könnten die Aufwendungen nicht als Werbungskosten, sondern nur als Sonderausgaben berücksichtigt werden.

Hiergegen klagte die Studentin. Sie trug vor, die Aufwendungen für das Studium seien vorweggenommene Werbungskosten, die bei ihren Einkünften berücksichtigt werden müssten. Die Aufwendungen seien keine Kosten der Berufsausbildung. Außerdem habe der BFH seine Unterscheidung zwischen Ausbildungs- und Fortbildungskosten aufgegeben. 

Das FG Münster wies die Klage ab. Es entschied, dass Aufwendungen für ein nach dem Abitur aufgenommenes Erststudium oder eine erstmalige Ausbildung steuerlich nur als Sonderausgaben und nicht als Werbungskosten berücksichtigt werden können. 

Zwar könnten Aufwendungen für eine Bildungsmaßnahme Werbungskosten sein, sofern sie beruflich veranlasst sind, was bei der Klägerin auch der Fall sei. Einem Werbungskostenabzug stehe hier jedoch die Regelung des § 12 Nr. 5 EStG entgegen. Danach stellten Aufwendungen für eine erstmalige Berufsausbildung und für ein Erststudium weiterhin private Lebensführungskosten dar und gehören gerade nicht zu den als Werbungskosten abzugsfähigen Ausgaben. 

Eine gesetzliche Ausnahme gelte nur, wenn die Ausbildung im Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfinde. Dies sei hier nicht der Fall. Die berufspraktischen Teile der Ausbildung an der Hochschule seien im Hinblick auf den Abschluss des Studiums zur Kauffrau absolviert worden. Daran ändere auch die geringfügig gezahlte Vergütung nichts. 

Die Ausbildungskosten der Klägerin seien im Rahmen ihrer erstmaligen Berufsausbildung entstanden. Auf die BFH-Rechtsprechung könne sich die Klägerin nicht berufen. Der BFH habe lediglich festgestellt, § 12 Nr. 5 EStG sei verfassungskonform dahin auszulegen, dass die Vorschrift einen Abzug von Ausbildungskosten im Zusammenhang mit einem Studium nach abgeschlossener Berufsausbildung nicht verbiete. Dieser Gedanke sei jedoch nicht auf das nach dem Abitur aufgenommene Erststudium übertragbar. 

Somit könnten unmittelbar im Anschluss an eine allgemeine Schulausbildung angefallene Aufwendungen für eine erstmalige Berufsausbildung bzw. ein Erststudium nicht als Werbungskosten, sondern nur im Rahmen des Sonderausgabenabzugs in Höhe von maximal 4.000 Euro berücksichtigt werden. Einen Verlustvortrag auf Sonderausgaben sehe das Gesetz nicht vor. 

Tipp: 
Das FG Münster hat der Berücksichtigung von Ausbildungskosten als Werbungskosten eine Absage erteilt. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Angelegenheit hat es aber die Revision zum BFH zugelassen, wo weitere Verfahren zur steuerlichen Berücksichtigung von Ausbildungskosten anhängig sind. Die steuerliche Beurteilung hängt sehr von den Umständen des Einzelfalls ab. Bei der Geltendmachung der – in der Regel hohen – Kosten sollte unbedingt ein Steuerberater hinzugezogen werden. 
9.
Betriebsausgaben: Kosten für Dachsanierung wegen einer Fotovoltaikanlage sind nicht als Betriebsausgaben abziehbar

Mit Urteil vom 20.01.2011 (Aktenzeichen: 11 K 2735/08) hat das Finanzgericht (FG) Kassel entscheiden, dass die Kosten für die Erneuerung des Dachs nicht beim Gewerbebetrieb "Fotovoltaikanlage" als Betriebsausgaben abgezogen werden können. 

In dem Fall, über den das FG zu entscheiden hatte, installierte der Kläger im Mai 2006 auf einer Dachhälfte seines selbstgenutzten Zweifamilienhauses eine Fotovoltaikanlage zur Stromgewinnung. Um der Anlage Halt zu geben, wurden vorschriftsgemäß Spezialdachträgerziegel für die Befestigung der Anlage angebracht. 

Im Zusammenhang mit der Installation der Fotovoltaikanlage ersetzte der Kläger die bis dahin vorhandene asbesthaltige, aus dem Jahre 1961 stammende, Dacheindeckung durch einen nicht asbesthaltigen Dachbelag. Der Kläger machte in der Einkommensteuererklärung bei dem gewerblichen Betrieb der Fotovoltaikanlage 50 Prozent der Aufwendungen für die Dacherneuerung geltend. 

Das Finanzamt erkannte zwar die geltend gemachte Abschreibung, nicht jedoch die geltend gemachten hälftigen Aufwendungen für die Dacherneuerung an. Das Finanzamt begründete dies damit, dass das Dach nicht zum Betriebsvermögen gehöre. Das Dach eines Gebäudes diene der räumlichen Umschließung sowie gegebenenfalls der Standfestigkeit und könne deshalb nur Bestandteil des Gebäudes sein. Die Fotovoltaikanlage sei trotz des Festeinbaus kein Gebäudeteil. Da das Dach nicht zum Betriebsvermögen gehöre, stellten die Aufwendungen für die Sanierung des Daches auch keine Betriebsausgaben dar. 

Hiergegen erhob der Kläger Klage. Er trug vor, die streitigen Dacherneuerungskosten stünden in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem Gewerbebetrieb. Der Kläger verwies darauf, dass die Solaranlage wegen der Vorgaben der Gefahrenstoffverordnung, wonach ein generelles Überdachungsverbot von Asbestzementdächern bestehe, ohne die Entfernung des Asbestdaches nicht auf dem Dach hätte montiert werden dürfen. Das Anbringen einer Fotovoltaikanlage auf einem asbesthaltigen Dach sei sogar eine Straftat. 

Außerdem habe das Dach hier eine doppelte Funktion: Das Dach diene nicht nur der Umschließung des Gebäudes, sondern es stütze auch die Fotovoltaikanlage und sei unabdingbar für deren Betrieb. 

Ebenfalls müsse berücksichtigt werden, dass das Anbringen der Fotovoltaikanlage der einzige Grund für die Sanierung des weder schadhaften noch reparaturbedürftigen Dachs war. 

Deshalb werde das Dach für betriebliche Zwecke eingesetzt. Seine Sanierung gehöre somit ebenfalls zum Betrieb der Fotovoltaikanlage. Die hälftigen Dacherneuerungskosten seien folglich als Betriebsausgaben absetzbar.

Das FG Kassel ist der Auffassung des Klägers nicht gefolgt und hat die Klage abgewiesen.

Das Gericht betonte, für die Beurteilung, ob Aufwendungen für ein Wirtschaftsgut als Betriebsausgaben abziehbar sind, sei auf den tatsächlichen Verwendungszweck im Einzelfall, also auf die konkrete Funktion des Wirtschaftsguts, also hier des Dachs, abzustellen. Bei einer "Auf-Dach-Montage", wie sie hier stattfand, würden die Solarmodule mit einem Gestell auf das bestehende Dach installiert. Das Dach des Gebäudes der Fotovoltaikanlage, die grundsätzlich auch an Fassaden oder auf dem Boden angebracht werden kann, diene dabei lediglich als Halterung. Die aufgesetzte Fotovoltaikanlage sei deshalb auch zivilrechtlich nicht als wesentlicher Bestandteil anzusehen und bilde keine wirtschaftliche Einheit mit dem Gebäude. Vielmehr handele es sich bei einer aufgesetzten Fotovoltaikanlage wegen fehlenden Nutzungs- und Funktionszusammenhang, mit dem tragenden Gebäude um eine Betriebsvorrichtung, mit der das Gewerbe unmittelbar betrieben werde. Die Fotovoltaikanlage als Betriebsvorrichtung stelle somit ein eigenständiges bewegliches Wirtschaftsgut dar, welches ertragsteuerlich getrennt vom Gebäude zu behandeln sei. 

Das Dach habe – abgesehen von der untergeordneten Funktion als bloße Halterung für die Anlage – für den Gewerbebetrieb Fotovoltaikanlage keine Funktion. Der Verwendungszweck des Dachs sei vielmehr funktional auf den Witterungsschutz und auf die Nutzbarmachung des Gebäudes ausgerichtet. Es sei daher weder geeignet noch bestimmt, den Betrieb Fotovoltaikanlage zu fördern. 

Die Dachkonstruktion gehöre somit nicht zur Fotovoltaikanlage sondern zum Gebäude. Die darauf entfallenden Aufwendungen seien daher dem Gebäude zuzurechnen. 

Außerdem bestehe eine erhebliche private Mitveranlassung. Auch wenn der Anlass für die Dacherneuerung die Installation der Fotovoltaikanlage war, so seien die Erneuerungsleistungen dennoch nicht "für" das künftige Unternehmen "Betrieb einer Fotovoltaikanlage" ausgeführt worden. Der Grund für die Dacherneuerung sei daher auch die Asbesthaltigkeit des 45 Jahre alten Wellplattendaches gewesen.

Darüber hinaus sei durch die Dacherneuerung die Nutzungsdauer des Daches um weitere 50 Jahre verlängert und damit der Wert des Privathauses gesteigert worden, wohingegen Fotovoltaikanlagen nur eine Lebensdauer von 20 Jahren hätten. 

Auch wenn die Fotovoltaikanlage aus rechtlichen Gründen nicht auf eine asbesthaltige Dacheindeckung aufgesetzt werden dürfe, diene auch das neue Dach so gut wie ausschließlich dem privaten Zweck des Witterungsschutzes und der sogenannten Nutzbarmachung des gesamten Privatgebäudes. Die bloße räumliche Nähe des Daches zur Fotovoltaikanlage sei für die Zurechnung zu dem betrieblichen Bereich nicht ausreichend, zumal bei der Installation der Fotovoltaikanlage Spezialdachträgerziegel für die Befestigung der Fotovoltaikanlage im Wert von 1.500 Euro montiert worden seien, was das Finanzamt bereits steuerlich zu Gunsten des Klägers berücksichtigt habe.

Das ansonsten nicht betrieblich genutzte Zweifamilienhaus könne daher mit seinem Dach nicht dem Betrieb Fotovoltaikanlage zugeordnet werden. 

Bei streitigen Leistungen handele es sich nach alledem nicht um Aufwendungen für das Betriebsvermögen.

Tipp: 
Mit erheblichem Begründungsaufwand lehnt das FG die steuerliche Berücksichtigung der Kosten für die Dacherneuerung als Betriebsausgaben ab. Die Kosten für die Dacherneuerung haben erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit des "Projekts Fotovoltaikanlage". Es ist daher ratsam, vor der Umsetzung eines solchen Vorhabens einen Steuerberater zu befragen. 

	Mandantenbrief
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Steuertermine:
	11.07.
Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer
Getränkesteuer
Vergnügungsteuer
	Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.07. für den Eingang der Zahlung. Diese Frist gilt nicht für die Barzahlung und die Zahlung per Scheck.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks bei der Finanzbehörde als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen.

	Alle Angaben ohne Gewähr


Vorschau auf die Steuertermine August 2011:

	10.08.
Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer
Einkommensteuer
Kirchensteuer
Körperschaftsteuer
Getränkesteuer
Vergnügungsteuer
	Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.08. für den Eingang der Zahlung. Diese Frist gilt nicht für die Barzahlung und die Zahlung per Scheck.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks bei der Finanzbehörde als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen.

	15.08.
Gewerbesteuer
Grundsteuer

	Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 18.08. für den Eingang der Zahlung. Diese Frist gilt nicht für die Barzahlung und die Zahlung per Scheck.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks bei der Finanzbehörde als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen.

	Alle Angaben ohne Gewähr


Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Juli 2011:

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Juli ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.07.2011.
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1. Alle Steuerpflichtige: Unterhalt steuermindernd trotz Eigenheim des Leistungsempfängers
Unterhaltsleistungen an Angehörige sind bis zu 8.004 Euro pro Jahr steuermindernd als außergewöhnliche Belastung in der Einkommensteuererklärung des Unterhaltleistenden abzugsfähig. Folgende Voraussetzungen sind dafür notwendig:

Zunächst darf niemand für den Unterhaltsempfänger Anspruch auf Kindergeld bzw. die steuerlichen Kinderfreibeträge haben. Weiterhin fordert das Gesetz eine gesetzliche Unterhaltsverpflichtung zwischen Leistendem und Empfänger der Leistung. Solch eine gesetzliche Verpflichtung besteht beispielsweise zwischen Angehörigen in gerader Linie.

Zudem stellt der Gesetzgeber natürlich Anforderungen an das Einkommen und das Vermögen der unterstützten Person. Hinsichtlich des Einkommens des Leistungsempfängers wirkt dieses kürzend auf den Höchstbetrag von 8.004 Euro, soweit das Einkommen einen schadlosen Karenzbetrag von 624 Euro übersteigt. Daneben darf die unterhaltene Person kein oder nur ein geringes Vermögen haben.

Was nun laut Rechtsprechung ein geringes Vermögen ist, ist nicht ganz eindeutig geklärt. Der Grund: Die Finanzverwaltung vertritt eher eine für die Steuerzahler positive Meinung, während die obersten Richter des Bundesfinanzhofes bislang eher negativ entschieden haben. 

Unstrittig ist, dass ein Vermögenswert bis zu 15.500 Euro bei der unterstützten Person nicht schädlich ist. Dagegen strittig ist allerdings, was alles zu dieser Grenze gehört. Nach Auffassung des obersten deutschen Finanzgerichts muss ein im Sinne der Sozialgesetzgebung angemessenes Eigenheim ebenfalls bei Prüfung der 15.500 Euro-Grenze berücksichtigt werden. Dagegen richtete sich jedoch die Verwaltungsauffassung, wonach ein im Sinne des Sozialgesetzbuches angemessenes Hausgrundstück außen vor bleibt, wenn der Unterhaltsempfänger das Grundstück allein oder zusammen mit Angehörigen bewohnt, denen es nach seinem Tod weiter als Wohnung dienen soll. 

Alles in allem ist hier die Variante der Finanzverwaltung eine gute Lösung, die jedoch mittlerweile wieder seitens des Bundesfinanzhofs angefochten wird. Mit Urteil vom 30.06.2010 (Az: VI R 35/09) sind die Richter erneut der Meinung, dass auch das Eigenheim mitgerechnet werden muss und demnach die 15.500 Euro-Grenze schnell gesprengt wird. Insgesamt eine schwer nachvollziehbare Rechtsprechung.

Hinweis:
Im Endeffekt müssen sich die Steuerzahler nicht mit der negativen Entscheidung des Bundesfinanzhofes zufrieden geben. In einem Erlass vom 20.04.2011 hat die Oberfinanzdirektion Münster (Az: Kurzinfo ESt 10/2011) bekannt gegeben, dass in Abstimmung der obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder die positive Verwaltungsauffassung weiter gelten soll. Zudem ist geplant, dass das Gesetz hier tatsächlich zum Wohle des Bürgers geändert werden soll.
Tipp: 
Sollte dennoch ein Steuerzahler, trotz Verweis auf den Erlass der OFD, auf einen uneinsichtigen Finanzbeamten treffen, ist eine Klage bis zur Gesetzesänderung tunlichst zu vermeiden. Die Finanzgerichte sind nämlich nicht an die Verwaltungsauffassung gebunden und werden sich daher aller Wahrscheinlichkeit an die Rechtsprechung des obersten Bundesfinanzhofes halten. Will daher ein Finanzbeamter von seiner klaren Verwaltungsauffassung abweichen, muss die Oberfinanzdirektion eingeschaltet werden. Die Klage ist somit vermieden und die Angelegenheit ist auch im Sinne der Verwaltung sowie des Steuerzahlers geklärt.
2. Familien mit Kindern: Kindergeld nur bei Ausbildungsbereitschaft des volljährigen Kindes

Wenn das Kind das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatz nicht beginnen oder fortsetzen kann, ist es ein Kind, für das die Eltern Anspruch auf das Kindergeld bzw. die steuerlichen Kinderfreibeträge haben. So ist die eindeutige gesetzliche Regelung. Aber Vorsicht: Dies bedeutet nicht, dass jeder Arbeitslose unter 25 Jahren ein kindergeldberechtigtes Kind ist.

Vielmehr ist noch eine nicht gesetzliche Voraussetzung zu beachten, wonach sich das Kind auch ernsthaft um eine Berufsausbildung bemühen muss. Wer "auf der faulen Haut" liegt, fällt durch das Netz und erhält kein Kindergeld. Pauschale Angaben, dass eine Ausbildungsbereitschaft vorhanden sei, jedoch die Bemühungen nicht von Erfolg gekrönt sind, reichen ebenfalls nicht aus. Damit die Beamten eine missbräuchliche Inanspruchnahme des Kindergeldes bzw. der steuerlichen Kinderfreibeträge erkennen können, ist es erforderlich, dass die Ausbildungsbereitschaft des Kindes aufgrund von nachweisbaren Bemühungen um einen Ausbildungsplatz aus einem objektiven Blickwinkel erkannt werden.

Diese nachvollziehbare Auffassung vertritt aktuell auch der Bundesfinanzhof in einer Entscheidung vom 03.03.2011 (Az: III R 58/09). Darin stellen die obersten Finanzrichter klar, dass die erforderlichen Nachweise für die Ausbildungsbereitschaft des volljährigen Kindes und für seine Bemühungen, einen Ausbildungsplatz zu finden, vom Kindergeldberechtigten, also in der Regel von den Eltern, beizubringen sind. Neben den Eltern sieht zudem das Einkommensteuergesetz in § 68 Absatz 1 EStG vor, dass auch ein volljähriges Kind auf Verlangen der Familienkasse verpflichtet ist, an der Aufklärung des für die Kindergeldgewährung bzw. die Gewährung der Kinderfreibeträge maßgebenden Sachverhaltes mitzuwirken. Nur wer hier Maßnahmen ergreift, ist daher später zu berücksichtigen.

Tipp:
Schon im Leitsatz der oben zitierten Entscheidung des Bundesfinanzhofes geben die Richter eindeutige Hinweise, was im Minimum zu beachten ist, damit die Ausbildungsbereitschaft des volljährigen Kindes objektiv erkannt werden kann. Hier führt das oberste Gericht wie folgt aus: "Nachgewiesen werden kann das ernsthafte Bemühen um einen Ausbildungsplatz zum Beispiel durch eine Bescheinigung der Agentur für Arbeit, dass das Kind als Bewerber um eine berufliche Ausbildungsstelle registriert ist."

Weiter heißt es: "Eine solche Registrierung gilt allerdings nicht zeitlich unbeschränkt als Nachweis, sondern ist in ihrer Wirkung auf drei Monate beschränkt. Um seinen kindergeldrechtlichen Mitwirkungspflichten nachzukommen, muss sich das Kind nach Ablauf dieser Frist erneut als Ausbildungsuchender melden."

3. Arbeitnehmer: Hat ein Springer eine regelmäßige Arbeitsstätte?

Die Frage nach der regelmäßigen Arbeitsstätte ist aus steuerlicher Betrachtungsweise von ungeheurer Bedeutung. Wer nämlich eine Fahrt zu seiner regelmäßigen Arbeitsstätte tätigt, kann dafür nur die Fahrtkosten im Wege der Entfernungspauschale steuermindernd ansetzen. Konkret sind dies also 30 Cent pro Entfernungskilometer. Unter dem Strich wird somit nur eine Strecke berücksichtigt. 

Sofern das Fahrziel jedoch keine regelmäßige Arbeitsstätte ist, handelt es sich um eine Auswärtstätigkeit, die im Rahmen der Reisekosten steuermindernd angesetzt werden kann. Eine Entfernungspauschale gibt es hier nicht. Vielmehr können die tatsächlich mit dem eigenen Pkw gefahrenen Kilometer mit 30 Cent je gefahrenem Kilometer steuermindernd angesetzt werden. Zusätzlich ist der Ansatz von einem Pauschbetrag für Verpflegungsmehraufwendungen zulässig. Alles in allem entscheidet also die Frage, ob eine Reisetätigkeit oder die Fahrt zur regelmäßigen Betriebsstätte vorliegt, darüber, wie viele Aufwendungen steuerlich mindernd berücksichtigt werden können.

Hoch erfreulich ist darauf hinzuweisen, dass ganz aktuell im April diesen Jahres das Niedersächsische Finanzgericht hier ein positives Urteil gefällt hat. Im Streitfall ging es um einen Sachbearbeiter einer Sparkasse, der als Springer insgesamt zwischen 14 verschiedenen Filialen wechselte, je nach dem, wo sein Arbeitgeber gerade "Not am Mann" hatte. Die niedersächsischen Richter entschieden hinsichtlich der Fahrtkosten zu den jeweiligen Filialen auf Reisekosten und erweiterten somit die Bandbreite der steuerlich abzugsfähigen Aufwendungen.

Hinweis:
Das Urteil ist vom 15.04.2011 und trägt das Aktenzeichen 3 K 169/10. Zudem ist es sehr positiv, dass die Richter diesen Urteilsspruch erlassen haben. Schließlich war die bisherige Rechtsprechung in dieser Thematik nicht optimal für den Steuerzahler. In zwei Verfahren in 2005 hatte der Bundesfinanzhof immerhin bei einem Rettungsassistenten des Deutschen Roten Kreuzes auf regelmäßige Arbeitsstätte entschieden, obwohl dieser zwischen fünf verschiedenen Rettungsstationen hin und her sprang (Az: VI R 93/04). Eine ähnliche negative Entscheidung fällte der Bundesfinanzhof auch bei einem Busfahrer, der immer verschiedenen Busdepots zugeteilt wurde (Az: VI R 15/04).
Tipp:
Das FG Niedersachsen hat in dem Urteil die Revision zugelassen, sodass eine höchstrichterliche Klärung des Sachverhaltes angegangen werden kann. Ob nun tatsächlich Revision eingelegt wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. So oder so ist diese Entscheidung aber bemerkenswert. Wäre die Revision eingelegt, könnte der Bundesfinanzhof die Chance erhalten, seine bisherige Auffassung zu überprüfen und zu ändern. Sobald hier ein Aktenzeichen bekannt wird, können Betroffene auf das Musterverfahren verweisen. Ist die Revision nicht eingelegt worden, scheut die Finanzverwaltung wohl ein Grundsatzurteil, welches nicht in ihrem Sinne ist. Zudem könnte sich dann der Gang zu einem erstinstanzlichen Finanzgericht lohnen. Wenn dieses dann ebenfalls die Auffassung des FG Niedersachsen vertritt, haben Sie als Steuerzahler schon gewonnen.
4. Arbeitnehmer: Höhere Benzinkosten bedeuten höhere Werbungskosten?

Für jeden Kilometer, der aufgrund einer Geschäfts- oder Dienstreise gefahren wird, kann der Steuerpflichtige 30 Cent als steuermindernde Werbungskosten ansetzen, sofern er dafür seitens seines Arbeitgebers keine Erstattung erhält. Dieser pauschale Kilometergeldsatz ist dabei schon ein Klassiker, quasi eine steuerliche Antiquität, die seit mittlerweile neun Jahren gilt. Vor neun Jahren, also in 2002, wurde die Dienstreisepauschale von 30 Cent eingeführt. Nun stellt man sich ja vor, dass die Höhe der Pauschale nicht einfach gewürfelt wurde, sondern wahrscheinlich auf erhobenen Daten basiert und zumindest einen Teil der tatsächlich entstandenen Kosten widerspiegeln soll. So zumindest ein sinnvoller wirtschaftlicher Denkansatz. Wenn dem so ist, muss auch geprüft werden, ob die zugrunde liegenden Kosten sich dann ebenfalls im selben Rahmen bewegen.

Dies kann sicherlich verneint werden, denn in 2002 drehte sich der durchschnittliche Benzinpreis so um 1,03 EUR pro Liter, während sich der durchschnittliche Treibstoffpreis in 2010 bei stolzen 1,42 EUR pro Liter bewegt. Jeder Steuerzahler kann derzeit selber sehen, wie die Preise sich an den Zapfsäulen verändern.

Eine Kopplung des pauschalen Reisekostensatzes für die mit dem eigenen Pkw gefahrenen Kilometer scheint es daher nicht zu geben. In diesem Sinne ist auch eine aktuelle Entscheidung des Bundesfinanzhofes vom 15.03.2011 (Az: VI B 145/10) zu verstehen. Klar und deutlich sagen die Richter hier, dass der pauschal mögliche Werbungskostenansatz nicht die tatsächlichen Kosten decken muss, weshalb auch eine Kostensteigerung wie bei den Benzinpreisen den Fahrtkostensatz von 30 Cent nicht ungültig macht. 

Dies scheint noch nachvollziehbar, jedoch ist die Geschichte damit noch nicht am Ende. Zahlreiche Angestellte im öffentlichen Dienst sind offensichtlich ein wenig gleicher als der Rest der Steuerzahler, denn sie können (je nach Bundesland) bis 35 Cent je gefahrenen Kilometer steuerfrei erstattet bekommen. Gegen diese Ungleichbehandlung richtete sich die Klage vor dem obersten deutschen Finanzgericht in München. Auch hierin sahen die Münchener Richter jedoch keinen Stein des Anstoßes und wiesen die eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde kurzerhand zurück.

Hinweis:
Eine Ungleichbehandlung liegt jedoch vor. Denn schließlich können Angestellte des öffentlichen Dienstes in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Mecklenburg-Vorpommern bis zu 35 Cent steuerfrei erstattet bekommen, während der "normale" Steuerzahler bundeseinheitlich nur 30 Cent als Werbungskosten ansetzten darf. Gegen die Entscheidung der Münchener Richter ist daher auch eine Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe erhoben worden. Insbesondere Steuerpflichtige mit hohen dienstlichen Kilometerleistungen im Jahr sollten sich daher an das Musterverfahren anhängen und ebenfalls 35 Cent begehren. Das Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht trägt das Aktenzeichen 2 BvR 1008/11.
5. Arbeitnehmer: Doppelte Haushaltsführung bei geplantem Familiennachzug

Wie ist die doppelte Haushaltsführung zu bewerten, wenn später der Familiennachzug geplant ist? Diese Streitfrage hatte das Finanzgericht Nürnberg zu klären. 

Zunächst muss erläutert werden, was unter einer doppelten Haushaltsführung mit späterem Familiennachzug zu verstehen ist. Der Fall ist einfach und wahrscheinlich sehr häufig in der Republik: Der Vater muss die Arbeitsstelle wechseln, weil er einen besseren Job erhalten hat oder schlichtweg nur so weiterhin eine Beschäftigung hat. Die Familie soll auch nachkommen, allerdings benötigt dies ein wenig Zeit. Der Vater zieht daher schon an den Ort der neuen Beschäftigung und mietet hier eine für die Familie nutzbare – also ausreichend große – Wohnung an, damit diese ihm hinterher ziehen kann. Unter dem Strich wird damit später der Haupthaushalt an den Beschäftigungsort verlagert, und dann endet auch die doppelte Haushaltsführung. Soweit ist der Fall nicht streitbefangen.

Aufgrund der bisherigen Rechtsprechung ist jedoch der als Werbungskosten zu berücksichtigende Kostenanteil nicht unbegrenzt. Mit Urteil vom 09.08.2007 (Az: VI R 10/06) hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass hinsichtlich der Wohnungskosten nur maximal das absetzbar ist, was dem ortsüblichen Mietpreis für eine 60 Quadratmeter-Wohnung entspricht.

Betrachtet man nun den Streifall, dann ist es aber sicherlich sinnlos, eine 60 Quadratmeter-Wohnung anzumieten, wenn in wenigen Monaten oder Wochen Frau und Kinder hinterher ziehen. Dennoch entschieden die Nürnberger Richter am 21.07.2010 (Az: 6 K 428/10): "Da im Rahmen der doppelten Haushaltsführung nur die zu den Wohnungsaufwendungen am Lebensmittelpunkt hinzukommenden Wohnkosten abziehbar sind, hat sich das Merkmal "notwendig" am Abzugszweck zu orientieren, also daran, welcher Wohnungszuschnitt für einen Steuerpflichtigen als Einzelperson erforderlich ist, der von dort seiner Arbeit nachgeht, aber an einem anderen Ort, an dem sich auch sein Lebensmittelpunkt befindet, seinen Haupthausstand beibehalten hat."

Leider also eine negative Entscheidung, die die Abzugsmöglichkeiten begrenzt.

Hinweis:
Mittlerweile ist die Revision der Steuerpflichtigen in München beim Bundesfinanzhof angekommen. Dieser wird nun die Frage zu klären haben, in welcher Höhe Unterkunftskosten am Beschäftigungsort als Werbungskosten abgezogen werden können, wenn wegen des geplanten späteren Familiennachzugs (immerhin eine tatsächliche Verlagerung des Haupthausstandes) eine entsprechend große Wohnung angemietet wird. 
Tipp:
Im Hinblick auf die politisch parteiübergreifend geforderte Mobilität in der Arbeitswelt und darüber hinaus auch die Tatsache, dass diese Mobilität immer wichtiger wird, täte der Bundesfinanzhof gut daran, ein steuerzahlerfreundliches Urteil vom Stapel zu lassen. Betroffene sollten sich das Musterverfahren näher ansehen und auch anwenden.
6. Immobilieneigentümer: Positives zum gewerblichen Grundstückshandel 

Mit den Urteilen vom 17.12.2009 hat der Bundesfinanzhof in zwei Urteilen (Az: III R 101/06 und III R 102/06) eine nicht sonderlich schöne Entscheidung in punkto gewerblicher Grundstückshandel getroffen. Die obersten Richter klärten die Bürger seinerzeit darüber auf, dass die persönlichen oder finanziellen Beweggründe für die Veräußerung von diversen Immobilien für die Frage, ob ein gewerblicher Grundstückshandel vorliegt oder nicht, vollkommen unerheblichen seien. Selbst wenn, wie im Streitfall, unbestreitbare wirtschaftliche Zwänge vorliegen, kann ein gewerblicher Grundstückshandel einschlägig sein. Im zurückliegenden Fall wurden auf Druck der finanzierenden Bank und unter Androhung von Zwangsmaßnahmen mehrere Immobilien veräußert. Da es mehr als drei waren und damit die Drei-Objekt-Grenze nicht eingehalten wurde, erkannten die Richter einen gewerblichen Grundstückhandel und der Fiskus griff dem sprichwörtlich "nackten Mann" in die Tasche.

Ganz aktuell kommen seitens des Finanzgerichtes Münster jedoch ganz andere, nämlich viel lieblichere Töne für die Ohren des Steuerbürgers. Mit Urteil vom 11.03.2011 (Az: 14 K 991/05 G) stellt das FG Münster folgenden Leitsatz auf: "Eine hohe Anzahl veräußerter Grundstücke führt nicht zwangsläufig zur Annahme eines gewerblichen Grundstückshandels. Private Vermögensverwaltung kann immer noch bestehen, wenn zwischen Anschaffung und Verkauf von Grundstücken längere Zeiträume als 5 Jahre bestehen, Verkäufe aufgrund wirtschaftlicher Zwangslage oder mit Rücksicht auf Geldbedarf wegen Steuerverfehlungen getätigt worden sind."

Aufgepasst: Verkäufe unter wirtschaftlicher Zwangslage führen nicht unbedingt zur Annahme eines gewerblichen Grundstückshandels. Selbst Verkäufe aufgrund eines erhöhten Geldbedarfes wegen Steuerverfehlungen sind nicht unbedingt gewerblicher Grundstückshandel. Was ist passiert? Stellt sich das erstinstanzliche Finanzgericht hier gegen die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes? Die Antwort lautet leider nein!

Zugegeben, der zugrunde liegende Sachverhalt ist ein wenig anders. Während bei den Streitfällen vor dem Bundesfinanzhof nur ein gewisser Druck der Bank gegeben war, jedoch keine Zwangsmaßnahmen eingeleitet waren, konnte der Steuerpflichtige frei darüber entscheiden, welche Immobilien er veräußerte. Beim Sachverhalt des FG Münster sah dies jedoch schlicht anders aus. Hier ging es nicht mehr um die Abwehr eine Zwangsvollstreckung, sondern vielmehr um bereits laufende Zwangsvollstreckungsmaßnahmen. Der Steuerpflichtige hatte daher schon keinen Handlungsspielraum mehr und konnte auch nicht entscheiden, welche Immobilien veräußert werden. Insoweit war der Steuerpflichtige zwar noch zivilrechtlicher Eigentümer der in Frage stehenden Immobilien, jedoch gehörten diese nicht mehr zu seinem wirtschaftlichen Eigentum.
Tipp: 
Wegen grundsätzlicher Bedeutung war das Finanzgericht Münster jedoch gezwungen die Revision vor den Bundesfinanzhof zuzulassen. Ob sich das Finanzamt für die Revision entschieden hat, ist derzeit noch unbekannt. Die Finanzbeamten würden aber sicherlich gut daran tun, den Fall an den Bundesfinanzhof weiter zu reichen.
7. Alle Steuerpflichtigen: Reisekosten für einen Sprachkurs im Ausland können anteilig Werbungskosten sein

Zu den Werbungskosten gehören auch Bildungsaufwendungen, sofern sie beruflich veranlasst sind. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem Urteil vom 24.02.2011 (Aktenzeichen: VI R 12/10) entschieden, dass die Reisekosten für einen Sprachkurs im Ausland in der Regel nicht vollständig, sondern nur anteilig als Werbungskosten abgezogen werden können. 
Der Entscheidung lag der Fall eines Bundeswehroffiziers zugrunde, der Aufwendungen, die ihm für einen in Südafrika absolvierten Englischsprachkurs entstanden waren, als Werbungskosten geltend machte. Der Kläger begehrte die Berücksichtigung der Gebühren für den Sprachkurs, der Reise- und Unterkunftskosten sowie der Verpflegungsmehraufwendungen als Werbungskosten. 

Das Finanzgericht hatte die Klage abgewiesen. Hiergegen legte der Bundeswehroffizier Revision ein, die der BFH für begründet hielt. 

Der BFH verwies im Rahmen der Begründung zunächst auf seine laufende Rechtsprechung, wonach auch Aufwendungen für Reisen, die der beruflichen Fortbildung dienen, als Werbungskosten abziehbar sind. Dazu müssten sie jedoch durch den Beruf bzw. den Betrieb veranlasst sein. Es müsse deshalb ein konkreter Zusammenhang mit der Berufstätigkeit bestehen. Ob dies zu bejahen ist, sei aufgrund einer Würdigung aller Umstände des Einzelfalls zu ermitteln. 

Eine berufliche Veranlassung setze zum Einen voraus, dass der Steuerpflichtige zur Ausübung seines Berufs auf die in dem Kurs vermittelten Kenntnisse angewiesen ist. Wird dies bejaht, seien jedenfalls die Kursgebühren für den Sprachkurs als Werbungskosten abziehbar. 

Zum Anderen müsse genau geprüft werden, ob auch die Reisekosten steuerlich berücksichtigt werden können. Findet der Fremdsprachenkurs nicht am Wohnort des Steuerpflichtigen statt, müssten nämlich neben den reinen Kursgebühren auch die Aufwendungen für die mit dem Sprachkurs verbundene Reise beruflich veranlasst sein. 

Ein vollständiger Abzug der Reisekosten sei nur dann möglich, wenn die Reise ausschließlich oder nahezu ausschließlich der beruflichen Sphäre zuzuordnen ist. Das sei bei auswärtigen Sprachlehrgängen zu bejahen, wenn ihnen offensichtlich ein unmittelbarer beruflicher Anlass zugrundeliegt und die Verfolgung privater Reiseinteressen nicht den Schwerpunkt bildet. Gerade bei Sprachreisen müsse dem BFH zufolge aber auch der touristische Wert des Aufenthalts am Kursort in Betracht gezogen werden. Anders als bei sonstigen der Fortbildung dienenden Reisen bestehe nämlich bei Sprachreisen für die Wahl des auswärtigen Kursortes üblicherweise gerade keine unmittelbare berufliche Veranlassung. Die Ortswahl sei in diesen Fällen vielmehr auch von privaten, in der Regel touristischen Interessen des Steuerpflichtigen bestimmt. 

So verhalte es sich auch im entschiedenen Fall. Die Teilnahme an einem Englisch-Sprachkurs in Südafrika sei außergewöhnlich und indiziere bereits, dass der Kläger die Reisekosten auch aus privaten Erwägungen auf sich genommen hat. Dass es sich um einen Intensivsprachkurs handelte, der dem Kläger unter der Woche nur wenig Zeit für touristische Aktivitäten ließ, ändere hieran nichts, da der Kläger diesen an den Wochenenden nachgehen konnte. 

Aus diesem Grund sei dem BFH zufolge im entschiedenen Fall eine Aufteilung der mit dem auswärtigen Aufenthalt verbundenen Kosten gerechtfertigt.

Grundsätzlich seien die doppelmotivierten Kosten einer Reise nach dem Verhältnis der beruflichen und privaten Zeitanteile der Reise aufzuteilen. Dies setze jedoch voraus, dass die unterschiedlichen Veranlassungsbeiträge nacheinander verwirklicht werden. Wenn unterschiedliche Veranlassungsbeiträge wie im Streitfall gleichzeitig verwirklicht werden, könnten sie auch nach einem anderen als dem zeitlichen Aufteilungsmaßstab aufzuteilen sein.

Der BFH verwies die Entscheidung an das Finanzgericht zurück, unter anderem damit dieses den Anteil der privaten und der beruflichen Veranlassung ermittelt. Dabei wies der BFH bereits darauf hin, falls keiner der Beteiligten einen substantiellen Aufteilungsmaßstab nachweisen könne, bestünden keine Bedenken, von einer hälftigen Aufteilung sämtlicher mit der Reise verbundenen Kosten auszugehen.

Tipp: 
Der BFH schließt die vollständige steuerliche Berücksichtigung der Reisekosten, die für die Teilnahmen an einem Sprachkurs an einem touristisch attraktiven Ort entstehen, zwar nicht aus, errichtet hierfür aber eine hohe Hürde. Ihr Steuerberater kann Ihnen aufzeigen, wie Sie hier das steuerliche Optimum erreichen werden. 

8. Umsatzsteuer: Unvollständige Rechnung führt zur Umsatzsteuerschuld

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 17.02.2011 (Aktenzeichen: V R 39/09) entschieden, dass der unberechtigte Ausweis von Umsatzsteuer in einer Rechnung auch dann zur Umsatzsteuerschuld des Rechnungsausstellers führen kann, wenn die Rechnung nicht alle gesetzlich vorgegebenen Angaben enthält.

Dem Verfahren lag der Fall einer GmbH zugrunde, die in drei Rechnungen Umsatzsteuer in Höhe von nahezu 75.000 Euro ausgewiesen hatte. Die rechnungsgegenständlichen Lieferungen waren nicht ausgeführt worden. In den Rechnungen fehlte dagegen eine Angabe zum Lieferzeitpunkt. Außerdem enthielten die Rechnungen keine fortlaufende Rechnungsnummer. Die Rechnungsempfängerin verwendete die drei Rechnungen jedoch zum Vorsteuerabzug. 

Das Finanzamt hielt die gesondert ausgewiesenen Steuerbeträge für unberechtigt (§ 14c Abs. 2 UStG) und setzte in dieser Höhe Umsatzsteuer gegen die GmbH fest. 

Hiergegen klagte die Gesellschaft. Sie war der Auffassung, eine solche Rechnung berechtige nicht zum Vorsteuerabzug. Deshalb dürfe die Ausstellerin der Rechnung auch nicht auf Zahlung von Umsatzsteuer in Anspruch genommen werden. 

Das Finanzgericht gab der Klage statt. Der BFH hob das Urteil des Finanzgerichts jedoch auf und wies die Klage ab. 

Zur Begründung verwies der BFH auf den Zweck der Regelung des § 14c Abs. 2 UStG und betonte, dass diese Vorschrift dazu diene, Missbräuche durch Ausstellung von Rechnungen mit offenem Steuerausweis zu verhindern. In der Vorschrift werde lediglich auf den Steuerausweis in einer "Rechnung" abgestellt. Was eine Rechnung ist, ergebe sich ebenfalls aus dem Gesetz – nämlich jedes Dokument, mit dem über eine Lieferung oder sonstige Leistung abgerechnet wird, gleichgültig, wie dieses Dokument im Geschäftsverkehr bezeichnet wird (§ 14 Abs. 1 UStG). 

Es sei daher nicht erforderlich, dass die Rechnung alle im Gesetz aufgezählten Merkmale aufweist. Würde man dies anders sehen, könnten sich Rechnungsaussteller durch Weglassen auch nur eines Rechnungsmerkmals ihrer Inanspruchnahme entziehen. Damit würde die Vorschrift des § 14c UStG, die der Verhinderung von Missbrauchsfällen dient, faktisch ins Leere laufen. 

Seine bisherige gegenteilige Rechtsprechung zur alten Rechtslage, wonach § 14 Abs. 3 UStG alte Fassung nur eingreift, wenn die Urkunde nach ihrem Inhalt zum Vorsteuerabzug geeignet ist, gab der BFH ausdrücklich auf. 

Hinweis:
Der Zweck heiligt bisweilen eben doch die Mittel. Aussteller von Rechnungen leben somit auch bei ausgestellten unvollständigen Rechnungen in der Gefahr, zur Zahlung der Umsatzsteuer herangezogen zu werden. Der Schaden lässt sich letztendlich nur durch Zurückhaltung bei der Übersendung von Rechnungen und einer Auswahl solventer Geschäftspartner vermeiden. 

9. Abschreibung: Von Windparks und Schiffen
In zwei Urteilen vom 14.04.2011 hat sich der Bundesfinanzhof (BFH) zur Abschreibung von Windparks und Schiffen geäußert. 

1. In den Anfängen der Stromerzeugung mittels Windenergie erfolgte häufig nur eine Errichtung einzelner Windkraftanlagen. Inzwischen ist eine Konzentration der Windkraftanlagen angestrebt. Daher sind in den letzten Jahren große Windparks entstanden, in denen mehrere Windkraftanlagen in einem technischen Verbund betrieben werden. Bisher war offen, wie die Abschreibungen auf Windparks vorzunehmen sind. 

Der BFH hatte nunmehr erstmals darüber zu entscheiden, ob sich ein Windpark aus mehreren Wirtschaftsgütern zusammensetzt und von welcher Nutzungsdauer dabei auszugehen ist. 

In seiner Entscheidung vom 14.04.2011 (Aktenzeichen: IV R 46/09) stellt der BFH zunächst fest, dass bei einem Windpark nicht nur von einem einzigen Wirtschaftsgut auszugehen sei. Vielmehr bestehe ein Windpark aus mehreren selbstständigen Wirtschaftsgütern. Dies seien im Einzelnen: 

- Jede einzelne Windkraftanlage, die in einem Windpark betrieben werden, bestehend aus Turm, Rotor und Generatorgondel einschließlich aller mechanischen und elektrischen Bauteile mit dem dazu gehörenden Transformator und der beide verbindenden Niederspannungsverkabelung, 

- die mehrere Windkraftanlagen verbindende Mittelspannungsverkabelung einschließlich der Übergabestation zum Hochspannungsnetz und

- die Zuwegung.

Nach den von der Finanzverwaltung aufgestellten Tabellen (sog. AfA-Tabellen) haben die genannten Wirtschaftsgüter unterschiedliche Nutzungsdauern.

Der BFH betont jedoch, dass wegen ihrer technischen Abstimmung aufeinander und wegen der einheitlichen Bau- bzw. Betriebsgenehmigung die Nutzungsdauer aller Wirtschaftsgüter eines Windparks einheitlich zu bestimmen sei. Dabei richte sich die Nutzungsdauer des Windparks nach der Nutzungsdauer der den Windpark prägenden Windkraftanlagen. Diese habe in den entschiedenen Fällen abhängig vom Jahr der Errichtung 12 bzw. 16 Jahre betragen.

2. In einer weiteren Entscheidung vom selben Tag (Aktenzeichen IV R 15/09) hat der BFH außerdem zu der Abschreibungsdauer von hochseetauglichen Tankschiffen Stellung genommen. 

Der Abschreibungszeitraum ist in AfA-Tabellen der Finanzverwaltung mit zwölf Jahren veranschlagt. Grundsätzlich folgt die Rechtsprechung unter dem Gesichtspunkt der Selbstbindung der Verwaltung und im Hinblick auf die Gleichmäßigkeit der Besteuerung diesen Tabellen. 

Der BFH ist aber der Auffassung, dass für die nunmehr zu beurteilende Tankergeneration der sogenannten Doppelhüllentanker die Anwendung der AfA-Tabelle zu einer unzutreffenden Besteuerung führen würde. Die Tabelle beziehe sich auf Schiffstypen, die ab 1973 hergestellt worden seien. Heute sei sie angesichts der technischen Entwicklung nicht mehr zeitgemäß. Aus umfangreichen Erhebungen, die insbesondere von Stellen der europäischen Union vorgenommen worden seien, lasse sich dem BFH zufolge vielmehr entnehmen, dass die Lebensdauer der auf den Weltmeeren verkehrenden Tankerflotte deutlich mehr als zwölf Jahre beträgt. Vor diesem Hintergrund hat der BFH die vorangegangene Entscheidung des Finanzgerichts bestätigt und die Nutzungsdauer eines Tankschiffs ebenfalls auf 17 Jahre veranschlagt. 

Tipp:
Der BFH hat die Abschreibung von Windparks praktikabel gestaltet und die Nutzungsdauer von Windparks und Tankschiffen hoch angesetzt. Ob eine finanzielle Beteiligung angesichts der langen Abschreibungszeiträume lukrativ ist, bedarf der Berechnung im Einzelfall, bei der Sie unbedingt die Expertise Ihres Steuerberaters hinzuziehen sollten. 

10. Häusliches Arbeitszimmer: Lehrer können Kosten nicht vom Arbeitgeber verlangen
Ein Lehrer kann die Aufwendungen, die für ein häusliches Arbeitszimmer zur Vor- und Nachbereitung des Unterrichts anfallen, nicht gegenüber seinem Arbeitgeber ersetzt verlangen. Dies entschied das Bundesarbeitsgericht (BAG) mit Urteil vom 12.04.2011 (Aktenzeichen: 9 AZR 14/10). 

Der Entscheidung lag der Fall eines Lehrers zugrunde, der an einer Gesamtschule 26,5 Stunden pro Woche unterrichtete. Er bereitete den Unterricht zu Hause in einem von ihm eingerichteten Arbeitszimmer vor und nach. Der Lehrer machte die für das Arbeitszimmer bis zum 31.12.2006 aufgewendeten Kosten steuerlich geltend. Aufgrund der Einschränkungen, die das Steueränderungsgesetz 2007 für die steuerliche Absetzbarkeit von Arbeitszimmern vorsah, verlangte der Kläger von seinem Arbeitgeber, ihm ein dienstliches Arbeitszimmer zur Verfügung zu stellen. Hilfsweise schlug er vor, sein Dienstherr möge das häusliche Arbeitszimmer zur ortsüblichen Miete anmieten und ihm zur Nutzung überlassen.

Dies verweigerte das Land als Arbeitgeber des Lehrers. 

Daraufhin erhob der Kläger Klage auf Zahlung von Aufwendungsersatz für die Nutzung des Arbeitszimmers sowie dessen Ausstattung mit Computer, Regalen etc.

Das BAG hat die Klage abgewiesen. Das BAG vertrat die Auffassung, dass die dem Auftragsrecht angehörende Vorschrift des § 670 BGB nicht entsprechend angewendet werden könne. Wenn die Parteien von einer Regelung des Aufwendungsersatzes nicht versehentlich, sondern bewusst abgesehen haben, fehle es an der unbewussten Regelungslücke, die Voraussetzung für eine entsprechende Anwendung des § 670 BGB sei. Hier liege ein Fall vor, in dem bewusst keine entsprechende Regelung geschaffen wurde. Das beklagte Land habe dem Kläger nämlich anstelle eines Aufwendungsersatzanspruchs das Recht eingeräumt, weitgehend frei darüber zu entscheiden, an welchem Ort und zu welcher Zeit er den Unterricht vor- und nachbereitet. Das BAG verwies zudem darauf, dass es dem Kläger aufgrund des Steuerjahresgesetzes 2010 unbenommen bleibe, die Aufwendungen für sein häusliches Arbeitszimmer als Werbungskosten steuerlich geltend zu machen, wenn ihm ein anderer Arbeitsplatz nicht zur Verfügung stehe.

Tipp:
Wäre das Vorhaben des Lehrers erfolgreich gewesen, dann wäre die steuerliche Berücksichtigung von Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer als Werbungskosten nur noch von untergeordneter Bedeutung. Nach der Entscheidung des BAG bleibt es dabei, dass ein finanzieller Ausgleich nur durch die Geltendmachung der Aufwendungen als Werbungskosten erreicht werden kann. 

	Mandantenbrief
August 2011
	


Steuertermine:

	10.08.
Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer
Einkommensteuer
Kirchensteuer
Körperschaftsteuer
Getränkesteuer
Vergnügungsteuer
	Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.08. für den Eingang der Zahlung. Diese Frist gilt nicht für die Barzahlung und die Zahlung per Scheck.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks bei der Finanzbehörde als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen.

	15.08.
Gewerbesteuer
Grundsteuer

	Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 18.08. für den Eingang der Zahlung. Diese Frist gilt nicht für die Barzahlung und die Zahlung per Scheck.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks bei der Finanzbehörde als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen.

	Alle Angaben ohne Gewähr


Vorschau auf die Steuertermine September 2011:

	12.09.
Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer
Getränkesteuer
Vergnügungsteuer
	Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.09. für den Eingang der Zahlung. Diese Frist gilt nicht für die Barzahlung und die Zahlung per Scheck.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks bei der Finanzbehörde als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen.

	Alle Angaben ohne Gewähr


Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge August 2011:

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für August ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 29.08.2011.
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1.
Häusliches Arbeitszimmer: Private und betriebliche Nutzung

Als seinerzeit das Bundesverfassungsgericht seine wegweisende Entscheidung zum häuslichen Arbeitszimmer präsentierte, glaubte man, dass fast jeglicher Steuerstreit rund um die steuermindernde Berücksichtigung des heimischen Arbeitsplatzes nun aus der Welt und alle Streitfragen geklärt seien. Weit gefehlt – immer noch existieren zahlreiche Streitfälle und Finanzgerichtsverfahren. 

Aktuell liegen zwei gegensätzliche Urteile erstinstanzlicher Finanzgerichte zur Frage der steuerlichen Auswirkung einer privaten Mitbenutzung des häuslichen Arbeitszimmers vor. Grundsätzlich gilt hier die Faustformel, dass das beruflich oder betrieblich genutzte Arbeitszimmer maximal zu 10 Prozent privat genutzt werden darf. Wird diese Grenze überschritten, scheidet eine steuerliche Berücksichtigung grundsätzlich aus.

Genau dieser Auffassung sind auch die Richter des Finanzgerichts aus Baden-Württemberg. Mit Urteil vom 02.02.2001 (Az: 7 K 2005/08) folgen die Richter der bisherigen Ansicht. Danach können die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer auch nicht nur zum Teil steuermindernd geltend gemacht werden, wenn die private Mitbenutzung des Raumes nicht nur von absolut untergeordneter Bedeutung ist. Eine Aufteilung der Aufwendungen wollen die Richter nicht zulassen, weil angeblich eine klare und eindeutige Abgrenzbarkeit der Aufwendungen nicht gegeben sei. 

Die Meinung der Richter geht sogar soweit, dass ohne eine Trennung des Arbeitszimmers von privaten Räumen überhaupt nicht davon ausgegangen werden kann, dass eine private Mitbenutzung nur von untergeordneter Bedeutung ist. Der Umkehrschluss aus dieser nicht erfreulichen Entscheidung: Ohne strikte räumliche Trennung zwischen privat und beruflich bzw. betrieblich, scheidet die steuermindernde Berücksichtigung des Arbeitszimmers aus.

Der Sachverhalt des Urteils war besonders pikant, denn hier ging es zusätzlich um ein Durchgangszimmer. Das Zimmer lag am einzig vorhandenen Durchgang zur Terrasse und dem neu angelegten Garten. Allein darin sahen die Richter einen ausreichenden Grund, eine nicht nur untergeordnete Privatnutzung des Raumes anzunehmen. Die Erstinstanzler des Finanzgerichts Baden-Württemberg sind so von ihrer Ansicht überzeugt, dass die Revision nicht zugelassen wurde. Ob es hier zu einer Nichtzulassungsbeschwerde gekommen ist, ist derzeit nicht bekannt.

Zu einer ganz anderen Entscheidung kamen die Richter des Finanzgerichts Köln (Az: 10 K 4126/09), denn sie haben den Abzug der Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer im Rahmen der beruflichen Nutzung zugelassen, obwohl auch eine Privatnutzung desselben Raumes gegeben war. 

Nach Meinung der Kölner Richter können die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer auch bei einer erheblichen Privatnutzung in Höhe des beruflichen bzw. betrieblichen Nutzungsanteils steuermindernd angesetzt und abgezogen werden. Der Grund für diese positive Meinung ist die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes. Dieser hat nämlich in Bezug auf sowohl privat als auch betrieblich/beruflich veranlasste Reisekosten eine Aufteilung und damit den Abzug des betrieblichen bzw. beruflichen Teiles zugelassen. So entschied seinerzeit der große Senat des Bundesfinanzhofes (Az: GrS 1/06). 

Hinweis:
Im Fall der Kölner Richter wurde die Revision zugelassen. Ob diese seitens des Finanzamtes eingelegt wurde ist derzeit noch nicht bekannt. So oder so sollten betroffene Steuerzahler daher das vorliegende Urteil nutzen, um auch bei einer teilweisen privaten Mitbenutzung des häuslichen Arbeitszimmers den Abzug für den betrieblichen bzw. beruflichen Teil zu erlangen.
2.
Häusliches Arbeitszimmer: Höhe der Steuerminderung bei Außendienstlern

Wenn das häusliche Arbeitszimmer der Mittelpunkt der gesamten beruflichen und betrieblichen Tätigkeit ist, können die Kosten für den Arbeitsort unbegrenzt steuermindernd berücksichtigt werden. Fraglich ist daher, ob also im jeweiligen Einzelfall wirklich der Mittelpunkt der gesamten beruflichen oder betrieblichen Nutzung gegeben ist.

Bei Außendienstlern ist dies in aller Regel nicht der Fall, weil hier prägend für das Berufsbild eben die Außendiensttätigkeit ist und nicht die Tätigkeit im häuslichen Arbeitszimmer. Dennoch lohnt sich ein genauer Blick auf die Kriterien des Einzelfalles, wie eine aktuelle Entscheidung des Finanzgerichtes Düsseldorf vom 05.05.2011 (Az: 11 K 2591/09 E) zeigt. In dem Urteil handelte es sich um eine Diplom Bauingenieurin, die für ihren Arbeitgeber im Wege des Außendienstes und aus ihrem Arbeitszimmer heraus Waren (und Dienstleistungen mit erheblichem Knowhow) verkaufte.

Das Besondere daran war: Es ging nicht nur um den Verkauf der Waren, vielmehr wurden diese in die Projekte der Kunden eingebunden. Die Richter aus Düsseldorf werteten dies erfreulicherweise nicht nur als Verkaufsleistung sondern ebenso als Ingenieurstätigkeit inklusive einer nicht unerheblichen Beratungsleistung. Die Tätigkeit im Außendienst ist daher nur ein Teil der Gesamttätigkeit und dabei nicht mal der größte Teil. Die tatsächlich beratende Ingenieurleistung, welche aus dem häuslichen Arbeitszimmer heraus erledigt wird, stellt insofern aus qualitativer Sicht den größten Teil der Gesamtleistung dar. Folglich urteilten die Richter, dass die gesamten Kosten des häuslichen Arbeitszimmers steuermindernd als Werbungskosten abgesetzt werden können, weil der Steuerpflichtige innerhalb seines heimischen Arbeitsplatzes diejenigen Handlungen vornimmt oder die Leistungen erbringt, die für den konkret ausgeübten Beruf wesentlich und prägend sind.

Hinweis:
Die Richter waren von ihrer Entscheidung so sehr überzeugt, dass sie die Revision zum Bundesfinanzhof erst gar nicht zugelassen haben.

3.
Werbungskosten: Abzug bei doppelter Haushaltsführung

Mobilität wird im beruflichen Leben immer stärker gefordert und wird daher auch immer notwendiger. Die Frage nach der steuerlichen Absetzbarkeit der doppelten Haushaltsführung ist somit außerordentlich wichtig.

Aktuell hatte das Finanzgericht Berlin-Brandenburg mit Urteil vom 07.10.2010 (Az: 5 K 5230/07) einen Fall zu entscheiden, in dem das Finanzamt die doppelte Haushaltsführung eines Steuerpflichtigen nicht steuermindernd zum Abzug zulassen wollte. Der Grund: Der Steuerpflichtige lebte nicht allein in seiner Zweitwohnung am Ort der Beschäftigung, sondern bewohnte die Wohnung auch mit seiner Partnerin. Für das Finanzamt war die Sache damit klar: Eine Zweitwohnung liegt daher nicht vor, weshalb der steuermindernde Werbungskostenabzug auch nicht gegeben ist.

Die Richter aus Berlin-Brandenburg dazu: "Entscheidend für das Vorliegen einer doppelten Haushaltsführung ist, dass die Einrichtung dieses zweiten Haushalts am Beschäftigungsort konkreten beruflichen Zwecken dient. Das ist in der Regel anzunehmen, wenn der Steuerpflichtige allein am Beschäftigungsort wohnt, während seine Familie die ursprüngliche Wohnung weiter benutzt."

Zunächst einmal scheint es so, als würden die Richter hier den Beamten des Finanzamtes Recht geben. Dies stimmt jedoch nicht unbedingt. Für die Richter ist das Zusammenleben mit der Partnerin oder dem Partner am Beschäftigungsort keineswegs ein Ausschlusskriterium für den Abzug der doppelten Haushaltsführung. Dementsprechend führen die Richter nämlich weiterhin aus: "Lebt der Steuerpflichtige am Beschäftigungsort mit einem Partner zusammen, so liegen die Voraussetzungen für eine doppelte Haushaltsführung (…) nur dann vor, wenn sich aus den Umständen klar ergibt, dass der andere Hausstand der Haupthausstand ist, der den Mittelpunkt seiner Lebensführung bildet und an dem sich der Steuerpflichtige – mit Unterbrechungen durch den Aufenthalt am Beschäftigungsort – regelmäßig aufhält."

Dem Finanzamt muss daher an dieser Stelle klar entgegen gehalten werden, dass die Tatsache, dass der Partner oder die Partnerin mit zum Beschäftigungsort kommen, nicht grundsätzlich gegen die Anerkennung der doppelten Haushaltsführung spricht.

Hinweis:
Dieser Tatbestand reicht aber noch nicht aus, denn den betroffenen Steuerpflichtigen muss klar werden, dass sie die Beweislast dafür tragen, dass eine abzugsfähige doppelte Haushaltsführung vorliegt, obwohl sie mit ihrer Partnerin oder ihrem Partner am Beschäftigungsort leben. In diesem Urteil ist die Sache gegen den Steuerpflichtigen entschieden worden. Dies aber nur, weil dieser sich keine Mühe gemacht hat, darzulegen, dass die Wohnung am Beschäftigungsort die Zweitwohnung ist. Vielmehr hat der Steuerpflichtige keinerlei Hinweise oder Indizien vorgelegt, die für einen steuermindernden Abzug der Kosten rund um die doppelte Haushaltsführung sprechen.

Tipp:
Wer daher mit der Partnerin oder dem Partner am Beschäftigungsort in seiner Zweitwohnung lebt, muss so genau wie irgend möglich dokumentieren, dass dies nicht der Lebensmittelpunkt des Paares ist. Dies kann beispielsweise über wöchentliche Heimfahrten funktionieren. Auch die Darlegung der persönlichen Verwurzelung am Lebensmittelpunkt durch Verwandte, Freunde, Vereinszugehörigkeiten etc. spricht dafür, dass der Beschäftigungsort nicht der Lebensmittelpunkt ist. Nur so kann dargelegt werden, dass die doppelte Haushaltsführung ausschließlich beruflich veranlasst und somit steuermindernd anzusetzten ist.
4.
Alle Steuerpflichtigen: Krankheitskosten können auch Werbungskosten sein

Leidet eine Berufsgeigerin an einem Impingement-Syndrom der linken Schulter mit anhaltenden Spannungen, Funktionsstörungen und Schmerzen im Schulterbereich sowie an schmerzbedingter Fehlhaltung der Wirbelsäule, so können die Kosten für eine therapeutische Behandlung und gymnastische Übungen nach der "Mensendieck-Methode" beruflich veranlasst sein und die Berufsmusikerin zum Werbungskostenabzug berechtigen.“

So der erfreuliche Tenor des Urteils des Sächsischen Finanzgerichts vom 26.10.2010 (Az: 5 K 435/06). Sicherlich ist der Sachverhalt mit einer Berufsgeigerin nicht sonderlich weit verbreitet, jedoch sollte das Urteil auch auf andere durch den Beruf bedingte Krankheiten und den daraus folgenden Kosten für die Behandlung und Schmerzlinderung übertragbar sein. Der Vorteil liegt dabei auf der Hand. Während Krankheitskosten grundsätzlich im Rahmen der außergewöhnlichen Belastung zu berücksichtigen sind, kommt es hier häufig nur zu einer Berücksichtigung dem Grunde nach. Soll heißen: Die Kosten sind zwar als außergewöhnliche Belastungen ansatzfähig, wirken sich dort jedoch mangels Überschreiten der zumutbaren Belastung der Höhe nach nicht aus. Bei den Werbungskosten kann jedoch direkt der erste Euro steuermindernd zum Ansatz gebracht werden. Hier gilt es lediglich den Werbungskostenpauschbetrag zu überschreiten, was bei Krankheitskosten kein Problem sein dürfte.

Die Richter stellen im Urteil klar, dass ein Werbungskostenabzug auch in Betracht kommt, wenn bei einer Krankenkasse keinesfalls mit einer Erstattung gerechnet werden kann und wenn die vorliegende, beruflich bedingte Krankheit (wie z.B. das Impingement-Syndrom) nicht als Berufskrankheit im Sinne des siebten Sozialgesetzbuches gilt.

Hinweis:
Grundvoraussetzung für den Werbungskostenabzug der beruflich bedingten Krankheitskosten ist jedoch, dass der Zusammenhang zwischen der beruflichen Tätigkeit und der Krankheit auch tatsächlich nachgewiesen werden kann oder zumindest offensichtlich ist. Wie dies in der Praxis am besten geschieht, muss jedoch am individuellen Einzelfall entschieden werden.
Tipp:
Kleiner Exkurs: Ganz aktuell hat das Verwaltungsgericht Aachen mit Entscheidung vom 14.04.2011 (Az: 1 K 1203/09) geurteilt, dass eine Sehnenscheidenentzündung als Berufskrankheit anerkannt werden kann, wenn der Steuerpflichtige nachweislich durch die intensive Arbeit mit Maus und Tastatur des Computers einen chronischen Krankheitsverlauf aufzeigt. Ein arbeitsmedizinisches Gutachten, indem der Zusammenhang zwischen der chronischen Sehnenscheidenentzündung und der Tätigkeit am Computer gebildet wurde, lag im Fall des Verwaltungsgerichtes Aachen vor und wird wahrscheinlich auch Voraussetzung für eine solche Entscheidung sein. In der Folge können dann aber aus steuerlicher Sicht die Krankheitskosten, ohne Minderung durch eine zumutbare Belastung, als Werbungskosten zum Abzug gebracht werden.

5.
Alle Steuerpflichtigen: Voraussetzung für den Abzug von Krankheitskosten

Gerade erst im vergangenen Jahr haben die Richter des Bundesfinanzhofes in ihren deckungsgleichen Entscheidungen vom 11.11.2010 (Az: VI R 16/09 sowie VI R 17/09) in einem wirklich praxisnahen und nachvollziehbaren Urteil erklärt, dass sie die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes vor Beginn der Behandlung nicht als grundlegende Voraussetzung für den Abzug der Krankheitskosten sehen.

Die Richter halten offensichtlich zwangsläufige Krankheitskosten auch ohne amtsärztliches Attest als außergewöhnliche Belastung absetzbar. Der tatsächliche und praktische Abzug von entsprechenden Krankheitskosten würde daher durch diese positive Rechtsprechung erheblich erleichtert. Schließlich sind in den vergangenen Jahren immer wieder Steuerpflichtige an der Steuerminderung gescheitert, weil entweder kein Attest vorlag, dieses nicht von einem Amtsarzt ausgestellt war oder aber das Attest nicht vor Beginn der Behandlung vorgelegen hat.

In der Tat muss man sich in der Praxis fragen, ob denn ein Attest bei einer offensichtlichen und leicht nachvollziehbaren Erkrankung notwendig ist. Mag dies noch zu bejahen sein, so stellt sich natürlich weiter die Frage warum es denn ein Amtsarzt sein muss. Können die "freien" Ärzte keine entsprechende Kompetenz vorweisen oder sind gar mehrheitlich Gefälligkeitsgutachten zu erwarten? Sicher nicht! Ebenso kann die Frage gestellt werden, warum es nicht ausreicht, wenn ein amtsärztliches Gutachten nach der Behandlung erstellt wird? Immerhin haben die Patienten im Vorfeld meist andere Sorgen als sich um die steuerliche Absetzbarkeit der Behandlung zu kümmern. Ebenso kann in 99 Prozent aller Fälle der Amtsarzt auch noch im Nachhinein entscheiden, ob eine Behandlung notwendig war oder nicht.

Vollkommen zu Recht erkannten die obersten Finanzrichter des Bundesfinanzhofes in München daher, dass in der strengen Anforderung an ein im Vorhinein vorliegendes amtsärztliches Attest ein Verstoß gegen den Grundsatz der freien Beweiswürdigung zu sehen ist. Unter dem Strich hat der Bundesfinanzhof daher nicht nur rechtliche Gründe sondern auch lebensnahe menschliche Gründe um das amtsärztliche Attest abzulehnen.

Leider teilt das Bundesfinanzministerium nicht die gleiche Meinung, denn die Voraussetzung für den Nachweis der medizinischen Notwendigkeit mittels eines amtsärztlichen Attestes wird nun durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011 (Quelle Bundestagsdrucksache 17/6146 und 17/6105) im Einkommensteuergesetz aufgenommen. Ein Verstoß gegen die freie Beweisführung liegt daher nicht mehr vor, weil nun gesetzlich verankerte Tatbestandsvoraussetzungen vorgegeben sind. Der lebensnahe menschliche Grund Krankheitskosten auch ohne ein amtsärztliches Attest zuzulassen kann jedoch auch durch eine Gesetzesaufnahme nicht geheilt werden. 

So oder so gilt zukünftig, dass bei Kuren, psychotherapeutischen Behandlungen, wissenschaftlich nicht anerkannten Behandlungsmethoden und weiteren Sonderfällen vor Beginn der Heilmaßnahme ein amtsärztliches Gutachten oder eine Bescheinigung des Medizinischen Dienstes erforderlich ist.

Hinweis:
Die neue Rechtslage soll unmittelbar mit Veröffentlichung des Gesetzes gelten, welche im Sommer zu erwarten ist. Da die Finanzverwaltung die positive Rechtsprechung bisher nicht im Bundessteuerblatt veröffentlicht hat, geht die fiskalische Meinung davon aus, die positive Rechtsprechung ist über den entschiedenen Einzelfall hinaus nicht anzuwenden. Dies aber wohl nur die fiskalische Meinung, denn tatsächlich darf der Steuerpflichtige zumindest seit dem Urteilsspruch bis zur Gesetzesänderung auf die Urteile seines obersten Finanzgerichtes vertrauen. In dieser Zeit sollten betroffene Steuerzahler daher den Klageweg nicht scheuen.
6.
Kapitalanleger: Darlehenszinsen bei Darlehen an nahe Angehörige oder GmbH

Eigentlich sollte mit der Abgeltungsteuer alles einfacher werden. Erreicht worden ist dieses Ziel hingegen keineswegs, denn immer mehr offene Steuerfälle drehen sich um Fragen rund um die steuerliche Behandlung von Kapitaleinkünften bei der Abgeltungssteuer.

So auch in zwei aktuellen Musterverfahren, auf die ganz aktuell der Bund der Steuerzahler hinweist und die auch von diesem unterstützt werden. Hintergrund ist hier die steuerliche Behandlung, wenn Angehörige einem nahen Verwandten, beispielsweise dem Bruder, ein Darlehen gewähren und dafür Zinseinnahmen vom diesem erhalten. 

Grundsätzlich unterliegen Zinseinnahmen der Abgeltungssteuer von 25 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag und eventuell Kirchensteuer. Bei Darlehensverhältnissen zwischen nahen Angehörigen hingegen will der Staat die Behandlung der eingenommenen Darlehenszinsen davon abhängig machen, wie der Darlehensnehmer das Darlehen nutzt.
Sofern der Darlehensnehmer den Kredit für private Zwecke (beispielsweise eine Urlaubsreise etc.) nutzt, greift beim Darlehensgeber die Abgeltungssteuer. 

Sofern der Darlehensnehmer das Geld jedoch für Zwecke der Einkünfteerzielung (die Selbstständigkeit im Rahmen eines Gewerbebetriebes oder einer freiberuflichen Tätigkeit, Vermietung und Verpachtung etc.) nutzt, sollen die erhaltenen Darlehenszinsen zum persönlichen Steuersatz des Darlehensgebers besteuert werden. Der Abgeltungssteuersatz von 25 Prozent greift dann nicht. Wahrscheinlich wird der persönliche Steuersatz wesentlich höher sein, weshalb es daher zu einer höheren Besteuerung kommen kann.

Ob es tatsächlich sein kann, dass die steuerliche Behandlung der eingenommenen Zinsen beim Darlehensgeber davon anhängig gemacht werden kann, wie und wofür der Darlehensnehmer das Geld tatsächlich nutzt, scheint mehr als fraglich.

Aktuell sind zu dieser Thematik zwei Verfahren vor dem Niedersächsischen Finanzgericht anhängig. Im ersten Verfahren mit dem Aktenzeichen 15 K 417/10 soll geklärt werden, ob die oben beschriebene Vorgehensweise rechtens ist, wenn zwischen nahen Angehörigen ein Darlehen gewährt wird, welches der Darlehnsnehmer für Vermietungs- und Verpachtungseinkünfte nutzt. Im aktuellen Verfahren ist die Besteuerung zum persönlichen Steuersatz für den Darlehensgeber um etwa 5.000 Euro teurer, weshalb dieser die Besteuerung zum Abgeltungssteuersatz begehrt. Vorgenanntes Verfahren ist aber auch komplett auf Sachverhalte übertragbar, bei dem das Darlehen für den Gewerbebetrieb oder die freiberufliche Selbständigkeit genutzt wird.

In einem weiteren Verfahren mit dem Aktenzeichen 14 K 335/10 hat der 100%ige Gesellschafter einer GmbH dieser GmbH ein Darlehen gegeben und begehrt ebenso die Besteuerung zum Abgeltungssteuersatz, weil mit dem persönlichen Steuersatz rund 1.000 Euro mehr zu zahlen sind.

Hinweis:
Da es sich bisher nur um ein erstinstanzliches Verfahren handelt, ist der Staat nicht gezwungen die Ruhe des Verfahrens zu gewähren. Sollte diese daher im eigenen Rechtsbehelfsverfahren verweigert werden, muss selber geklagt werden.
Tipp:
Der Bund für Steuerzahler rät den eigenen Einkommensteuerbescheid zu prüfen und auf die Musterverfahren zu verweisen.
7.
Alle Steuerpflichtigen: Steuerliche Berücksichtigung von Zivilprozesskosten

Entstehen einem Steuerpflichtigen zwangsläufig größere Aufwendungen als der überwiegenden Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher Einkommensverhältnisse, gleicher Vermögensverhältnisse und gleichen Familienstands, können diese Aufwendungen steuerlich als außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt werden. Bisher konnten Kosten eines Zivilprozesses nur ausnahmsweise als außergewöhnliche Belastung steuerlich berücksichtigt werden und zwar nur dann, wenn es sich um einen Rechtsstreit mit existenzieller Bedeutung für den Steuerpflichtigen handelte. 

Mit Urteil vom 12.05.2011 (Az: VI R 42/10) hat der Bundesfinanzhof (BFH) seine Rechtsprechung geändert und entschieden, dass Kosten eines Zivilprozesses unabhängig von dessen Gegenstand bei der Einkommensteuer als außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt werden können. Der BFH hat somit  seine enge Gesetzesauslegung aufgegeben und entschieden, dass Zivilprozesskosten unabhängig vom Gegenstand des Zivilprozesses als außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt werden können. 

Der BFH betonte, dass derartige Aufwendungen allerdings nur dann zwangsläufig seien, wenn sich der Steuerpflichtige nicht mutwillig oder leichtfertig auf den Prozess eingelassen hat. Der Steuerpflichtige müsse den Prozess vielmehr unter verständiger Würdigung des "Für und Wider" – auch des Kostenrisikos – eingegangen sein. Folglich seien Zivilprozesskosten des Klägers wie des Beklagten nicht unausweichlich, wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung aus Sicht eines verständigen Dritten keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bot.

Zugleich stellte der BFH heraus, dass etwaige Leistungen aus einer Rechtsschutzversicherung im Rahmen der Vorteilsanrechnung zu berücksichtigen seien.

In dem vom BFH entschiedenen Fall ging es um eine Frau, die Anfang 2004 arbeitsunfähig erkrankt war. Ihr Arbeitgeber stellte nach sechs Wochen seine Gehaltszahlungen ein. Daraufhin nahm die Klägerin ihre Krankentagegeldversicherung in Anspruch. Nach rund einem halben Jahr wurde bei der Klägerin zusätzlich zur Arbeitsunfähigkeit auch eine Berufsunfähigkeit festgestellt. Aufgrund des neuen Befundes stellte die Krankenversicherung die Zahlung des Krankentagegelds ein und verwies darauf, dass nach Eintritt der Berufsunfähigkeit keine Verpflichtung zur Zahlung von Krankentagegeld mehr bestehe. Die Frau erhob daraufhin erfolglos Klage auf Fortzahlung des Krankengeldes. Die Kosten des verlorenen Zivilprozesses in Höhe von rund 10.000 Euro machte die Klägerin in ihrer Einkommensteuererklärung geltend. 

Das Finanzamt berücksichtigte diese Kosten jedoch nicht. Das von der Frau angerufene Finanzgericht (FG) bestätigte die Auffassung des Finanzamts, da die Klägerin in intakter Ehe lebe und auf ein Familieneinkommen von ca. 65.000 Euro zurückgreifen könne. 

Hiergegen wandte sich die Klägerin an den BFH. Dieser hob das angefochtene Urteil auf und verwies das Verfahren an das FG zurück. Der BFH gab dem FG die Anweisung, im Hinblick auf die neu formulierten erweiterten Voraussetzungen, zu prüfen, ob die Führung des Prozesses gegen die Krankenversicherung aus damaliger Sicht hinreichende Aussicht auf Erfolg hatte. 

Tipp: 
Die Änderung der BFH-Rechtsprechung ist für Steuerpflichtige vorteilhaft und führt dazu, dass viel häufiger als bisher Prozesskosten steuerlich berücksichtigt werden können. Sehr gespannt darf man sein, in welchen Fällen angenommen wird, dass die Prozessführung mutwillig oder leichtfertig erscheint. Vom Vorliegen dieser Voraussetzungen geht letztlich jeder aus, der eigene finanzielle Mittel für die Durchführung eines Zivilverfahrens investiert. Außerdem dürfte es den Finanzämtern erhebliche Schwierigkeiten bereiten, im Zusammenhang mit der steuerlichen Anerkennung von Prozesskosten die Erfolgsaussichten eines durchgeführten Zivilverfahrens zu beurteilen. Wem die Anerkennung der Kosten versagt wird, sollte sich die Unterstützung eines Steuerberaters holen und dagegen vorgehen.
8.
Einkommensteuer: Aufwendungen wegen Pflegebedürftigkeit als außergewöhnliche Belastungen 

Aufwendungen können steuerlich als außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt werden, wenn einem Steuerpflichtigen zwangsläufig größere Aufwendungen als der überwiegenden Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher Einkommensverhältnisse, gleicher Vermögensverhältnisse und gleichen Familienstands entstehen. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Beschluss vom 14.04.2011 (Az: VI R 8/10) entschieden, dass Aufwendungen wegen Pflegebedürftigkeit nur insoweit als außergewöhnliche Belastungen zu berücksichtigen sind, als die Pflegekosten die Leistungen der Pflegepflichtversicherung und das aus einer ergänzenden Pflegekrankenversicherung bezogene Pflegetagegeld übersteigen.

In dem Beschluss handelte es sich um einen pflegebedürftigen Kläger, der in die Pflegestufe III eingestuft und in einem Pflegeheim untergebracht war. Die dafür anfallenden Kosten wurden ihm teilweise durch die Beihilfe und die Pflegepflichtversicherung ersetzt. Der Kläger hatte außerdem eine private Pflegezusatzversicherung abgeschlossen. Aus dieser Versicherung bezog er in den Streitjahren ein monatliches Pflegegeld. 

Das Finanzamt (FA) berücksichtigte die Pflegeaufwendungen als außergewöhnliche Belastungen. das Finanzamt zog das von der Pflegezusatzversicherung erhaltene Pflegegeld jedoch ab. Die hiergegen vom Betroffenen erhobene Klage zum Finanzgericht (FG) blieb erfolglos.

Der BFH bestätigte das FA und das FG in ihrer Auffassung, dass die Leistungen aus der ergänzenden Pflegekrankenversicherung auf die als außergewöhnliche Belastungen geltend gemachten Pflegekosten des Klägers anzurechnen sind. Der BFH führte aus, dass Aufwendungen für die Pflege eines pflegebedürftigen Steuerpflichtigen ebenso wie Krankheitskosten eine außergewöhnliche Belastung darstellten. Auch bei einer krankheitsbedingten Unterbringung in einem Altenpflegeheim könnten die dadurch entstehenden Aufwendungen als außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht werden. Außergewöhnliche Belastungen seien jedoch nur insoweit abzugsfähig, als der Steuerpflichtige die Aufwendungen endgültig selbst tragen muss. Deshalb seien sämtliche Vorteile oder Kostenerstattungen, die der Steuerpflichtige als Ausgleich für die eingetretene Belastung erhalte, abzugsmindernd anzurechnen. Die steuerliche Berücksichtigung von Aufwendungen als außergewöhnliche Belastungen knüpfe an der verminderten subjektiven Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen an. Diese sei nicht gegeben, soweit eine anderweitige Kostenerstattung erfolgt. 

Die Vorteilsanrechnung sei jedoch nur geboten, wenn die (steuerfreie) Ersatzleistung und der Aufwand auf dem nämlichen Ereignis beruhen. Anzurechnen sind deshalb nur Vorteile in Geld oder Geldeswert, die der Steuerpflichtige erhält, um die entstandenen außergewöhnlichen Aufwendungen auszugleichen. Genau dies sei hier aber der Fall: Der Pflegeaufwand und das Pflegetagegeld sind im selben Ereignis verwurzelt, nämlich in der Pflegebedürftigkeit des Steuerpflichtigen. Außerdem solle das zusätzliche Pflegetagegeld die durch die Pflegebedürftigkeit anfallenden Mehrkosten – hier: die dem Kläger entstandenen Kosten für die Heimunterbringung – ausgleichen. Wegen dieses engen Zusammenhangs zwischen Versicherungsleistung und Aufwand sei nach dem Belastungsprinzip das in den Streitjahren geleistete Pflegetagegeld anzurechnen.

Der BFH wies die Revision des Klägers daher als unbegründet zurück. 

Tipp:
Der BFH hält an seiner stringenten Abgrenzung bei der steuerlichen Berücksichtigung von Aufwendungen wegen Pflegebedürftigkeit fest. Die Kriterien für die steuerliche Geltendmachung hat der BFH inzwischen in zahlreichen Entscheidungen konkretisiert. Für Laien sind die Facetten der Rechtsprechung teilweise nur schwer nachvollziehbar. Wer beabsichtigt, Aufwendungen wegen Pflegebedürftigkeit steuerlich geltend zu machen, sollte deshalb die fachkundige Unterstützung eines Steuerberaters in Anspruch nehmen. 

9.
Umsatzsteuer: Bei innergemeinschaftlichen Lieferungen im Binnenmarkt

In zwei zeitgleich veröffentlichten Urteilen vom 17.02.2011 (Az: V R 28/10 und V R 30/10) hat der Bundesfinanzhof (BFH) mehrere offene Fragen zur umsatzsteuerlichen Behandlung sogenannter innergemeinschaftlichen Lieferungen an Unternehmer in andere Mitgliedstaaten geklärt. Der BFH hat sich dabei insbesondere dazu geäußert, wann ein betrügerisches Ausnutzen der Umsatzsteuerbefreiung von Liefergeschäften innerhalb der Europäischen Union (EU) vorliegt, das als "Umsatzsteuer-Karussell" bezeichnet wird. 

Eine innergemeinschaftliche Lieferung ist ähnlich einer Ausfuhrlieferung umsatzsteuerfrei. Um in den Genuss der Umsatzsteuerfreiheit zu erlangen, muss im Mitgliedsstaat, in den die Lieferung erfolgt, ein sogenannter innergemeinschaftlicher Erwerb versteuert werden. Steuerfreiheit und Erwerbsbesteuerung dienen dazu, die Besteuerungskompetenz vom Liefer- auf den Bestimmungsmitgliedstaat zu verlagern. 

Dieses Besteuerungssystem wird jedoch häufig zu betrügerischen Zwecken missbraucht. Dies ist deshalb relativ einfach möglich, da der Warenverkehr innerhalb der EU-Mitgliedstaaten – anders als der Warenverkehr mit Drittstaaten – keinen zollrechtlichen Grenzkontrollen unterliegt.

Im Mittelpunkt des einen Verfahrens (Az: V R 30/10) stand eine Aktiengesellschaft (AG), die Mobiltelefone von zwei Gesellschaften bezog und dieser innergemeinschaftlich nach Österreich und Italien lieferte. Der Geschäftsführer der Abnehmerfirmen wurde in einem Strafverfahren zu einer Haftstrafe verurteilt, da er sowohl die Liefer- als auch die Abnehmerfirmen als Strohmannfirmen ausschließlich zum Zweck der Umsatzsteuerhinterziehung gegründet habe. 

Das Finanzgericht (FG) versagte der AG die Steuerfreiheit für die innergemeinschaftliche Lieferung und begründete dies ausschließlich damit, bereits die dolose Einbindung in ein Umsatzsteuer-Karussell führe zur Steuerpflicht innergemeinschaftlicher Lieferungen. 

Dem trat die AG entgegen. Sie trug vor, sie sei nicht in ein "doloses Umsatzsteuer-Karussell" eingebunden gewesen. Außerdem habe das FG die Feststellungen aus dem Strafverfahren gegen eine für sie fremde Person nicht zu eigen machen dürfen, da sie an diesem Verfahren nicht beteiligt gewesen sei und daher dort keine Einwendungen habe geltend machen können. Im Übrigen stehe die Einbindung in ein Umsatzsteuer-Karussell der Steuerfreiheit der innergemeinschaftlichen Lieferung nicht entgegen. Das Strafurteil sei auch nur gegen den Geschäftsführer der Abnehmerfirmen ergangen. 

Der BFH folgte der Argumentation der AG und sah die Revision als begründet an. Der BFH entschied, dass das FG die Steuerfreiheit der innergemeinschaftlichen Lieferungen und den Vorsteuerabzug im Hinblick auf ihre bloße Einbindung in ein Umsatzsteuer-Karussell zu Unrecht verneint habe. Die für die Umsatzsteuerbefeiung maßgebliche Vorschrift des § 6a UStG formuliere personenbezogene Voraussetzungen, aufgrund derer die Steuerfreiheit der innergemeinschaftlichen Lieferung voraussetze, dass der Unternehmer nachweist, wer Abnehmer seiner Lieferung ist. Der Person des Abnehmers und seiner Identität komme für die Steuerfreiheit der innergemeinschaftlichen Lieferung daher entscheidende Bedeutung zu. Wenn in einer Kette von Umsatzgeschäften tatsächlich Lieferungen ausgeführt werden, könne diesen im Regelfall erst aufgrund einer Täuschung über die Identität des Abnehmers die Steuerfreiheit versagt werden. Der BFH verwies auch auf die EuGH-Rechtsprechung, wonach innergemeinschaftliche Lieferungen steuerpflichtig sind, wenn die Voraussetzungen einer innergemeinschaftlichen Lieferung zwar objektiv vorliegen, jedoch bewusst sachlich falsche Rechnungen ausgestellt werden, um die Identität der wahren Erwerber zu verschleiern. Auch hieraus ergebe sich, dass es auf die Verletzung der für den Unternehmer bestehenden Nachweispflichten ankomme, zu denen auch Angaben zur Person des Abnehmers gehören. Allein der Hinweis auf ein Karussellgeschäft ersetze keine tatsächlichen Feststellungen. So sei dem Urteil des FG nicht zu entnehmen, welche Abnehmer im Bestimmungsmitgliedstaat ihre steuerlichen Pflichten in Hinterziehungsabsicht nicht erfüllt haben und ob dies der Klägerin bekannt war. Der BFH verwies die Sache deshalb an das FG zurück.

Im zweiten Verfahren (Az: V R 28/10) äußerte sich der BFH zu den bei innergemeinschaftlichen Lieferungen zu beachtenden Nachweispflichten. Der BFH stellte heraus, dass ein Unternehmer, der die Steuerfreiheit für eine innergemeinschaftliche Lieferung in Anspruch nimmt, die Voraussetzungen der Steuerfreiheit durch Belege und Aufzeichnungen nachweisen müsse. Bei einer Versendung durch einen vom Lieferer oder Abnehmer beauftragten Spediteur könne dieser Nachweis bereits durch Vorlage eines sogenannten CMR-Frachtbriefs geführt werden. Das Finanzamt hatte den CMR-Frachtbrief als nicht ausreichend angesehen, sondern gefordert, dass ein vom Frachtführer und vom Absender unterzeichneter Frachtbrief vorgelegt wird. Der BFH betonte hingegen, dass ein CMR-Frachtbrief nicht einmal die dort vorgesehene Empfängerbestätigung enthalten müsse, um als Versendungsbeleg zum Nachweis einer innergemeinschaftlichen Lieferung anerkannt zu werden. Der BFH stützte dies auf einen Vergleich mit den Angaben, die bei der Erstellung einer steuerrechtlichen Versandbestätigung gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 2 UStDV zu machen sind. 

Der BFH hob das Urteil des FG auf. Er wies die Sache zur weiteren Aufklärung an das zuständige FG zurück, da Unklarheiten hinsichtlich anderer Belegangaben bestanden, die das FG nun klären muss. 

Tipp:
Mit den weiteren Entscheidungen werden die Voraussetzungen, unter denen eine innergemeinschaftliche Lieferung vorliegt und nachgewiesen werden kann, konkretisiert. Die Entscheidungen verdeutlichen allerdings auch nochmals das Risiko, dass die Umsatzsteuerfreiheit versagt wird. Bei bestehenden Zweifeln sollten Sie sich daher unbedingt fachkundige Beratung durch einen Steuerberater einholen. 

10.
Alle Steuerpflichtigen: Nachträgliche Verlustfeststellung bei änderbare Steuerbescheide

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) hat mit Urteil vom 28.02.2011 (Az: 5 K 5210/08) entschieden, dass eine nachträgliche Verlustfeststellung nur möglich ist, wenn sie für noch änderbare Steuerbescheide von Bedeutung ist.

In dem entschiedenen Fall waren dem Kläger in den 90er Jahren Kosten für ein Studium entstanden, das er überwiegend im Inland und teilweise im Ausland absolviert hatte. Mit Schreiben vom 02.12.2006 beantragte er beim zuständigen Finanzamt die Feststellung von Verlusten für die Jahre 1991-1996. Dabei berief sich der Kläger auf die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, wonach Studienkosten nachträglich als Werbungskosten anerkannt werden könnten, falls keine Steuererklärungen für diese Jahre abgegeben wurden. Die Verluste setzten sich aus Fahrtkosten zwischen seinem Wohn- und dem Studienort sowie Studienkosten für das Auslandssemester in den USA zusammen. 

Das Finanzamt lehnte den Antrag mit Bescheid ab. Auch der hiergegen eingelegte Einspruch wurde zurückgewiesen.

Das FG wies die Klage ab und stellte fest, die vom Kläger begehrte Verlustfeststellung sei zurecht abgelehnt worden. Eine Verlustfeststellung sei auch dann möglich, wenn die Feststellungsfristen zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits abgelaufen sind. Eine gesonderte Feststellung könne nämlich auch nach Ablauf der für sie geltenden Feststellungsfrist insoweit erfolgen, als die gesonderte Feststellung für eine Steuerfestsetzung von Bedeutung ist, für die, die Festsetzungsfrist im Zeitpunkt der gesonderten Feststellung noch nicht abgelaufen ist (§ 181 Abs. 5 Satz 1 AO). 

Diese Voraussetzungen lägen aber hier nicht vor: Der Kläger habe erstmals eine Einkommensteuererklärung für 1999 abgegeben. Deshalb wäre ein Verlustabzug erstmals im Veranlagungszeitraum 1999 möglich gewesen. Der Einkommensteuerbescheid 1999 zum Zeitpunkt der Beantragung der Verlustfeststellung jedoch bereits nicht mehr änderbar. Damit seien die vom Kläger begehrten Feststellungen eben nur für eine Steuerfestsetzung von Bedeutung, für die, die Festsetzungsfrist zum Zeitpunkt der gesonderten Feststellung bereits abgelaufen war.

Auch ein Vortrag der Verluste auf den nächsten noch offenen Veranlagungszeitraum, in dem die Steuerbescheide möglicherweise noch änderbar waren, scheide aus. Die geltend gemachten Verluste wären in vollem Umfang mit dem bei der Festsetzung der Einkommensteuer 1999 errechneten zu versteuernden Einkommen zu verrechnen gewesen. Falls diese Verrechnung tatsächlich nicht stattfindet, sei der Kläger so zu behandeln, als wäre der Verlustvortrag vorgenommen worden. 

Tipp:
Die finanziellen Konsequenzen für den Steuerpflichtigen aus der unterlassenen Geltendmachung der Verlustfeststellung sind erheblich. Daher sollte man die nachträgliche Geltendmachung von Werbungskosten nicht vergessen. Ob und in welcher Weise dies auch in Altfällen noch möglich ist, kann der Steuerberater schnell ermitteln. 

	Mandantenbrief
September 2011
	


Steuertermine:

	12.09.
Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer
Einkommensteuer
Kirchensteuer
Körperschaftsteuer
Getränkesteuer
Vergnügungsteuer
	Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.09. für den Eingang der Zahlung. Diese Frist gilt nicht für die Barzahlung und die Zahlung per Scheck.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks bei der Finanzbehörde als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen.

	Alle Angaben ohne Gewähr


Vorschau auf die Steuertermine Oktober 2011:

	10.10.
Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer
Getränkesteuer
Vergnügungsteuer
	Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.10. für den Eingang der Zahlung. Diese Frist gilt nicht für die Barzahlung und die Zahlung per Scheck.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks bei der Finanzbehörde als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen.

	Alle Angaben ohne Gewähr


Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge September 2011:

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für September ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.09.2011.
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1.
Alle Steuerpflichtige: Ein behindertengerechter Treppenlift im Garten ist sozialadäquat

Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat in einem aktuellen Urteil vom 06.04.2011 (Az: 4 K 2647/08) erfreulicherweise zugunsten für behinderte Menschen entschieden. Im Urteilssachverhalt ging es um eine Klägerin, die sich für rund 63.000 Euro einen Treppenschräglift in den Garten ihres am Hang gelegenen Wohngrundstückes hat bauen lassen. Sinn und Zweck der getätigten Ausgabe: Den Garten trotz der schweren Gehbehinderung (90 Prozent Schwerbehinderung) weiterhin nutzen zu können. Zudem war es im Sachverhalt so, dass die Klägerin das Wohnhaus und dementsprechend auch den Garten schon seit ihrer Kindheit bewohnte. Eine ungeheurere emotionale Bindung an die Örtlichkeit lag daher auf der Hand.

Das Finanzamt wollte den Treppenlift in bzw. zum Garten nicht zum Abzug zulassen, obwohl mittlerweile geklärt ist, dass ein Treppenlift im Haus zur Überwindung der Etagen im eigenen Zuhause steuermindernd als außergewöhnliche Belastung berücksichtig werden kann. 

Der Fiskus war im vorliegenden Fall jedoch der Meinung, dass eine Abgrenzung zwischen Treppenliften innerhalb und außerhalb eines Hauses vorzunehmen ist. Ein Zuhause beginnt und endet quasi an der Haustür und ein umliegendes Grundstück ist unbeachtlich.

Dieser Meinung folgte das Finanzgericht jedoch nicht. In der oben zitierten Entscheidung aus April 2011 machten die Richter klar, dass die Nutzung des Gartens keinesfalls als entbehrlicher Luxus einzustufen ist. Vielmehr ist die Nutzung des Gartens als sozialadäquat einzustufen. Diese Auslegung der Dinge gilt umso mehr, als das die Steuerpflichtige im vorliegenden Fall schon seit ihrer Kindheit in der auf dem Hanggrundstück gelegenen Immobilie wohnte. In erfreulicher Lebensnähe erkannten daher die Richter, dass man keinesfalls von der Dame verlangen könne wegzuziehen oder auch nur den Garten nicht mehr zu benutzen.

Die maßgeblichen Leitsätze sind daher sehr deutlich formuliert worden: "Ist ein Steuerpflichtige schwer gehbehindert, sind Aufwendungen für die Installation eines Treppenschräglifts auch dann als außergewöhnliche Belastung abzugsfähig, wenn dieser sich nicht innerhalb des Wohnhauses, sondern im dazugehörigen Garten befindet. Die Notwendigkeit der Nutzung eines Treppenschräglifts ist nicht auf die unmittelbare Nutzung innerhalb des Wohnbereichs beschränkt, sondern erstreckt sich auch auf die Nutzung des Gartens. Ein eventuell durch den Einbau des Treppenlifts erlangter Gegenwert ist aufgrund der Zwangsläufigkeit der Krankheit nicht zu berücksichtigen."

Hinweis:
Alles in allem ist schon aufgrund der Hanglage des Grundstückes der entschiedene Sachverhalt sehr speziell, dennoch zeigt er, dass hier offensichtlich ein positives Umdenken in der Rechtsprechung erfolgt. Über den individuellen Sachverhalt hinaus, wird die Entscheidung sicherlich auch auf andere behinderungsbedingten Ausgaben übertragbar sein.

2.
Rentner: Keine Angabe von Rente ist Steuerhinterziehung
Die Datenwelt wird vernetzter und dagegen können sich leider auch Rentner nicht wehren. Mit Datenvernetzung bei Rentner ist hier im konkreten Fall gemeint, dass bereits seit Oktober 2009 die Rentenversicherungsträger sämtliche Daten über Rentenbezüge an die sogenannte Zentrale für Altersvermögen (kurz: ZfA) meldet. Diese leitet die erhaltenen Daten schließlich direkten Weges an die Finanzverwaltung weiter, welche die Informationen ihren lokalen Zweigstellen, sprich den Finanzämtern vor Ort, zur Verfügung stellt. Diese wiederum werten das erhaltene Datenmaterial aus und überprüfen, ob eine Besteuerung stattgefunden hat.

Dabei ist insbesondere zu beachten, dass nicht nur aktuelle Daten bzw. Daten ab Oktober 2009 gemeldet werden, sondern sämtliche Rentenbezüge ab dem Jahr 2005. Dieses Datum ist nicht willkürlich gewählt, denn zum Anfang des Jahres 2005 ist das Alterseinkünftegesetz in Kraft getreten, welches die Besteuerung von Altersbezügen vollkommen neu geregelt hat.

Diese Vernetzung zwischen Rentenversicherungsträger und dem Fiskus hat nun schon ersten Eingang in die Finanzrechtsprechung gefunden. In einem aktuellen Fall vor dem Finanzgericht Rheinland-Pfalz ging es um die Frage, ob die Nichtangabe der Rentenbezüge in den Steuererklärungen 1998 bis 2007 eine Steuerhinterziehung ist. Wohlgemerkt ging es dabei nicht um eine strafrechtliche Würdigung. 

Die Frage nach dem Tatbestand der Steuerhinterziehung stand nur deshalb im Zentrum des Gerichtes, weil die Verjährungsfristen bei einer Steuerverkürzung im Rahmen einer Steuerhinterziehung auf zehn Jahre anwachsen. Ohne Vorhandensein einer Steuerhinterziehung beträgt die Verjährung hingegen nur vier Jahre.

Mit Urteil vom 23.03.2001 (Az: 2 K 1592/10) entschied das Finanzgericht aus Rheinland-Pfalz nun ganz aktuell, dass die Nichtangabe der Rentenbezüge in der Steuererklärung eindeutig in die Schublade der Steuerhinterziehung einzuordnen ist. In der Folge können die Steuerbescheide der letzten zehn Jahre (im Urteilssachverhalt war dies unabhängig vom Alterseinkünftegesetz seit 1998) geändert werden.

Das Gericht führt aus, dass der Tatbestand einer Steuerhinterziehung schon einschlägig ist, wenn der Steuerpflichtige anhand einer auch laienhaften Bewertung des Sachverhaltes erkennen kann, dass die Pflicht zur Versteuerung besteht und er dementsprechend entsprechende Einkünfte anzugeben hat. Unterlässt es der Steuerpflichtige hingegen, seine gesetzlichen Bürgerpflichten zu erfüllen ist damit der objektive Tatbestand der Steuerhinterziehung unstrittig erfüllt. Leider hat das Gericht mit dieser Auffassung auch Recht, zumal sofort auf der ersten Seite der Anleitung zur Erstellung der Einkommensteuererklärung Rentner direkt angesprochen und aufgefordert werden eventuelle Rentenbezüge im Rahmen der Anlage R zu erklären.

Hinweis:
Aktuell sind die Finanzämter noch mit der Auswertung der übermittelten Daten beschäftigt, weshalb es nicht verwunderlich ist, dass bisher zahlreiche nichtversteuerte Renten unentdeckt geblieben sind. Dies ist wohl nur eine Frage der Zeit, denn laut einer Mitteilung der Oberfinanzdirektion Karlsruhe wird die abschließende Auswertung der erhaltenden Daten wahrscheinlich "nur" noch bis Ende 2012 dauern.
Tipp:
Das Urteil zeigt, dass Rentner die Nichtangabe ihrer Rentenbezüge nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten. Dies gilt umso mehr, als dass neben der Rente noch weitere Einkünfte vorhanden sind, so dass die Rentenbezüge definitiv die Besteuerung erhöhen und nicht mehr nur in den Sockelfreibetrag fallen. Wer es nun versäumt hat die Rentenbezüge in der Steuererklärung anzugeben, sollte über entsprechende Erklärungsberichtigungen nachdenken. Die Vorgehensweise richtet sich dabei nach den Details des individuellen Einzelfalles, weshalb gegebenenfalls ein steuerlicher Berater konsultiert werden sollte. Beispielsweise muss dann die Frage gestellt werden, ob die Nacherklärungen für die letzten fünf Jahre oder zehn Jahre erfolgen sollen. Da nach der vorgenannten Entscheidung des Finanzgerichtes Rheinland-Pfalz bei Nichterklärung von Renten eine Steuerhinterziehung vorliegt, greifen die Verjährungsfristen von zehn Jahren. Diese Fristen betreffen jedoch unter Umständen nur die Steuererhebung. Das bedeutet, es müssen zwar für die letzten zehn Jahre Steuern nachgezahlt werden, jedoch kann die Steuerhinterziehung insoweit nicht strafrechtlich verfolgt werden. Hier könnte nur eine fünfjährige Frist maßgebend sein. Die Details des Einzelfalles sind daher genauer zu prüfen. Es ist derzeit nicht bekannt, ob gegen den Steuerpflichtigen noch weitere strafrechtliche Maßnahmen wegen der vorliegenden Steuerhinterziehung in die Wege geleitet werden.

3.
Alle Steuerpflichtige: Steuermindernder Verlust trotz Übungsleiterfreibetrag

Nebenberuflich tätigen Übungsleitern, Ausbildern, Erziehern, Trainern im Sportverein und der gleichen Steuerpflichtigen steht der sogenannte Übungsleiterfreibetrag zur Verfügung. Danach können 2.100 Euro des erzielten Gewinnes vollkommen steuerfrei bleiben. Die nebenberufliche Tätigkeit, die sicherlich nicht vor dem Hintergedanken des Geldverdienes eingegangen wurde, soll damit gefördert werden. Unter dem Strich stellt der Übungsleiterfreibetrag daher eine Subvention der sozialen und semi-ehrenamtlichen Tätigkeiten dar.

In einem aktuellen Streitfall wollte ein Steuerpflichtiger nun jedoch einen Verlust aus seiner Tätigkeit als Übungsleiter steuermindernd mit anderen Einkünften verrechnen. Der Verlust entstand, weil die Einnahmen des Übungsleiters geringer waren, als die in diesem Jahr vorhandenen Ausgaben. Unstrittig bei der Regelung rund um den Übungsleiterfreibetrag ist, dass Ausgaben von den Einnahmen abgezogen werden dürfen und wenn das Ergebnis im Freibetrag liegt, dieser genutzt werden kann. Eine Versteuerung kommt dann in diesen Sachverhalten nicht zum Tragen. 

Im vorliegenden Streitfall verweigerte das Finanzamt jedoch die Anerkennung des Verlustes. Dies begründete das Amt damit, dass nur wenn und soweit die Einnahmen den steuerfreien Betrag von 2.100 Euro überschreiten, eine Verrechnung mit den Ausgaben stattfinden dürfe. Immer dann, wenn die Einnahmen aus der Tätigkeit als Übungsleiter unterhalb des Freibetrages liegen, will das Finanzamt also eine Null ansetzen. Verluste sollen nach dieser fiskalischen Begründung überhaupt nicht möglich sein. 

Mit Urteil vom 25. Mai 2011 (Az: 2 K 1996/10) sahen die Richter des Finanzgerichtes Rheinland-Pfalz dies jedoch zugunsten des Steuerpflichtigen anders. Nach der zu begrüßenden Meinung der Finanzrichter soll durch die Regelung des Übungsleiterfreibetrages eine Besserstellung des entsprechenden Personenkreises erreicht werden. Würde man dem Gedanken des Finanzamtes hingegen folgen, wären Übungsleiter mit Verlusten gegenüber anderen Steuerpflichtigen sogar noch benachteiligt, weil eine entsprechende steuermindernde Verrechnung mit anderen Einkünften nicht möglich wäre. Da eine Schlechterstellung nicht gewollt war, muss der Verlust einkommensteuerlich verrechenbar sein.

Hinweis:
Weil die vorliegende Rechtsfrage bisher noch nicht entschieden wurde, musste das Finanzgericht die Revision zum obersten Finanzgericht zulassen. Ob diese bisher vom Finanzamt eingelegt wurde ist derzeit nicht bekannt.
Tipp:
Sollte das Urteil Bestand haben, können Übungsleiter eventuell durch geschickte Verteilung der Ausgaben steuerliche Vorteile erreichen. Dazu kann es sich empfehlen, Ausgaben in einem Jahr zu bündeln und so einen mit anderen Einkünften verrechenbaren Verlust zu erzielen. Sofern in den Gewinnjahren, dieser nur im Rahmen des Freibetrages bleibt, wird nicht nur eine Versteuerung verhindert, sondern zudem durch Verlustverrechnung ein steuerlicher Vorteil realisiert.
4.
Kapitalanleger: Aktuelle Streitfragen bei der Abgeltungssteuer
Eigentlich sollte mit der Abgeltungssteuer im Besteuerungsverfahren rund um die Einkünfte aus Kapitalvermögen alles einfacher werden. Der Traum, dass man schlicht alles zu 25 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer der Besteuerung unterwirft und damit ist es dann gut, ist jedoch schwierig geworden. Immer deutlicher zeigt es sich, dass die Abgeltungssteuer eine ganze Reihe von unbeantworteten Fragen hinterlässt.

Erst in der letzten August Ausgabe des Mandantenbriefs haben wir über zwei Klagen berichtet, die zu klären haben, ob die Anwendung der Abgeltungsteuer beim Darlehensgeber eines Privatdarlehens wirklich davon anhängig gemacht werden darf, wie der Darlehensnehmer das Geld verwendet. Die Regelungen der Abgeltungssteuer sehen hier vor, dass deren abgeltende Wirkung nur einsetzt, wenn der Darlehensnehmer die geliehenen Mittel für private Zwecke einsetzt. Da die Abgeltungssteuer bei einem Gutverdiener jedoch regelmäßig günstiger sein dürfte, als dessen persönlicher Steuersatz, ist ein deutlicher Nachteil gegeben, wenn der Darlehensnehmer den Darlehensbetrag für Zwecke der Einkünfteerzielung nutzt.

Darüber hinaus sind jedoch noch weitere Streitigkeiten gerichtsanhängig. Ein ganz zentrales Thema dreht sich dabei um die Frage des Werbungskostenabzuges. Sie lautet: Ist es mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetztes vereinbar und zudem in Einklang mit dem Gebot der Folgerichtigkeit zu bringen, dass seit der Einführung des Abgeltungssteuersystems der steuermindernde Abzug von Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen grundsätzlich versagt wird? Der Gesetzgeber sagt ja und begründet das Werbungskostenabzugsverbot damit, dass es nicht nötig ist, einen steuermindernden Abzug zu gewähren, wenn bereits die Einkünfte selber nur pauschal zur Besteuerung herangezogen werden.  

Gegen diese Auffassung wehren sich aktuell zwei Steuerpflichtige in Musterverfahren vor dem Finanzgericht Baden-Württemberg (Az: 9 K 1637/10) sowie dem Finanzgericht Münster (Az: 6 K 607/11 F). 

Hinweis:
Obwohl diese Streitfrage für eine Vielzahl von Steuerpflichtigen in der Bundesrepublik von ganz entscheidender Bedeutung ist, stellt sich die Finanzverwaltung bisher quer und verweigert die Verfahrensruhe bei Bezug auf die beiden Musterverfahren. So zumindest die nordrhein-westfälische Aussage einer in einer Verwaltungsanweisung der Oberfinanzdirektion Rheinland (Az: Kurzinfo ESt 8/2011). Betroffenen bleibt daher nur zu hoffen, dass die höchstrichterliche Anhängigkeit nicht lange auf sich warten lässt, damit die Verfahrensruhe im eigenen Einspruchsverfahren gewährt werden kann. Ansonsten bleibt derzeit nur selber den Klageweg zu beschreiten. Über die vorgenannte Streitfrage hinaus ist eine weitere Abgeltungssteuer-Baustelle im Bereich der Versteuerung von Stückzinsen vor einem Finanzgericht zu finden. Hier hat der Gesetzgeber im Jahressteuergesetz 2010 festgelegt, dass erhaltene Stückzinsen im Bereich der Kapitaleinkünfte zu versteuern sind. Abzustellen sei dabei auf den Zufluss der Stückzinsen. Dies bedeutet, dass zugeflossene Stückzinsen auch dann der Abgeltungssteuer unterworfen werden sollen, wenn sie aus der Veräußerung von Wertpapieren stammen, die bereits vor dem Zeitalter der Abgeltungssteuer (also vor dem Jahr 2009) angeschafft wurden. Auch wenn dies, ausweislich eines Schreibens des Bundesfinanzministeriums vom 22.09.2009 die Verwaltungsanweisung war, so war diese Regelung doch nicht im Gesetz zu finden. Daher soll nun das Finanzgericht Münster unter dem Aktenzeichen 2 K 3644/10 E klären, ob er sich bei der im Jahressteuergesetz 2010 eingeführten Regelung lediglich um eine gesetzliche Klarstellung des Sachverhaltes handelt oder ob vielmehr unzulässiger Weise rückwirkend ein Besteuerungstatbestand geschaffen wurde.
5.
Vermieter: Nachträgliche Werbungskosten
Jahrzehnte lang hat der Bundesfinanzhof den Abzug von nachträglichen Werbungskosten bei Überschusseinkünften (z.B. Einkünfte aus Kapitalvermögen oder Vermietung und Verpachtung) nicht zum steuermindernden Abzug zugelassen. Nachträglich bedeutet dabei in diesem Zusammenhang, dass die Aufwendungen erst entstanden sind, wenn die Einkünfteerzielung schon abgeschlossen wurde. 

Erst im letzten Jahr hat der Bundesfinanzhof hier jedoch in Abänderung seiner bisherigen Rechtsprechung eine Ausnahme zugelassen. In dem damaligen Urteil vom 16.03.2010 (Az: VIII R 20/08) ging es um Einkünfte aus Kapitalvermögen und eine wesentliche Beteiligung an einer GmbH. Die obersten Finanzrichter urteilten seinerzeit, dass die im Sachverhalt streitbefangenen Schuldzinsen für die Anschaffung einer im Privatvermögen gehaltenen, wesentlichen Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft auch nach Veräußerung der Anteile oder alternativen Auflösung der Gesellschaft als nachträgliche Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen abgezogen werden können. 

Was dies mit Vermietern zu tun hat? Ganz einfach: In einem Nebensatz der eben zitierten Entscheidung deuteten die Richter an, dass die Grundlagen ihre Entscheidung auch auf die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung übertragbar seien. Auch bei Vermietungseinkünften könnten daher zukünftig ein Abzug von nachträglichen Werbungskosten und die damit verbundene Steuerminderung möglich sein.

Aktuell ist ein Verfahren unter dem Aktenzeichen IX R 16/11 vor dem obersten Bundesfinanzhof anhängig, welches die Frage der nachträglichen Werbungskosten im Bereich der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung zum Thema hat. Konkret muss hier die Frage geklärt werden, ob Ausbaukosten für einen Öltank aufgrund der anwaltlichen Drohung der Käuferseite nach der Veräußerung der zuvor vermieteten Immobilie zu nachträglichen Werbungskosten führen.

Hinweis:
Die Kläger berufen sich dabei auf die Änderung der Rechtsprechung bei den Einkünften aus Kapitalvermögen. Tatsächlich ist das nun anhängige Verfahren nicht sonderlich gut als Musterverfahren für die erwähnte Streitfrage geeignet, da die hier in Frage stehenden Kosten gegebenenfalls erst durch den Verkauf der Immobilie auf den Plan gekommen sind und daher ein direkter und überlagernder Zusammenhang mit dem Veräußerungsgeschäft besteht. Ein Werbungskostenabzug bei dem Veräußerungsgeschäft wäre daher grundsätzlich sicher nicht streitbefangen, jedoch fand hier der Immobilienverkauf außerhalb der Zehnjahresfrist statt, weshalb diesbezüglich weder eine Steuerpflicht noch ein Werbungskostenabzug gegeben war. Ob daher im vorliegenden Fall überhaupt ein Zusammenhang mit den früheren Einkünften aus Vermietung und Verpachtung herstellbar ist, ist fraglich.
Tipp:
Auch wenn das vorliegende anhängige Verfahren aufgrund der individuellen Einzelheiten des Streitfalls eventuell negativ für den Kläger ausgehen könnte, sollten Betroffene sich derzeit auf dieses Verfahren berufen, damit die eigene Verfahrensruhe erreicht wird. Im Laufe der Zeit ist es dann wahrscheinlich, dass ein als Mustersachverhalt geeigneterer Streitfall anhängig wird. Eine abschließende Klärung der Streitfrage sollte daher lediglich eine Frage der Zeit sein.

6.
Immobilienverkäufer: Nicht die Gebäude entscheiden beim gewerblichen Grundstückshandel
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes ist die Grenze beim Verkauf von Immobilien von der privaten Vermögensverwaltung zum gewerblichen Grundstückshandel in der Regel dann überschritten, wenn ein Steuerpflichtiger mehr als drei Objekte innerhalb eines engen zeitlichen Zusammenhangs von in der Regel fünf Jahren zwischen der Anschaffung und Verkauf veräußert.

In einem aktuell vor dem Bundesfinanzhof entschiedenen Streitfall war die Frage zu klären, ob die indizielle Drei-Objekt-Grenze überschritten war oder nicht. Im Urteilssachverhalt hatte ein Steuerpflichtiger fünf freistehende Gebäude, die er selber hergestellt hat, in einem engen zeitlichen Zusammenhang veräußert. Allerdings befanden sich alle Gebäude auf einem ungeteilten Grundstück. Während das Finanzamt und auch das Finanzgericht einen gewerblichen Grundstückshandel sehen wollten, zählte das oberste Finanzgericht der Bundesrepublik noch einmal genau nach.

Entscheidend für die Drei-Objekt-Grenze sind nämlich nicht die Gebäude, sondern die Grundstücke. Weitere Grundstücke sind jedoch nicht mehrere verkauft worden. Vielmehr befanden sich alle Gebäude auf einem ungeteilten Grundstück. Mehr als ein Grundstück hat daher nicht den Besitzer gewechselt. Die Drei-Objekt-Grenze wurde somit eingehalten.

Daher auch die logische und zu begrüßende Entscheidung der Richter des Bundesfinanzhofes vom 05.05.2001 (Az: IV R 34/08): "Ein ungeteiltes Grundstück mit fünf freistehenden Mehrfamilienhäusern ist nur ein Objekt im Sinne der zur Abgrenzung der Vermögensverwaltung vom gewerblichen Grundstückshandel dienenden Drei-Objekt-Grenze." Ein gewerblicher Grundstückshandel ist daher in ähnlich gelagerten Fällen nicht einschlägig.

7.
Ausbildungs- und Studienkosten: Die Kosten für eine berufliche Erstausbildung und Erststudium

Seit 2004 sind Aufwendungen für eine erstmalige Berufsausbildung und für ein Erststudium steuerlich nicht abziehbar. Es sei denn, diese finden im Rahmen eines Dienstverhältnisses statt (§ 12 Nr. 5 EStG). Ausbildungskosten konnten daher bisher nur als Sonderausgaben geltend gemacht werden. Dabei beschränkte sich der Abzug auf 4.000 Euro pro Jahr und war nur dann steuerlich wirksam, wenn die Person in dem entsprechenden Jahr Einnahmen erzielte und Steuern zahlen musste. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun mit zwei Urteilen vom 28.07.2011 (Aktenzeichen: VI R 38/10 und VI R 7/10) entschieden, dass die Ausbildungskosten auch Werbungskosten sein können. Das Abzugsverbot des § 12 Nr. 5 EStG stehe dem BFH zufolge einer Abziehbarkeit der Aufwendungen auch dann nicht entgegen, wenn es sich um beruflich veranlasste Kosten für eine Erstausbildung oder für ein Erststudium handelt, das der Steuerpflichtige diese Berufsausbildung unmittelbar im Anschluss an seine Schulausbildung aufgenommen hat. 

In einem der vom BFH entschiedenen Fälle ging es um einen Kläger, der bei einer Tochtergesellschaft einer Fluglinie die Ausbildung zum Berufspiloten durchlaufen hatte. Hierfür waren ihm Aufwendungen von fast 28.000 Euro entstanden. Der Kläger beantragte, in seiner Einkommensteuererklärung 2004, einen Verlustvortrag in Höhe der ihm entstandenen Kosten festzustellen. Er argumentierte damit, dass diese Ausbildungskosten vorweggenommene Werbungskosten für seine künftige nichtselbstständige Tätigkeit als Pilot seien. 

In dem anderen vom BFH entschiedenen Fall hatte die Klägerin ihre Schulausbildung 2004 mit dem Abitur abgeschlossen und anschließend ein Medizinstudium in Ungarn absolviert. Die Klägerin machte die ihr für das Studium entstandenen Aufwendungen ebenfalls als vorweggenommene Werbungskosten geltend und beantragte eine entsprechende Verlustfeststellung. 

In beiden Fällen lehnten die Finanzämter die beantragten Verlustfeststellungen ab. Sie beriefen sich dazu auf § 12 Nr. 5 EStG, wonach Aufwendungen des Steuerpflichtigen für seine erstmalige Berufsausbildung und für ein Erststudium nicht abziehbar sind. In beiden Fällen wurden Verfahren vor den zuständigen Finanzgerichten durchgeführt, in denen die Entscheidungen der Finanzämter bestätigt wurden. 

Die gegen die Entscheidungen der Finanzgerichte eingelegten Revisionen waren jedoch erfolgreich. Der BFH entschied, dass aus § 12 Nr. 5 EStG kein generelles Abzugsverbot folge. Der BFH verwies auf den genauen Inhalt dieser Vorschrift, wonach Aufwendungen des Steuerpflichtigen für seine erstmalige Berufsausbildung und für ein Erststudium bei den einzelnen Einkunftsarten und vom Gesamtbetrag der Einkünfte nur insoweit nicht abgezogen werden dürften, als in § 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG nicht etwas anderes bestimmt sei. § 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG bestimme dem BFH zufolge jedoch etwas anderes. Denn danach greife der Grundsatz, dass Aufwendungen nur dann als Sonderausgaben abziehbar sind, wenn nicht der vorrangige Werbungskosten- und Betriebsausgabenabzug zur Anwendung kommt. In beiden Fällen seien aber die Kosten der Ausbildung hinreichend konkret durch die spätere Berufstätigkeit der Kläger veranlasst, so dass sie als vorweggenommene Werbungskosten berücksichtigt werden müssten.
Tipp: 
Aufgrund der BFH-Urteile ist es nunmehr in einer Vielzahl von Fällen möglich, die Aufwendungen für eine kostspielige Ausbildung oder ein Erststudium steuerlich geltend zu machen. Auch wenn die Ausbildung oder das Studium von den Eltern finanziert wird, kann man in den Genuss des Verlustvortrags kommen. Da die abziehbaren Ausbildungskosten regelmäßig von beträchtlicher Höhe sind, ist es nicht ausgeschlossen, dass der Gesetzgeber auf die BFH-Urteile reagiert. Wer sich in der Ausbildung befindet, sollte aber dafür sorgen, dass er ab sofort sämtliche Ausbildungskosten dokumentiert. Wer seit mehreren Jahren eine Ausbildung oder ein Erststudium absolviert und noch keine bestandskräftige Steuererklärung abgegeben hat, kann dies noch nachträglich für die letzten vier Jahre tun. Ein Steuerberater kann aufzeigen, welche Positionen hierbei als Ausbildungskosten geltend gemacht werden können. 
8.
Praktikumsvergütung: Nachteilig für das Kindergeld?
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie sich die Vergütung für ein während des Studiums absolvierten Praktikums auf das Kindergeld auswirkt. Hierzu hat der BFH mit Urteil vom 09.06.2011 (Aktenzeichen: III R 28/09) entschieden, dass die Vergütung für ein Praktikum während des Studiums zu den für den Bezug des Kindergelds schädlichen Einnahmen zählt und nicht um die Kosten für Miete und Verpflegungsmehraufwand gekürzt werden kann, wenn gleichzeitig der Wohnsitz am Studienort aufgegeben wird. 

In dem vom BFH entschiedenen Fall ging es um einen Studenten, der im Rahmen seines Studiums ein Praktikum in den USA absolvierte. Während der Zeit des Praktikums stand dem Student aber weiterhin ein Zimmer im Haus seiner Eltern zur Verfügung, wo er auch weiterhin mit erstem Wohnsitz gemeldet war und unverändert seinen Lebensmittelpunkt innehatte. Für das Praktikum erhielt der Student von der Firma, bei der er das Praktikum absolvierte, einen Zuschuss von 1.400 US-Dollar und einen Mietwagen. 

Der Vater des Studenten gab in seiner Steuererklärung an, die das Praktikum betreffenden Ausgaben hätten das Praktikantengehalt überstiegen. Daneben erklärte er Einkünfte aus selbständiger Arbeit von 7.400,88 Euro. Die Familienkasse hob daraufhin die Kindergeldfestsetzung auf, da die Einkünfte und Bezüge des Sohns die Freigrenze § 32 Abs. 4 Satz 2 EStG von 7.680 Euro überstiegen habe. 

Das Finanzgericht gab der hiergegen gerichteten Klage statt. Der BFH hingegen hob das Urteil des Finanzgerichts auf und verneinte einen Anspruch auf Kindergeld. Der BFH begründete seine Entscheidung folgendermaßen: Die Einkünfte des Sohns des Klägers beliefen sich unstreitig auf 7.400,88 Euro. Auch die Praktikumsvergütung stelle Einkommen dar. Als Werbungskosten könnten die Kosten für den Hinflug, Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte sowie die Aufwendungen für Visum und Sprachtest geltend gemacht werden. Da der Sohn seine Wohnung am Studienort aufgegeben hatte, könnten jedoch Wohnungs- und Verpflegungsmehraufwendungen nicht steuerlich berücksichtigt werden – und zwar weder unter dem Gesichtspunkt der doppelten Haushaltsführung, noch bei der Ermittlung der erzielten Auslandseinkünfte. Die Ausbildung an der deutschen Universität als regelmäßiger Ausbildungsstätte sei nämlich keiner Einkunftsart zuzurechnen. Deshalb könnten auch die Aufwendungen für eine vorübergehende, von der Wohnung und der regelmäßigen Ausbildungsstätte entfernte Ausbildung in den USA nicht nach Reisekostengrundsätzen bei der Ermittlung seiner Einkünfte Berücksichtigung finden.

Außerdem könnten die Einkünfte und Bezüge nicht um den ausbildungsbedingten Mehraufwand gekürzt werden. Bei der Bemessung des Jahresgrenzbetrages für das Kindergeld (§ 32 Abs. 4 Satz 2 EStG) sei der erhöhte Lebensbedarf eines auswärts untergebrachten Kindes in Ausbildung bereits berücksichtigt. Die Aufwendungen für die auswärtige Unterbringung des Kindes in Ausbildung seien durch den Jahresgrenzbetrag für eigene Einkünfte und Bezüge des Kindes von 7.680 Euro im Streitjahr 2005 – der heute bei 8.004 Euro liegt – abgegolten.
Tipp: 
Der BFH zeigt auf, dass auch bei Entstehen erheblicher Ausbildungskosten der Anspruch auf Kindergeldzahlung entfallen kann, weil für ein Praktikum eine Entschädigung gezahlt wurde. Es kann also unter Umständen günstiger sein, auf die Entschädigung – zumindest teilweise – zu verzichten. In die Berechnung, die vor einer Entscheidung durchzuführen ist, müssen sämtliche Einnahmen und berücksichtigungsfähigen steuerlichen Abzüge einfließen.
9.
Finanzgericht Köln: Aufwendungen für ein Arbeitszimmer
Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 06.07.2010 (Aktenzeichen: 2 BvL 13/09) hat sich der Gesetzgeber dafür entschieden, dass die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer (wieder) steuerlich berücksichtigt werden können. 

Das Finanzgericht (FG) Köln hatte sich nun mit der Frage auseinanderzusetzen, ob die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer auch dann steuerlich geltend gemacht werden können, wenn dieses in erheblichem Umfang privat mitgenutzt wird. Das Gericht entschied, dass eine steuerliche Berücksichtigung auch in diesen Fällen möglich sei, sich die Abzugsfähigkeit aber auf den beruflichen oder betrieblichen Nutzungsanteil beschränke. 

In dem Verfahren ging es um den Betreiber eines Gewerbebetriebs, der ein Einfamilienhaus angemietet hatte. Von der Gesamtfläche des Hauses mietete er ca. ein Viertel zu Gewerbezwecken an. Hierbei handelte es sich um einen großen Raum im Erdgeschoss, eine Dusche mit WC, einen Flur sowie einen Abstellraum. Der große Raum war mit Sofas, Fernseher, einem Schreibtisch sowie einem Esstisch ausgestattet und grenzte unmittelbar an die Küche und die Terrasse. 

Der Kläger gab an, dass er das große Zimmer für betriebliche Büroarbeiten benötige und den Rest des Raumes als Empfangs- und Konferenzraum für seinen Betrieb genutzt habe.

Das Finanzamt hingegen verwies darauf, dass es sich bei diesem Raum offensichtlich um das Wohn- und Esszimmer der Familie handele. Aufgrund der vorhandenen Einrichtung könne keinesfalls angenommen werden, dass der Raum ausschließlich für geschäftliche Zwecke genutzt wurde. 

Auch ein anteiliger Betriebsausgabenabzug bezüglich der auf den Arbeitsbereich entfallenden Raumkosten könne nicht vorgenommen werden. Dieser Bereich sei nämlich in die häusliche Sphäre eingegliedert. Der Abzug von Aufwendungen für ein Arbeitszimmer setzte jedoch voraus, dass der Arbeitsraum von den Privaträumen getrennt sei. An einer solchen baulichen Trennung fehle es jedoch.

Der Kläger beantragte in dem Verfahren, dass die Kosten betreffend der von ihm benannten betrieblich genutzten Räume in Höhe von 50 Prozent als betrieblich veranlasst berücksichtigt werden. 

Das FG Köln stellte fest, dass der als Wohn- und Arbeitszimmer genutzte Raum nicht den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen Tätigkeit des Klägers darstelle, aber auch betrieblich genutzt werde. Das Gericht entschied, dass auch in Fällen wie dem vorliegenden der berufliche Nutzungsanteil an Zimmern, die sowohl privat als auch beruflich genutzt werden, steuerlich geltend gemacht werden könne. Zur Begründung verwies das Gericht auf die Entscheidung des Großen Senats des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 21.09.2009 (GrS 1/06, BFHE 227, 1, BStBl II 2010). In dieser Entscheidung ging es um die steuerliche Berücksichtigung von Reisekosten. Der Große Senat hatte entschieden, dass bei gemischt veranlassten Reisekosten eine Aufteilung zu steuerlichen Zwecken stattfinden könne. Erforderlich sei allerdings, dass sich der berufliche und der private Anteil voneinander trennen lassen. 

Der bisherigen Rechtsprechung des BFH zufolge sei Voraussetzung für den Abzug von Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer zwar, dass das Arbeitszimmer so gut wie ausschließlich beruflich genutzt wird. Die Entscheidung des Großen Senats spreche jedoch dafür, die Kosten für ein Arbeitszimmer aufzuteilen, wenn eine nicht völlig untergeordnete private Mitbenutzung vorliegt. 

Das FG Köln hat die Revision zum BFH zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zugelassen, da das FG Stuttgart in einem Urteil vom 02.02.2011 eine steuerliche Aufteilung von Wohnraumkosten abgelehnt hatte.

Tipp:
Die Entscheidung des FG Köln ist für Steuerpflichtige günstig. In Fällen wie diesem muss die berufliche Nutzung nachgewiesen werden. Wer Arbeitszimmer auch privat nutzt, sollte unter Hinzuziehung seines Steuerberaters die anteiligen Kosten geltend machen und der höchstrichterlichen Entscheidung des BFH entgegensehen.
	Mandantenbrief
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Steuertermine:

	10.10.
Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer
Getränkesteuer
Vergnügungsteuer
	Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.10. für den Eingang der Zahlung. Diese Frist gilt nicht für die Barzahlung und die Zahlung per Scheck.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks bei der Finanzbehörde als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen.

	Alle Angaben ohne Gewähr


Vorschau auf die Steuertermine November  2011:

	10.11.
Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer
Getränkesteuer
Vergnügungsteuer
	Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.11. für den Eingang der Zahlung. Diese Frist gilt nicht für die Barzahlung und die Zahlung per Scheck.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks bei der Finanzbehörde als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen.

	Alle Angaben ohne Gewähr


Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Oktober 2011:

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Oktober ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 26.10.2011.
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1.
Alle Steuerpflichtigen: Kein Ehegattensplitting bei Zweitfrau

Um das Ehegattensplitting zu erreichen muss man verheiratet sein, unbeschränkt steuerpflichtig sein und darf von seinem Ehegatten nicht dauernd getrennt leben. Eigentlich klare Voraussetzungen, die keine Probleme nach sich ziehen sollten. Der Sachverhalt des Finanzgerichts (FG) Köln zeigt jedoch, dass dies in der Praxis nicht immer so einfach ist. Streitgegenständlich ist hier, ob die Voraussetzung des nicht dauernd Getrenntlebens bzw. des Zusammenlebens erfüllt ist. 

Dazu führen die Kölner Richter aus, dass die zum Zusammenleben nötige Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft sehr wohl noch Bestand haben kann, wenn die Ehegatten aufgrund zwingender äußerer Umstände für einen noch nicht absehbaren Zeitraum räumlich voneinander getrennt sind. Solche Fallkonstellationen treten in der Praxis häufig auf, wenn ein Ehegatte eine Haftstrafe verbüßt oder aufgrund schwerer Krankheit kein Zusammenleben im üblichen Sinne stattfinden kann. Voraussetzung ist dabei jedoch, dass die Ehegatten gewillt sind, ihre Ehegemeinschaft im jeweils möglichen Rahmen aufrecht zu erhalten. Noch wichtiger ist jedoch, dass die Eheleute vor allem nach Wegfall des individuellen Hindernisses ein normales eheliches Zusammenleben wieder aufnehmen wollen. Entscheidend zur Erfüllung der vorgenannten Voraussetzung ist daher, das individuelle und höchstpersönliche Verhältnis der Eheleute untereinander.

In dem mit Urteil vom 16.06.2011 (Az: 10 K 4736/07) des FG Köln ging es um einen Ehemann, der die Zusammenveranlagung mit seiner im Koma liegenden Gattin beantragt hatte. Das Finanzamt und auch das Finanzgericht verwehrten jedoch den Splittingtarif der Zusammenveranlagung. Der Grund: Zur Führung des Haushalts und zur Versorgung der ehelichen Kinder hatte der Ehemann eine Frau gegen Kost und Logis eingestellt, mit der er mittlerweile selber ein Kind hatte.

Die Richter sahen spätestens in der Tatsache, dass der Ehemann mit der "Hausdame" ein Kind zur Welt gebracht hat, die Voraussetzungen der Zusammenveranlagung als erloschen. Durch die Geburt des Kindes sei die Lebensgemeinschaft mit der Ehefrau nicht mehr vorhanden. Dafür spreche auch das, aus Artikel 6 des Grundgesetzes abgeleitete Gebot, dass nur eine Ehe möglich ist.

Hinweis:
Die Richter des Finanzgerichtes Köln waren jedoch gezwungen gegen ihr Urteil die Revision beim Bundesfinanzhof in München zu erlauben, da es bisher nicht höchstrichterlich geklärt sei, ob besondere Lebensumstände (wie die des Urteilsfalles) eine Rechtfertigung von zwei Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaften nebeneinander hervorbringen können.
2.
Alle Steuerpflichtigen: Steuerminderung beim Schulbesuch eines hochbegabten Kindes
In einer aktuellen Entscheidung vom 12.05.2011 (Az: VI R 37/10) hat der Bundesfinanzhof (BFH) klargestellt, dass Aufwendungen für den Besuch der Schule eines hochbegabten Kindes als außergewöhnliche Belastung steuermindernd abziehbar sein können. Voraussetzung ist, dass der Schulbesuch der Hochbegabtenschule auch medizinisch angezeigt ist.

Wiederholt stellt der Bundesfinanzhof in seiner Entscheidung ebenso klar, dass der Nachweis der medizinischen Indikation nicht zwangsläufig durch ein zuvor eingeholtes amtsärztliches Attest oder Gutachten stattfinden muss. Diese von der Finanzverwaltung kreierte Voraussetzung hatte der Bundesfinanzhof nun schon mehrfach in Urteilen als nicht notwendig eingestuft, allerdings plant der Gesetzgeber die Voraussetzung eines amts- oder vertrauensärztlichen Attests durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011 gesetzlich zu verankern. 

Im Sachverhalt ging es um den Sohn der Kläger, der aufgrund eines Intelligenzquotienten von 133 von der zweiten in die vierte Grundschulklasse wechselte. In späteren Jahren zeigte der Sohn jedoch leider deutliche Verhaltensauffälligkeiten. Beispielsweise verhielt er sich anderen Schülern gegenüber feindselig und aggressiv oder er verweigerte den Schulbesuch komplett. 

Der Allgemeine Sozialdienst und auch die Hausärztin des Kindes führten dies auf die Altersdifferenz zwischen ihm und seiner Mitschüler hin und empfahlen daher den Besuch einer speziellen Schule für hochbegabte Kinder seiner Altersgruppe um der möglichen Fehlentwicklung des Kindes entgegen zu wirken und bleibende seelische und soziale Schäden zu verhindern. In Frage kam hier eine Hochbegabtenschule in Schottland. In der Bundesrepublik hingegen war eine geeignete Schule nicht verfügbar. 

Die Kosten für die Hochbegabtenschule bezifferten sich in den Streitjahren auf rund 26.000 Euro und rund 23.000 Euro. Diese Kosten wollten die Eltern als außergewöhnliche Belastung zum Abzug bringen und ließen daher die Diagnose des allgemeinen Sozialdienstes und der Hausärztin von einem Amtsarzt anschließend bestätigen.

Während das Finanzamt und auch das erstinstanzlich angerufene Finanzgericht den Abzug der Kosten als außergewöhnliche Belastung verneinten, setzte der Bundesfinanzhof seine erfreuliche Rechtsprechung zu diesem Thema fort. Wie schon eingangs erwähnt, sieht der Bundesfinanzhof das erst nachträglich eingeholte amtsärztliche Attest nicht als schädlich an.

Darüber hinaus stellte der BFH auch klar, dass die Kosten für die auswärtige Internatsunterbringung derart im Zeichen der Krankheitsbehandlung des Kindes stehen, dass diese Aufwendungen auch dann als außergewöhnliche Belastung angesetzt werden können, wenn diese zugleich der schulischen Ausbildung dienen. Unter dem Strich bleibt der Bundesfinanzhof daher bei seiner Linie, dass eine Krankheit und deren Folgen regelmäßig eventuelle nebenher auftretende Vorteile überlagern, so dass diese aus steuerlicher Sicht unbeachtlich werden. 

3.
Kapitalanleger: Nachbesteuerung von in der Schweiz angelegtem Schwarzgeld

Im Sommer dieses Jahres haben die Bundesrepublik Deutschland und die eidgenössische Schweiz ein neues Doppelbesteuerungsabkommen paraphiert, welches auch eine Besteuerung von Vermögen, das deutsche Anleger in der Vergangenheit am deutschen Fiskus vorbei in schweizerischen Banken deponiert haben, beinhaltet.

Insgesamt sind zwei zentrale Besteuerungsvereinbarungen zwischen der Bundesrepublik und dem Alpenstaat daraus hervorzuheben: 

1. Zunächst einmal empfiehlt es sich die Besteuerung künftiger Kapitalerträge zu betrachten. Auf schweizerische Zinsen und ähnliches müssen Anleger, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben, zukünftig eine Abgeltungsteuer von 26,375 Prozent zahlen. Die von der schweizerischen Bank einbehaltene Abgeltungsteuer wird dann anonym an den deutschen Staat überwiesen.

Da die Höhe des schweizerischen Abgeltungssteuersatzes exakt dem entspricht, was in Deutschland an Abgeltungssteuer und Solidaritätszuschlag (25 Prozent Abgeltungssteuer zuzüglich 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag entspricht 26,137 Prozent) zu zahlen ist, kann es zukünftig den Staat nahezu egal sein, ob das Geld in der Schweiz oder Bundesrepublik auf einem Konto schlummert. So oder so werden 26,137 Prozent in den Staatssäckel wandern.

2. Für bisher unversteuerte Vermögensanlagen von deutschen Bürgern in der Schweiz werden sich diese eine pauschale Einmalzahlung von bis zu 34 Prozent des Vermögens gefallen lassen müssen. Angenommen wird derzeit, dass sich die effektive Belastung des zu zahlenden Betrages zwischen 20 Prozent und 25 Prozent des in der Schweiz deponierten Gesamtvermögens beziffern wird. Die konkrete Höhe der Nachsteuer wird im Rahmen eines Berechnungsschemas unter individueller Berücksichtigung der Dauer der Kundenbeziehung als auch der Anfangs- und Endbestände des Kapitalvermögens für jeden einzelnen Fall ermittelt werden.

Wer dieser pauschalen Nachversteuerung entgehen möchte, hat nur die Wahl seine schweizerische Bankverbindung gegenüber seinem deutschen Finanzamt offenzulegen und schließlich so der persönlichen Besteuerung zuzuführen. Unter dem Strich dürfte diese Vorgehensweise einer Selbstanzeige gleich kommen.

Hinweis:
Neben den oben vereinbarten Besteuerungen besteht für den deutschen Staat die Möglichkeit Amtshilfegesuche an die Schweiz zu stellen. Ein solches Vorgehen erfordert dabei zwingend die Angabe des Namens des vermeintlichen Steuersünders und eine begründete Vermutung steuerlicher Unregelmäßigkeiten. Durch diese Voraussetzungen sollen Amtshilfeersuche ins "Blaue hinein" vollkommen verhindert werden. Wichtiger in diesem Zusammenhang erscheint jedoch, dass ein solches Amtshilfeersuchen des deutschen Staates sich nur auf neu ins Alpenländle gebrachtes Kapitalvermögen beziehen darf. Entsprechende Anfragen können also nur für die Zukunft gestellt werden. Inkrafttreten soll die Neuregelung Anfang 2013. Zunächst müssen jedoch noch die Parlamente beider Staaten zustimmen, was nach derzeitiger Sicht der Dinge zumindest in Deutschland wohl geschehen wird. 

4.
Erbe: Einkommensteuer des Erblassers als steuermindernde Nachlassverbindlichkeit?

Wer das Erbe antritt, der erhält nicht nur die Vermögensgegenstände des Erblassers, sondern muss auch dessen Schulden und Verbindlichkeiten übernehmen. Im Rahmen der Ermittlung der Erbschaftsteuer werden die so zu übernehmenden Schulden und Verbindlichkeiten erbschaftsteuermindernd als Nachlassverbindlichkeiten erfasst.

Zuletzt in einem Urteil vom 17.02.2010 (Az: II R 23/09) hat der Bundesfinanzhof Voraussetzungen genannt, die er in Bezug auf Steuerschulden an deren Abzug als Nachlassverbindlichkeiten knüpft. Aufgrund vorgenannter Rechtsprechung ist es eine unabdingbare Voraussetzung, dass die Steuerschulden zum Entstehungszeitpunkt der Erbschaftsteuer auch bereits entstanden sind. Daher ist im Weiteren auf die Entstehungszeitpunkte der einzelnen Steuerarten (Erbschaftsteuer und Einkommensteuer) abzustellen. Genau hier liegt auch der Kern des Problems:

Die Erbschaftsteuer entsteht grundsätzlich bei Eintritt des Erbfalls, also in aller Regel mit dem Tod des Erblassers. 

Die Einkommensteuer entsteht jedoch immer mit Ablauf des betreffenden Kalenderjahres. Demnach ist die Einkommensteuer im Zeitpunkt des Todes des Erblassers für das Jahr des Todes noch nicht entstanden und somit nicht als Nachlassverbindlichkeit erbschaftsteuermindernd zu berücksichtigen. Dennoch ist der Erbe als Gesamtrechtsnachfolger verpflichtet, die erst nach dem Tod des Erblassers entstehende Einkommensteuer an das Finanzamt zu entrichten. So zumindest ist die Meinung des Finanzgerichts Niedersachsen in seiner aktuellen Entscheidung vom 23.02.2011 (Az: 3 K 322/10). 

Nach Meinung der Richter könnte die Einkommensteuer des Erblassers selbst dann nicht als Nachlassverbindlichkeit zum Abzug gebracht werden, wenn der Tod des Erblassers im Laufe des 31.12. eintritt. Die Einkommensteuer eines Jahres entsteht nämlich nicht am 31.12., sondern mit Ablauf des Jahres, also am 31.12. um exakt 24 Uhr. 

Hinweis:
Die Literaturmeinung steht dabei nicht zur Gänze hinter der Entscheidung des erstinstanzlichen Finanzgerichtes Niedersachsen, sondern ist vielmehr gespalten. Da insoweit zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung die Revision zugelassen und inzwischen auch eingelegt wurde, wird der Bundesfinanzhof in München das letzte Wort haben. Bis dahin gilt: Betroffene Erben, die auf eine Einkommensteuernachzahlung des Erblassers zusteuern, sollten unter Verweis auf das Musterverfahren vor dem obersten deutschen Finanzgericht mit dem Aktenzeichen II R 15/11 Einspruch einlegen und die eigene Verfahrensruhe beantragen.
Tipp:
Die Richter sehen diese Rechtsauslegung dabei keinesfalls als einseitig negativ für den Erben an. Schließlich muss es nicht zwangsläufig zu einer Nachzahlung auf die Einkommensteuer des Erblassers kommen. Sofern dieser zu hohe Einkommensteuervorauszahlungen geleistet hat, würde bei Erstellung der Einkommensteuererklärung des Erblassers eine Steuererstattung resultieren, welche dann auch dem Erben zusteht, jedoch nicht im Rahmen einer Forderung der Erbschaftsteuer unterliegen soll.
5.
Alle Steuerpflichtigen: Studienkosten auch bei Erststudium unbegrenzt steuermindernd

Ganz aktuell hat der Bundesfinanzhof in zwei Entscheidungen erneut zur Abziehbarkeit von Ausbildungskosten richtungsweisende Urteile gefällt. Es geht um die Frage, ob Kosten für ein Erststudium schon als vorweggenommene Werbungskosten zum Abzug gebracht werden können.

Zum Hintergrund: Bisher hatte der Bundesfinanzhof den vorweggenommenen Werbungskostenabzug nur hingenommen, wenn dem Studium eine Lehre oder ähnliche Berufsausbildung vorausgegangen war. So konnten beispielsweise Masterstudenten sich als Studenten betrachten, die sich in zweiter Berufsausbildung befinden, weil ihr abgeschlossener Bachelor-Studiengang als erste Berufsausbildung gewertet wurde.

Kosten für den Bachelor-Studiengang, oder gesagt die erste Berufsausbildung, ließen Gesetzgeber und Finanzverwaltung jedoch nicht zum steuermindernden Abzug als vorweggenommene Werbungskosten zu. Vielmehr wurde lediglich der Sonderausgabenabzug für Berufsausbildungskosten erlaubt. 

Der Unterschied zwischen den beiden Abzugsmethoden: Der Sonderausgabenabzug ist nur bis 4.000 Euro zulässig. Sämtliche Berufsausbildungskosten darüber hinaus sind also Privatvergnügen und damit steuerrechtlich unbeachtlich. Zudem geht der sowieso schon begrenzte Sonderausgabenabzug ins Leere, wenn im Jahr der Bezahlung der Berufsausbildungskosten keine oder nur Einkünfte im Rahmen des einkommensteuerliche Sockelfreibetrages vorhanden sind. Alles in allem war somit die tatsächliche steuerliche Berücksichtigung bzw. die Auswirkung des 4.000 Euro-Abzuges mehr als begrenzt und nachteilig für die Vielzahl der Studenten.

Vollkommen anders wirkt hingegen der Abzug als vorweggenommene Werbungskosten: Zunächst ist die Höhe der Werbungskosten nicht begrenzt, weshalb ein kompletter Abzug zulässig ist. Sofern auch hier im Jahr der Verausgabung der Berufsausbildungskosten keine oder nur geringe Einkünfte vorhanden sind, wird jedoch ein Verlust (Überschuss der Werbungskosten über die Einnahmen) gesondert festgestellt und kann in kommende Jahre vorgetragen werden. Auf diese Weise können die Studienkosten, nach Absolvierung des Studiums, steuermindernd mit den ersten Einkünften verrechnet werden. Wie bereits erwähnt ließen Gesetzgeber und Finanzverwaltung diese Möglichkeit der Steuerminderung jedoch nur zu, wenn bereits eine abgeschlossene Berufsausbildung vorlag.

Damit ist nun jedoch Schluss: Der Bundesfinanzhof hat in zwei Entscheidungen vom 28.07.2011 (Az: VI R 38/10 und VI R 7/10) klargestellt, dass auch Kosten für ein Erststudium bzw. eine erstmalige Berufsausbildung als vorweggenommene Werbungskosten steuermindernd berücksichtigt werden können bzw. zunächst als Verlustvortrag gesondert festgestellt werden dürfen.

Dies gilt immer dann, wenn die Berufsausbildungskosten nach der geltenden Rechtslage auch beruflich veranlasst sind. Es ist daher ein Veranlassungszusammenhang zwischen den Studienkosten und der späteren Berufsausübung von Nöten, der laut Bundesfinanzhof immer dann gegeben ist, wenn die erstmalige Berufsausbildung Berufswissen vermittelt und damit auf die spätere Erzielung von Einnahmen gerichtet ist. Dies dürfte in der Praxis in nahezu allen Fällen gegeben sein.

Hinweis:
Vollkommen unklar ist derzeit die Reaktion der Finanzverwaltung bzw. des Gesetzgebers. Es ist aufgrund der leeren Haushaltskassen fraglich, ob diese Rechtsprechung einfach akzeptiert wird. Auf der anderen Seite wird ein Nichtanwendungserlass wenig aussichtsreich erscheinen, denn dagegen werden sich erneut Kläger finden, bis ein eventueller Nichtanwendungserlass auf gerichtlichem Weg ausgehebelt wird. Was bleibt ist daher die Möglichkeit einer Gesetzesänderung. Häufig liest man in diesem Zusammenhang auch von sogenannten Nichtanwendungsgesetzen, die lediglich eine für den Staat ungünstige Rechtsprechung aushebeln wollen. Aber auch dies ist nicht mal ebenso für die Finanzverwaltung und den Gesetzgeber zu bewerkstelligen, denn schließlich ist der verfassungsrechtliche Grundsatz des objektiven Nettoprinzips einzuhalten. Den vorweggenommenen Werbungskostenabzug für die erste Berufsausbildung daher schlicht zu verbieten scheint nicht sonderlich aussichtsreich. Es bleibt somit abzuwarten, wie die Finanzverwaltung und der Gesetzgeber reagieren. Bis dato gilt es jedoch, die positive Rechtsprechung zu nutzen.

Tipp:
Studenten oder ehemalig Immatrikulierte sollten prüfen, inwieweit bisherige Steuerfestsetzungen noch änderbar sind oder wenn bisher noch keine Steuererklärung abgegeben wurde, bis wann dies noch geschehen kann. In allen noch verfahrensrechtlichen offenen Fällen sollten daher nun die Kosten der Berufsausbildung zusammengetragen werden und deren Ansatz als vorweggenommene Werbungskosten beantragt werden. Zu diesen Kosten können beispielsweise Studiengebühren, Kosten für die doppelte Haushaltsführung, Fahrtkosten, Aufwand für Arbeitsmittel wie Bücher, Laptop usw. gehören. Es ist zu erwarten, dass einzelne Finanzämter den Ansatz zunächst zurückweisen. Unter Verweis auf die aktuellen Entscheidungen des Bundesfinanzhofs sollte dann jedoch Einspruch eingelegt werden.
6.
Alle Steuerpflichtigen: Berufliche Umzugskosten

Wer aus beruflichen Gründen mit seiner ganzen Familie umzieht, kann diese beruflich veranlassten Umzugskosten im Rahmen seiner Steuererklärung steuermindernd als Werbungskosten zum Abzug bringen. Dies ist vollkommen unstrittig und bereits in den Lohnsteuerrichtlinien (Richtlinie 9.9 LStR) festgeschrieben.

Aktuell hat nun das Bundesministerium für Finanzen mit Erlass vom 08.07.2011 (Az: IV C 5 – S 2353/08/10007) einige der Höchstbeträge bei beruflich veranlassten Umzügen neu festgesetzt. 

Ab dem 01.08.2011 gilt daher folgendes: Der Höchstbetrag für die Anerkennung umzugsbedingter Unterrichtskosten beträgt nach Beendigung des Umzugs 1.617 Euro. Der Pauschbetrag für sonstige Umzugsauslagen beträgt bei Beendigung des Umzugs für Verheiratete 1.283 Euro und für Ledige 641 Euro. Der Pauschbetrag erhöht sich weiterhin für jede weitere Person mit Ausnahme des Ehegatten um 283 Euro.
7.
Alle Steuerpflichtigen: Wenn die Steuerklassenwahl im Gestaltungsmissbrauch endet

Um den "Schrecken" von vorne herein klein zu halten: Grundsätzlich können Ehegatten ihre Steuerklassen frei wählen, ohne dass sie des Gestaltungsmissbrauchs bezichtigt werden. Folgende Kombinationen sind dabei für Ehegatten denkbar. Entweder beide Ehegatten haben die Steuerklasse IV. Diese Kombination empfiehlt sich, wenn beide Eheleute etwa gleich viel verdienen. Ist dies nicht der Fall kommt die Steuerklassenkombination III/ V in Betracht. Diese empfiehlt sich regelmäßig wenn ein Ehegatte deutlich weniger verdient als der Partner. Der, der mehr auf seinem Lohnstreifen stehen hat, sollte dann regelmäßig die Steuerklasse III wählen.

In einem aktuellen Verfahren hat das Finanzgericht Baden-Württemberg mit seinem Urteil vom 21.04.2011 (Az: 2 K 4920/08) die Wahl der Steuerklassen als einen Missbrauch steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten gewertet. Hintergrund ist hier allerdings ein Pärchen, welches schon in "betrügerischer Art und Weise" vorging. 

Zum Hintergrund: Beide Eheleute waren angestellt. Die Frau verdiente deutlich weniger als ihr Mann, weshalb er die Steuerklasse III wählte, während seine Gattin in der Steuerklasse V zur Besteuerung herangezogen wurde. Bei Abgabe der Steuererklärungen wählten sie aber dann die getrennte Veranlagung, was im Grunde noch nicht rechtsmissbräuchlich ist. Unter dem Strich führt dies dazu, dass die Ehefrau durch die Besteuerung nach Steuerklasse V regelmäßig eine hohe Nachzahlung erhielt, während die Einkommensteuererklärung des Gatten zu einer deutlichen Nachzahlung führte. Tatsächlich war der Ehemann jedoch bereits so verschuldet, dass das Finanzamt regelmäßig auf der ausstehenden Steuer sitzen blieb, während es gezwungen war, der Ehefrau die Erstattung zukommen zu lassen.

Um diesem "betrügerischen Treiben" der Eheleute ein Ende zu bereiten, urteilte das Gericht schließlich: Die Wahl der Steuerklassen V/ III und der Antrag auf getrennte Veranlagung stellen einen Gestaltungsmissbrauch dar, wenn die Kombination der Wahlrechte erkennbar den Zweck verfolgt, einerseits eine Steuererstattung bei dem einen Ehegatten zu erreichen, andererseits aber die Durchsetzung der damit verbundenen Steuernachforderung bei dem anderen Ehegatten zu vereiteln. Wird daher auf diese Weise durch die Wahl der Steuerklassen und dem Antrag auf getrennte Veranlagung eine unangemessene Gestaltung gewählt, die im Vergleich zu einer angemessenen Gestaltung zu einem gesetzlich nicht vorgesehen Vorteil führt, ist die Zusammenveranlagung den wirtschaftlichen Vorgängen angemessen und die beantragte getrennte Veranlagung abzulehnen. 
Hinweis: 
Der Sachverhalt der Entscheidung ist schon sehr speziell und die Entscheidung im Tenor richtig. Es ist indes nicht zu erwarten, dass die Finanzverwaltung in anders gelagerten Fällen ebenfalls Probleme bei der Steuerklassenwahl oder der Beantragung einer Veranlagungsform macht.

	Mandantenbrief
November 2011
	


Steuertermine:

	10.11.
Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer
Getränkesteuer
Vergnügungsteuer
	Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.11. für den Eingang der Zahlung. Diese Frist gilt nicht für die Barzahlung und die Zahlung per Scheck.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks bei der Finanzbehörde als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen.

	15.11. 
Gewerbesteuer
Grundsteuer
	Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 18.11. für den Eingang der Zahlung. Diese Frist gilt nicht für die Barzahlung und die Zahlung per Scheck.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks bei der Finanzbehörde als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen.

	Alle Angaben ohne Gewähr


Vorschau auf die Steuertermine Dezember 2011:

	12.12.
Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer
Einkommensteuer
Kirchensteuer zur Einkommensteuer
Getränkesteuer
Vergnügungsteuer
	Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.12. für den Eingang der Zahlung. Diese Frist gilt nicht für die Barzahlung und die Zahlung per Scheck.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks bei der Finanzbehörde als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen.

	Alle Angaben ohne Gewähr


Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge November 2011:

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für November ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.11.2011.
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1.
Alle Steuerpflichtigen: Börsenzeitschriften als Werbungskosten absetzbar

Aktuell hat das Finanzgericht München mit Urteil vom 03.03.2011 (Az: 5 K 3379/08) entschieden, dass diverse Börsenzeitschriften als Werbungskosten abgezogen werden dürfen. Dabei handelt es sich im entschiedenen Fall allerdings nicht um die Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen, zumal hier seit der Einführung der Abgeltungsteuer ein Abzugsverbot für Werbungskosten gibt. In der Tat konnten die Kosten für insgesamt fünf verschiedene Börsenzeitschriften als Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit steuermindernd zum Ansatz gebracht werden.

Auch wenn in der Allgemeinpresse häufig so getan wird, als wenn nun jeder Arbeitnehmer Kosten für Börsenzeitschriften steuermindernd abziehen kann, muss die Entscheidung dennoch ein wenig relativiert werden: Im Urteilsfall ging es um einen Diplomingenieur, der im Bereich des Marketing und der Marktforschung tätig ist. Zu seinen Hauptaufgaben gehört dabei unter anderem die Beobachtung der langfristigen Konjunkturentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland damit daraus ein etwaiges Konsumverhalten beurteilt bzw. geschätzt werden kann. Glaubhaft konnte der Steuerpflichtige folglich darlegen, dass er die Zeitschriften als Fachliteratur in diesem Zusammenhang nutzt, weshalb das erstinstanzliche Finanzgericht auch den Werbungskostenabzug (im Urteilsfall immerhin rund 1.200 Euro) zuließ. 

Hinweis:
Deutlich muss jedoch hervorgehoben werden, dass die vorliegende Entscheidung kein Freibrief für den Werbungskostenabzug von Börsenzeitschriften ist. Dennoch hat das Urteil eine positive Wirkung, denn die Richter machten mit aller Deutlichkeit klar, dass es nicht auf den objektiven Charakter von Aufwendungen ankommt, damit diese als Werbungskosten zum Abzug gebracht werden können. Vielmehr ist entscheidend, wie die Aufwendungen im individuellen Einzelfall mit der beruflichen Tätigkeit zusammenhängen. Kann ein solcher Zusammenhang hergestellt werden, dann klappt es auch mit dem Werbungskostenabzug, egal für was im individuellen Einzelfall tatsächlich Aufwendungen zu tätigen sind.
2.
Alle Steuerpflichtigen: Reisekoffer als Werbungskosten

Können Steuerpflichtige, die aus beruflichen Gründen zahlreiche Geschäftsreisen absolvieren müssen, die Kosten für ihr Gepäck steuermindernd als Werbungskosten berücksichtigen? 

In den Lohnsteuerrichtlinien findet sich dazu unter Richtlinie 9.4 Absatz 1 Satz 5 folgendes: „Aufwendungen, die nicht so gut wie ausschließlich durch die beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit entstanden sind (zum Beispiel: Bekleidungskosten oder Aufwendungen für die Anschaffung von Koffern und anderen Reiseausrüstungen), sind keine Reisekosten.“ Wenn es daher keine Reisekosten sind, können die Aufwendungen auch nicht als Werbungskosten zur Minderung des persönlichen Steueraufkommens zum Abzug gebracht werden. 

Diese in den Verwaltungsanweisungen vertretene Auffassung ist jedoch mittlerweile  überholt. So hat aktuell das Finanzgericht Hamburg in seinem Urteil vom 23.05.2011 (Az: 6 K 77/10) entschieden, dass ein Pilot die Aufwendungen für seinen Piloten-Trolley sehr wohl als Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit steuermindernd berücksichtigen darf.

Die Begründung ist dabei ähnlich wie im vorherigen Streitfall bei den Börsenzeitschriften. Auch hier sagen die Richter wieder klar und eindeutig, dass es für die Frage des Werbungskostenabzuges nicht auf den objektiven Charakter eines Gegenstandes ankommt.  Vielmehr ist entscheidend, ob die tatsächliche Verwendung des angeschafften Gegenstandes im Zusammenhang mit den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit stattfindet. Im Falle des hier klagenden Piloten ließ das Finanzgericht daher den Werbungskostenabzug zu, da es keinen Zweifel hatte, dass der Trolley überwiegend für berufliche Zwecke genutzt wird. 

Tipp:
Der Urteilssachverhalt ist erneut sehr speziell, da ein Pilot nicht mit jedem anderen Arbeitnehmer vergleichbar sein wird. Dennoch hat das Urteil eine starke Signalwirkung: Zum Einen ist die generelle Aussage in den Lohnsteuerrichtlinien nicht mehr aktuell. Zum Anderen kann das Urteil auch auf andere Steuerpflichtige übertragen werden, die beruflich zahlreiche Geschäftsreisen absolvieren. Schließlich kann angenommen werden, dass ein Berufstätiger, der permanent geschäftlich unterwegs ist, dafür auch Gepäckstücke benötigt. Noch deutlicher wird dabei der Zusammenhang mit den Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit, wenn es sich um ein Spezialgepäckstück handelt. So beispielsweise um einen Kleidersack, mit dem Anzüge transportiert werden. Für die Vielzahl der Bürger dürfte es eher fremd sein, einen Anzug auch in den Privaturlaub mitzunehmen, weshalb schon so eine berufliche Veranlassung im individuellen Sachverhalt heraus gearbeitet werden kann.
3.
Grenzgänger: Steuerliche Berücksichtigung von Sozialversicherungsbeiträgen

Wer in Deutschland arbeitet, aber seinen Wohnsitz im Ausland, hat ist mit dem in der Bundesrepublik Deutschland erzielten Arbeitslohn auch hier beschränkt steuerpflichtig. Anders als bisher können auch beschränkt Steuerpflichtige ihre Beiträge zur Sozialversicherung seit 2010 als Sonderausgabe steuermindernd einsetzen. Dies gilt auch, wenn es sich dabei um Beiträge zu ausländischen Sozialversicherungen handelt.

In der Praxis hat dies jedoch noch ein kleines Problem. In vielen anderen Staaten ist die Sozialversicherung vollkommen anders aufgebaut. Insbesondere wird nicht zwischen verschiedenen Sozialversicherungszweigen unterschieden, sondern es existiert nur ein Globalbeitrag der zu leisten ist. Daher hat das Bundesministerium für Finanzen in einem aktuellen Erlass vom 05.07.2011 (Az: IV C 3 S 2221 / 09 / 10013 : 001) klargestellt, wie die Globalbeiträge zur jeweiligen Sozialversicherung der wichtigsten Staaten aufzuteilen ist.

So teilt sich beispielsweise für Belgien der Globalbeitrag wie folgt auf: 52,93 Prozent entfallen auf die Rentenversicherung, 38,03 Prozent entfallen auf die Basis Kranken- und Pflegeversicherung (ohne Krankengeldanteil), 9,04 Prozent entfallen auf die Arbeitslosenversicherungen und andere Versicherungen im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 3a EStG. 

Diesem Muster entsprechend enthält das Schreiben des Bundesfinanzministeriums weitere Aussagen zu Irland, Lettland, Malta, Norwegen, Portugal, Spanien, Großbritannien und Zypern.

Hinweis:
Die o.g. Aufteilung betreffen dabei Steuerpflichtige, die ihren Wohnsitz in einem der Staaten haben, aber in Deutschland Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit erzielen. Bei dem genau umgekehrten Fall, also wenn der Grenzgänger in der Bundesrepublik Deutschland seinen Wohnsitz hat und in einem anderen Staat seine Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit erzielt, muss bei der steuerlichen Behandlung unbedingt noch nach dem Staat der Einkünfteerzielung differenziert werden. Dies liegt an den jeweils abgeschlossenen, bilateralen Doppelbesteuerungsabkommen. Sofern die Tätigkeit beispielsweise in den Niederlanden, Belgien, Dänemark oder Polen stattfindet, ist der dort erzielte Arbeitslohn in Deutschland steuerfrei. Ganz steuerfrei ist er jedoch unter Umständen nicht, da der Progressionsvorbehalt greift und daher gegebenenfalls der Steuersatz auf die übrigen inländischen Einkünfte erhöht wird. Gezahlte Sozialversicherungsbeiträge sind in diesen Sachverhalten nicht steuermindernd einsetzbar. Sofern die Arbeit jedoch in Frankreich, Schweiz oder auch Österreich stattfindet, steht das Besteuerungsrecht aufgrund der hier geschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen dem Wohnsitzstaat zu. Die Bundesrepublik Deutschland darf also besteuern, weshalb auch Beiträge zur ausländischen Sozialversicherung im Bereich der Sonderausgaben steuermindernd zum Ansatz gebracht werden können.

4.
Alle Steuerpflichtigen: Neues Verfahren zu haushaltsnahen Dienstleistungen
Ein Stammthema war, ist und bleiben Streitfragen rund um die haushaltsnahen Steuervergünstigungen. Immer wieder sind hier neue Streitfragen zu verzeichnen, die verdeutlichen, wie kompliziert die Reglung in der praktischen Handhabung ist, obwohl es doch unter dem Strich nur um eine vergleichsweise geringe Steuerermäßigung geht. 

Aktuell geht es dabei um die Frage, ob Kosten für Essen auf Rädern in den Bereich der haushaltsnahen Dienstleistungen gehören. Ein Steuerpflichtiger aus dem Münsteraner Raum begehrte hierfür die Steuerermäßigung, weil seiner Meinung nach das Zubereiten und Liefern von Mahlzeiten eine hauswirtschaftliche Leistung im Sinne der Vorschrift sei.

Das Finanzgericht Münster widersprach dieser Auffassung jedoch leider mit Urteil vom 15.07.2011 (Az: 14 K 1226/10). Auch nach Meinung der Richter liegt zwar eine hauswirtschaftliche Leistung vor. Für die Inanspruchnahme der Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen ist jedoch weiterhin zwingende Voraussetzung, dass diese auch im Haushalt des Steuerpflichtigen stattfinden.

Insoweit bedarf es eines zwingenden und nicht umgehbaren räumlichen Zusammenhang zum Haushalt des Steuerpflichtigen, der allein durch das Anliefern der Mahlzeiten nicht gegeben ist. Trotz dieser nachvollziehbaren Meinung des Gerichts, gibt es Stimmen, die dieser Auffassung nicht folgen mögen.

Tipp:
Aktuell ist die Streitfrage vor dem obersten deutschen Finanzgericht, dem Bundesfinanzhof in München, bereits anhängig. Unter dem Aktenzeichen VI R 65/10, welches auf ein anderes Vorverfahren zurück zu führen ist, müssen die obersten Finanzrichter der Republik nun klären, ob für das Essen auf Rädern die Steuerermäßigung eingestrichen werden kann oder nicht. Im Verfahren wurde daher ebenfalls die Revision zugelassen. Auch wenn die Chancen wahrscheinlich eher gering sind: Betroffenen sei daher der Einspruch mit Verweis auf das anhängige Verfahren und dem Antrag zur eigenen Verfahrensruhe geraten. 

5.
Alle Steuerpflichtigen: Absetzbarkeit von Bestattungskosten

Die steuerliche, insbesondere die einkommensteuerliche Behandlung von Bestattungskosten ist seit Jahren problematisch. Vom Grundsatz her gilt, dass die Aufwendungen für die Bestattung oder Beerdigung nur im Rahmen der außergewöhnlichen Belastungen steuermindernd zum Abzug gebracht werden können, wenn die Übernahme der Bestattungs- bzw. Beerdigungskosten aus rechtlichen oder aus sittlichen Gründen zwangsläufig ist. 

Aber wann genau ist das der Fall? Zumindest eine juristische, also eine rechtliche Zwangsläufigkeit besteht grundsätzlich für den Erben. So die Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches. Dennoch kann auch der Erbe die Beerdigungs- oder Bestattungskosten nur dann als außergewöhnliche Belastung im Bereich der Einkommensteuer steuermindernd  geltend machen, wenn die Kosten nicht aus dem Nachlass bestritten werden könnten. 

Sofern jedoch der Nachlass ausreicht um die Beerdigungs- und Bestattungskosten zu tragen, besteht für den Erben keine wirtschaftliche Belastung mehr. Eine steuerliche Berücksichtigung kommt daher allenfalls im Bereich der Erbschaftssteuer in Betracht. In der Einkommensteuer besteht jedoch definitiv keine Abzugsmöglichkeit.

Sofern der Steuerpflichtige, der die Beerdigungs- bzw. Bestattungskosten trägt, nicht Erbe des Verstorbenen ist, können die Aufwendungen lediglich noch aus einer sittlichen Zwangsläufigkeit heraus steuermindernd bei den außergewöhnlichen Belastungen einsortiert werden. Eine solche sittliche Zwangsläufigkeit ist jedoch nur gegeben, wenn von dem eigentlichen Erben kein Kostenersatz für die getragenen Beerdigungs- bzw. Bestattungskosten erlangt werden kann.

So auch das Sächsische Finanzgericht in seiner aktuelle Entscheidung vom 19.01.2011 (Az: 8 K 41/10). Darin stellen die Richter entsprechend des zuvor genannten Grundsatzes klar: "Ist der Steuerpflichtige nicht Erbe eines verstorbenen nahen Angehörigen geworden und trägt er gleichwohl die Kosten der Bestattung des Angehörigen, kommt ein Steuerabzug als außergewöhnliche Belastung nur insoweit in Betracht, als ein die Bestattungskosten deckender Nachlass offensichtlich nicht vorhanden ist oder Erstattungsansprüche gegen den bzw. die Erben nicht durchsetzbar sind."

Im Verfahren hatte ein Enkel die Beerdigungs- und Bestattungskosten seiner Großmutter getragen. Erbin wurde jedoch seine Mutter, also die Tochter der Verstorbenen. Der Enkel begehrte den Abzug der Aufwendungen als außergewöhnliche Belastungen. Finanzamt und auch das zuvor zitierte Sächsische Finanzgericht lehnten die Steuerminderung jedoch mit folgender Begründung ab: Hat der Enkel die Bestattung der offenbar von seiner Mutter beerbten Großmutter in Auftrag gegeben und bezahlt, kommt ein Steuerabzug als außergewöhnliche Belastungen nicht in Betracht, wenn er bis zuletzt keine sicheren Aussagen über die Person des Erben oder den Bestand des Nachlasses getroffen hat, obwohl er nach dem Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG) sich als Erstattungsberechtigter nach § 1968 BGB ohne weiteres beim Nachlassgericht die Ausfertigung eines Erbscheins hätte erteilen lassen können. Mit anderen Worten: Wenn der Enkel nicht wenigstens versucht die Beerdigungs- und Bestattungskosten von seiner Mutter einzufordern, kann ihm der Abzug als außergewöhnliche Belastung auch nicht gewährt werden.

Hinweis:
Sofern die Voraussetzungen für den Abzug von Beerdigungs- bzw. Bestattungskosten bei der Einkommensteuer im Rahmen der außergewöhnlichen Belastung vorliegen, bleibt zu bedenken, dass es sich insoweit "lediglich" um außergewöhnliche Belastung allgemeiner Art handelt. Unter dem Strich muss daher auch noch die zumutbare Belastung gegengerechnet werden, welche sich aufgrund persönlicher Merkmale nach einer im Gesetz befindlichen Tabelle errechnen lässt.
6.
Immobilienbesitzer: Verkauf eines Gartens steuerbar?

Wer als Privatperson eine Immobilie (hier wird juristisch auch ein unbebautes Grundstück eingeordnet) verkauft, muss einen etwaigen Gewinn (vereinfacht gesagt die Differenz zwischen Anschaffungs- und Verkaufspreis) aus der Veräußerung nur im Rahmen der sonstigen Einkünfte besteuern, wenn zwischen Anschaffung und Veräußerung weniger als zehn Jahre liegen.

Zur Fristberechnung der zehn Jahre dieses privaten Veräußerungsgeschäftes ist dabei grundsätzlich auf das Datum des obligatorischen Rechtsgeschäftes, also das Datum des Notarvertrags abzustellen.

Ausgenommen von dieser Besteuerung im Rahmen des sogenannten privaten Veräußerungsgeschäftes sind jedoch Immobilien, die ausschließlich selbstgenutzt werden. So heißt es in § 23 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes: "Ausgenommen sind Wirtschaftsgüter, die im Zeitraum zwischen Anschaffung oder Fertigstellung und Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken oder im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurden."

Diese Steuerbefreiung umfasst dabei nicht nur das Gebäude. Dazu gehörende Gartengrundstücke etc. fallen ebenso unter die Steuerbefreiung.

Fraglich war nun in einem aktuellen Gerichtsverfahren vor dem Bundesfinanzhof, ob auch ein benachbartes, unbebautes Grundstück unter die Steuerbefreiung fallen kann. Im Urteilssachverhalt hatte ein Steuerpflichtiger ein Wohngrundstück von rund 3.700 Quadratmeter und auch ein direkt anliegendes Gartengrundstück von rund 3.000 Quadratmeter erworben. Letzteres veräußerte er innerhalb von zehn Jahren, während er die zuerst genannte Immobilie weiterhin zu eigenen Wohnzwecken nutzte. Für den Gewinn aus dieser Veräußerung beanspruchte der Steuerpflichtige nun die Steuerbefreiung für eigengenutzte Immobilien. 

Leider war der Bundesfinanzhof in München anderer Meinung und verwehrte die Steuerfreiheit. Im aktuellen Urteil vom 25.05.2011 (Az: IX R 48/10) entscheiden die Richter wie folgt: "Wird ein unbebautes, bislang als Garten eines benachbarten Wohngrundstücks genutztes Grundstück veräußert, ohne dass der Steuerpflichtige seine Wohnung aufgibt, so ist diese Veräußerung nicht nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG privilegiert." Eine Steuerfreiheit kommt damit nicht in Betracht und der Gewinn ist zu versteuern. 

Hinweis:
Wahrscheinlich wären die obersten Richter zu einem anderen Ergebnis gekommen, wenn sämtliche Immobilien (auch die selbstgenutzte) verkauft worden wären. 

7.
Kapitalanleger: Verlustverrechnungsantrag bis zum 15. Dezember stellen! 

Das Zeitalter der Abgeltungsteuer dauert in der Bundesrepublik an und so gilt auch in diesem Jahr, das Datum für einen Verlustverrechnungsantrag bei seiner Bank nicht zu verpassen. Stichtag ist hier wie in jedem Jahr der 15.12.2011.

Zum Hintergrund: Wenn jemand mehrere Bankverbindungen hat, dann kann er die Verluste im Bereich der Einkünfte aus Kapitalvermögen der einen Bank mit den Gewinnen aus Kapitalvermögen bei der anderen Bank miteinander verrechnen. Dies geschieht jedoch erst in der Einkommensteuererklärung. Damit dies gelingt muss der Steuerpflichtige bis zum 15.12. einen Antrag an die jeweilige Bank richten, damit diese den Verlust bescheinigt und in der Einkommensteuererklärung der Verlust bei der einen Bank mit den Gewinnen bei der anderen Bank verrechnet werden kann. 

Ohne diese Verlustbescheinigung wird die Bank die erlittenen Verluste auf das nächste Jahr vortragen und eine Verrechnung mit Gewinnen bei einer anderen Bank kann nicht durchgeführt werden. Unter dem Strich ist der Verlust zwar nicht verloren, aber es kommt zumindest zu einem deutlichen Zinsnachteil, da auf der einen Seite ein Verlust besteht, auf der anderen Seite ein erzielter Gewinn ohne Verlustverrechnung besteuert wird. 

Hinweis: 
Der Antrag kann formlos an die jeweilige Bank gestellt werden. Zu Nachweiszwecken empfiehlt sich jedoch das Telefax, da es keine Nachbesserung bei einem verspäteten Antrag gibt.
Tipp: 
Es kann Sinn machen, diesen Antrag auch bei Banken zu stellen, bei denen bis zum 15.12. noch keine Verluste erlitten wurden. Dies kann deshalb sinnvoll sein, weil die Bescheinigung das komplette Jahr (also vom 01.01. bis zum 31.12.) umfasst und es gegebenenfalls möglich ist, das auch noch Verluste in dem Zeitraum vom 15.12. bis zum 31.12. erlitten werden, die derzeit noch nicht absehbar sind.
8.
Arbeitnehmer: Mehr Geld im Dezember!

Ende September haben Bundestag und Bundesrat nach langem politischem Hin und Her das Steuervereinfachungsgesetz 2011 durchgewinkt. Zwar wird dadurch nichts einfacher, wie der Name erhoffen lässt, allerdings wird zumindest bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit der Arbeitnehmerpauschbetrag für die Werbungskosten von bisher 920 Euro auf 1.000 Euro angehoben.

Unter dem Strich ist dies zwar nur eine winzige Steuerersparnis, dennoch wird sie im Dezember (zumindest einmalig) zu spüren sein. Der Grund: Bundestag und Bundesrat haben beschlossen dass der neue Arbeitnehmerpauschbetrag von 1.000 EUR schon ab 2011 gelten soll. Die bisherigen Lohnsteuertabellen sind jedoch nur von dem alten Pauschbetrag in Höhe von 920 EUR ausgegangen.

Aus Vereinfachungsgründen wird die rückwirkende Erhöhung des Pauschbetrages daher in voller Höhe in den Dezembergehaltsabrechnungen zum Tragen kommen. Man könnte auch sagen allein für den Monat Dezember 2011 wird eine eigene Lohnsteuertabelle gelten, in der der erhöhte Freibetrag so eingearbeitet ist, als hätte er schon das ganze Jahr bestanden.
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	Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.12. für den Eingang der Zahlung. Diese Frist gilt nicht für die Barzahlung und die Zahlung per Scheck.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks bei der Finanzbehörde als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen.
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Vergnügungsteuer
	Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.01. für den Eingang der Zahlung. Diese Frist gilt nicht für die Barzahlung und die Zahlung per Scheck.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks bei der Finanzbehörde als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen.
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Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Dezember 2011:

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Dezember ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.12.2011.
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1. Alle Steuerpflichtigen: Kosten für die erste Berufsausbildung
Lange wurde zu diesem Thema gestritten. Erst mit verschiedenen Urteilen des Bundesfinanzhof vom 28.07.2011 (Az: VI R 7/10, VI R 3810, VI R 15/11, VI R 5/10 und VI R 8/09) räumte der Sechste Senat des obersten deutschen Finanzgerichtes mit der Problematik auf. Grundlegender Tenor der verschiedenen Urteile: Auch Aufwendungen für die erstmalige Berufsausbildung, beispielsweise ein Hochschulstudium, können als vorab entstandene Werbungskosten anerkannt werden.
Warum ist diese Einordnung der Aufwendungen bei den vorab entstandenen Werbungskosten so wichtig? Ganz einfach. Der Fiskus möchte Berufsausbildungskosten nur im Rahmen der Sonderausgaben steuerlich berücksichtigt wissen.

Der Sonderausgabenabzug hat jedoch zwei ganz eklatante Nachteile: 

1. Ist der Abzug ist hier (bisher) auf 4.000 EUR begrenzt. Mit Aufwendungen für Fachliteratur, Studiengebühr und sonstigen Ausbildungskosten wird daher der Höchstbetrag in den meisten Fällen recht schnell erreicht sein, weshalb auf der anderen Seite auch ein ganzer Batzen von Aufwendungen für die Berufsausbildung unter dem Tisch fällt. 

2. Der Sonderausgabenabzug richtet sich nach dem Geldflussprinzip. Dies bedeutet: Nur im Jahr der Verausgabung können die Berufsausbildungskosten steuerlich anerkannt werden. Wenn in diesem Jahr aufgrund der Berufsausbildung und des damit verbunden Nichtvorhandensein von Einnahmen keine Steuer anfällt, geht auch der begrenzte Sonderausgabenabzug bis zu 4.000 Euro vollends ins Leere.

Bei den vorweggenommenen Werbungskosten sind diese Nachteile nicht bzw. nicht in diesem Maße gegeben. Zum einen können die Werbungskosten unbegrenzt geltend gemacht werden, und zum anderen können Beträge, die sich mangels Einkünften während der Berufsausbildung nicht steuerlich auswirken, in Folgejahre vorgetragen werden. Sofern schließendlich irgendwann Einkünfte erzielt werden, setzt die steuermindernde Wirkung ein.

Klar, dass dem Fiskus eine solche hohe steuermindernde Wirkung in Anbetracht der leeren Haushaltskassen nicht in den Kram passt. Immerhin rechnet man in diesem Bereich mit einer Zahl von rund einer Milliarden Euro. Dennoch waren die Urteile des höchstrichterlichen Finanzgerichtes an Klarheit nicht zu überbieten. Die Folge ist daher ein sogenanntes Nichtanwendungsgesetz. Immer dann, wenn der Fiskus für ihn negative Rechtsprechung eliminieren will, ändert er einfach das Gesetz. So auch aktuell mit dem Gesetzesvorstoß unter dem klangvollen Namen „Betreibungsrichtlinien-Umsetzungsgesetz“.

Bereits Ende Oktober ist dieses Gesetz im Bundestag beschlossen worden. Es regelt, dass Berufsausbildungskosten nicht als vorweggenommene Werbungskosten zum Abzug gebracht werden können. Als kleines Bonbon wird dafür der Höchstbetrag des bisherigen Sonderausgabenabzugs von 4.000 EUR auf 6.000 EUR erhöht.

Die Unverschämtheit daran: Die gesetzliche Neuregelung soll rückwirkend ab 2004 gelten. Wohlgemerkt sollen nur die Abzugsmöglichkeit als Sonderausgaben und das Verbot des Abzuges als vorweggenommene Werbungskosten ab 2004 gelten. Die Erhöhung des maßgeblichen Sonderausgabenhöchstbetrages hingegen soll erst ab 2012 in Kraft treten.
Tipp:
Es ist insgesamt sehr fraglich, ob diese gesetzliche Neuregelung den verfassungsrechtlichen Grundprinzipien Rechnung trägt oder ob es nicht lediglich eine Frage der Zeit ist, bis das Bundesverfassungsgericht diese Neuregelung kassiert. Zum einen ist die Rückwirkung arg bedenklich, und zum anderen haben bereits die Richter in den oben zitierten Verfahren Bedenken geäußert, ob die eingeschränkte Abzugsfähigkeit von Berufsausbildungskosten überhaupt in Einklang mit dem verfassungsrechtlich festgezurrten Leistungsfähigkeitsprinzip zu bringen ist. Alles in allem scheint es daher nur eine Frage der Zeit zu sein, bis neue Verfahren in dieser Thematik bei den Gerichten vorstellig werden. Betroffene sollten daher den eigenen Steuerfall offen halten.
2. Für Arbeitnehmer: Höhere Fahrtkosten bei Auswärtstätigkeit
Die Frage, ob Reisekosten vorliegen oder doch nur Fahrten zur regelmäßigen Arbeitsstätte, ist von enormer Bedeutung für die steuerliche Absetzbarkeit. Folgender, zugunsten des Steuerpflichtigen entschiedener Sachverhalt verdeutlicht dies. Der hier klagende Steuerpflichtige arbeitete als Monteur. Schon im Wesen der Tätigkeit als Monteur liegt es, dass man nicht einen festen Arbeitsplatz bei seinem Arbeitgeber hat, sondern sich vielmehr an ständig wechselnden Einsatzstellen befindet.

Die Kosten für diese Auswärtstätigkeit können daher wie Reisekosten zum Abzug gebracht werden. Die Fahrtkosten sind nicht auf die Entfernungspauschale begrenzt, sondern können mit 0,30 EUR pro gefahrenen Kilometer zum Ansatz kommen. Daneben ist der steuermindernde Ansatz von pauschalen Verpflegungsmehraufwendungen sowie etwaigen auswärtigen Nebenkosten, wie beispielsweise die Parkgebühren für das Fahrzeug, möglich.

Im aktuellen Streitfall wollte der Fiskus den Monteur jedoch lediglich mit der Entfernungspauschale abspeisen, weil dieser im kompletten Jahr nur an einer einzigen Einsatzstelle tätig war. Dennoch: Mit Urteil vom 19.09.2011 (Az: 10 K 2037/10 E) entschied das Finanzgericht Münster, dass dies egal sei. Bei der Einsatzstelle des Monteurs handelte es sich nicht um eine ortsfeste dauerhafte betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers. Daher konnte sich der Monteur nicht zu Beginn seiner Tätigkeit darauf einrichten, dass sein Tätigkeitsort für längere Zeit identisch bleibt. Dass dies in der rückblickenden Betrachtung nun so war, dürfe hingegen nicht zu Lasten des Steuerpflichtigen gehen, so das Urteil.

Das Gericht ließ folglich den Ansatz der höheren Reisekosten inklusive aller Reisenebenkosten zum Abzug als Werbungskosten zu. Der Tenor der erstinstanzlichen Entscheidung: Ein Monteur, der über einen längeren Zeitraum auf dem Betriebsgelände eines Kunden seines Arbeitgebers eingesetzt wird, hat dort keine regelmäßige Arbeitsstätte, daher können die Fahrtkosten nach den allgemeinen Dienstreisegrundsätzen abgezogen und entsprechend steuermindernd berücksichtigt werden.
3. Für Arbeitnehmer: 1-Prozent-Regelung auch bei Gebrauchtwagen vom Bruttolistenpreis eines Neuwagens?
Ein Dienstwagen ist an sich etwas Schönes. Aus steuerlicher Sicht wird es jedoch häufig problematisch, wenn der Dienstwagen auch für Privatfahrten genutzt werden kann. Der Gesetzgeber verlangt in diesen Fällen eine Besteuerung des privaten Nutzungsvorteils des Fahrzeuges.

Grundsätzlich kann die Wertermittlung des zu besteuernden privaten Nutzungsvorteils auf zwei verschiedene Möglichkeiten durchgeführt werden. Als erste Möglichkeit ist hier das Fahrtenbuch zu nennen, welches jedoch in der Praxis ein ungeheurer bürokratischer Aufwand ist und im Endeffekt nicht mal Rechtssicherheit erlangt werden kann, ob auch tatsächlich alle Formalien eingehalten worden sind. Gibt es Mängel bei den Formalien, wird das Fahrtenbuch seitens des Fiskus oft nicht anerkannt.

Dementsprechend rückt die zweite Möglichkeit der Wertermittlung des zu besteuernden privaten Nutzungsvorteils in den Vordergrund. Gemeint ist hier die sogenannte 1-Prozent- Regelung. Die 1-Prozent-Regelung ist wesentlich weniger arbeitsaufwändig als die Fahrtenbuchmethode, hat jedoch einen entscheidenden Nachteil: Sie kann unglaublich teuer sein. Grund dafür ist, dass der private Nutzungsvorteil pauschal ermittelt wird. Pauschal bedeutet in diesem Zusammenhang, dass monatlich ein Prozent des Bruttolistenpreises eines Neuwagens im Zeitpunkt der Erstzulassung als Arbeitslohn versteuert werden muss.

Dabei gilt grundsätzlich: Der Bruttolistenpreis im Zeitpunkt der Erstzulassung ist auch für Gebrauchtwagen anzuwenden, obwohl der Steuerpflichtige für den Gebrauchtwagen deutlich weniger als den Bruttolistenneuwagenpreis entrichtet hat. Auch möchte der Fiskus Rabatte, die dem Steuerpflichtigen beim Neuwagenkauf eingeräumt wurden, nicht in die Bemessung des privaten Nutzungsvorteils einbeziehen. Unter dem Strich führt diese Auffassung dazu, dass die Wertermittlung des privaten Nutzungsvorteils von einem Kaufpreis ausgeht, den der Steuerpflichtige tatsächlich nicht für das Fahrzeug gezahlt hat.

Aktuell ist daher vor dem Bundesfinanzhof ein neues Verfahren anhängig, in dem geklärt werden soll, ob sich die 1-Prozent-Regelung auch dann vom Bruttolistenpreis im Zeitpunkt der Erstzulassung bemisst, wenn das Fahrzeug tatsächlich als Gebrauchtwagen angeschafft wurde. 
Tipp:
Wer daher den privaten Nutzungsvorteils seines Dienstwagens nur nach dem tatsächlichen Kaufpreis berechnen möchte, sollte sich an das Musterverfahren vor dem Bundesfinanzhof anhängen. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird das Finanzamt eine solche Berechnung jedoch nicht zulassen, weshalb schlussendlich Einspruch gegen den eigenen Steuerbescheid eingelegt werden muss und mit Hinweis auf das höchstrichterliche Verfahren die eigene Verfahrensruhe beantragt werden kann.
Hinweis:
Das aktuelle Musterverfahren beim Bundesfinanzhof trägt das Aktenzeichen VI R 51/11 und wird vom Bund der Steuerzahler unterstützt.

4. Alle Steuerpflichtigen: Auch Unterhalt für die Schwiegereltern ist absetzbar

Erwachsen einem Steuerpflichtigen Aufwendungen für den Unterhalt einer dem Steuerpflichtigen oder seinem Ehegatten gegenüber gesetzlich unterhaltsberechtigten Person, so können diese Aufwendungen bis zu 8.004 EUR im Kalenderjahr vom Gesamtbetrag der Einkünfte steuermindernd abgezogen werden.

Entscheidendes Kriterium für die Berücksichtigung der Unterhaltsleistung im Rahmen der außergewöhnlichen Belastungen besonderer Art ist, dass eine gesetzliche Unterhaltsberechtigung der unterstützten Personen besteht.

Gesetzlich unterhaltsberechtigt bzw. unterhaltsverpflichtet sind insbesondere Eltern und Kinder. Keine gesetzliche Unterhaltspflicht besteht jedoch bei den Schwiegereltern. Im Allgemeinen ist diese Unterscheidung jedoch nicht von Belang, da zwar keine Unterhaltspflicht zwischen Schwiegereltern und Schwiegerkindern besteht, jedoch insofern eine Unterhaltspflicht beim Ehegatten des Schwiegerkindes, also dem eigentlichen Kind der Schwiegereltern und dem Ehegatten des Schwiegerkindes vorhanden ist. 

Wenn die Ehegatten zusammenveranlagt werden, spielt es keine Rolle, wessen Eltern unterstützt werden, da die Aufwendungen im Zuge der Zusammenveranlagung auch zusammen angesetzt werden. 

Mit Urteil vom 20.01.2010 (Az: 14 K 14112/08) hat das Finanzgericht Berlin-Brandenburg entschieden, dass aufgrund einer getrennten Veranlagung die Unterhaltsleistung an die Schwiegereltern des Steuerpflichtigen nicht als außergewöhnliche Belastung steuermindernd zum Einsatz kommen dürfen. 

Erfreulicherweise hat aktuell der Bundesfinanzhof das erstinstanzliche Urteil aus Berlin-Brandenburg aufgehoben. In der Entscheidung vom 27.07.2011 (Az: VI R 13/10) urteilen die obersten Finanzrichter der Republik, dass Unterhaltszahlungen an die Schwiegereltern als außergewöhnliche Belastungen besonderer Art steuermindernd abziehbar sind, wenn sie während der Ehe geleistet werden. Die Tatsache, dass aufgrund eines dauernden Getrenntlebens der Ehegatten eine getrennte Veranlagung durchgeführt wird, halten die obersten Finanzrichter für unbeachtlich. Fazit: Unter dem Strich kommt es daher allein auf den zivilrechtlichen Bestand der Ehe an. Ob in dieser Ehe tatsächlich eine Ehegattenveranlagung durchgeführt werden kann, ist hingegen vollkommen irrelevant.
5. Arbeitnehmer: Doppelter Mietaufwand als Werbungskosten abzugsfähig
Wer aus beruflichen Gründen eine zweite Wohnung am Beschäftigungsort benötigt, kann diese Aufwendungen dafür grundsätzlich im Rahmen der doppelten Haushaltsführung einkommensteuermindernd ansetzen.

Im Bezug auf die Kosten für die Zweitwohnung ist dabei jedoch folgendes zu beachten: Die steuermindernd absetzbaren Kosten für die Zweitwohnung dürfen nicht mehr als das betragen, was ortsüblich der durchschnittliche Mietzins für eine 60 Quadratmeter große Wohnung ist.

Wir berichteten bereits über das anhängige Musterverfahren, in dem ein Steuerpflichtiger den Werbungskostenabzug für eine deutlich größere Wohnung im Rahmen der doppelten Haushaltsführung beantragte, weil er aufgrund des geplanten Familiennachzug am Beschäftigungsort direkt eine adäquate Familienwohnung und damit eine größere Wohnung angemietet hatte. Das Finanzamt verwies seinerzeit auf die 60 Quadratmeter-Regelung und ließ dementsprechend die Kosten für die Wohnung am Beschäftigungsort nur begrenzt zum steuermindernden in Abzug zu.

Mittlerweile liegt in dieser Streitfrage die höchstrichterliche Entscheidung des Bundesfinanzhofs durch Urteil vom 13.07.2011 (Az: VI R 2/11) vor. Darin führen die obersten Richter steuerzahlerfreundlich zunächst aus, dass auch die wegen eines Umzugs geleisteten doppelten Mietzahlungen beruflich veranlasst und deshalb in voller Höhe als Werbungskosten abziehbar sein können. 

Wohl gemerkt stellen sich die Richter des Bundesfinanzhofes nicht gegen die 60 Quadratmeter-Regelung. Diese 60 Quadratmeter-Regelung gilt jedoch indessen nur im Rahmen der doppelten Haushaltsführung. Da die Richter jedoch klarstellen, dass doppelte Mietzahlungen auch jenseits der doppelten Haushaltsführung als Werbungskosten abzugsfähig sind, werden die doppelten Mietzahlungen lediglich in einer anderen Schublade eingeordnet: Anstatt sie im Rahmen der doppelten Haushaltsführung zu begrenzen, sind die Richter hier der Meinung, dass die doppelten Mietzahlungen nicht im Rahmen der doppelten Haushaltsführung stattfinden, sondern vielmehr sonstige Werbungskosten im Zusammenhang mit den Einkünften aus nichtselbstständige Arbeit sind. Konkret dazu der Leitsatz der Richter: "Die Vorschriften über den Abzug notwendiger Mehraufwendungen wegen einer aus beruflichem Anlass begründeten doppelten Haushaltsführung stehen dem allgemeinen Werbungskostenabzug umzugsbedingt geleisteter Mietzahlung nicht entgegen."

Allerdings machen die obersten Finanzrichter auch hier bereits klar, dass ein vollkommen unbegrenzter Abzug der doppelten Mietzahlung nicht möglich ist. Insoweit führte der Bundesfinanzhof aus: "Diese Mietaufwendungen können jedoch nur zeitanteilig, und zwar für die neue Familienwohnung bis zum Umzugstag und für die bisherige Wohnung ab dem Umzugstag, längstens bis zum Ablauf der Kündigungsfrist des bisherigen Mietverhältnisses, als Werbungskosten abgezogen werden."

Insgesamt stellt das Urteil eine erfreuliche Rechtsprechung dar, da unter dem Strich dem Steuerpflichtigen der gesamte Werbungskostenabzug der doppelten Mietzahlung gewährt wurde.
Hinweis:
Dass das erstinstanzlich angerufene Finanzgericht seinerzeit die vollständige Berücksichtigung der doppelt gezahlt Mietaufwendungen abgewiesen hatte zeigt, dass auch manchmal das erstinstanzliche Finanzgericht (ebenso wie der Fiskus selbst) einen Sachverhalt nicht ausreichend durchleuchtet und schlussendlich eine fiskusfreundliche Entscheidung trifft.
6. Alle Steuerpflichtigen: Erzielung trotz Selbstnutzung der Ferienwohnung
Die Verlustberücksichtigung aus der Vermietung einer Ferienwohnung ist generell problematisch. Grund dafür ist, dass das Finanzamt häufig die Überschusserzielungsabsicht in Frage stellt.

Grundsätzlich sind daher zwei Varianten bei Ferienwohnungen zu unterscheiden:

1. Wenn die Ferienwohnung ausschließlich fremdvermietet und während der Leerstandszeiten zur Vermietung bereitgehalten wird, wird das Finanzamt den Vermietungsverlust in vollem Umfang anerkennen. Jedoch sind zwei weitere Voraussetzung dabei unbedingt zu beachten: Zum einen muss die Vermietung mindestens 75 % der ortsüblichen Vermietungszeit erreichen und zum anderen muss die Möglichkeit der Eigennutzung der Ferienwohnung ausgeschlossen sein.

2. Wenn hingegen die Ferienwohnung auch teilweise selbst genutzt wird (oder werden kann), sieht es schon problematischer aus. In der Regel wird das Finanzamt hier dann eine Prognoseberechnung über 30 Jahre hinweg verlangen. Endet diese Prognoseberechnung mit einem positiven Ergebnis, können die erzielten Verluste aus der Vermietung der Ferienwohnung steuerlich mit anderen Einkünften verrechnet werden. Endet die Prognoseberechnung jedoch negativ, ist die Ferienwohnung auch aus steuerlicher Sicht reines Privatvergnügen.

Aktuell hat nun allerdings das Finanzgericht Köln mit Urteil vom 30.06.2011 (AZ: 10 K 4965/07) entschieden, dass unter bestimmten Voraussetzungen eine Selbstnutzung der Ferienwohnung unschädlich sein kann. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Selbstnutzung lediglich geringfügig ist (im Urteilsfall vier Wochen) und außerhalb der Ferienzeiten, also außerhalb der üblichen Vermietungszeiten, stattfindet.

Die Richter wollen insoweit auf die Anfertigung einer umständlichen Prognoseberechnung verzichten. Selbstverständlich wird jedoch auch die Selbstnutzung steuerlich zu berücksichtigen sein. Im Urteilsfall geschah dies dadurch, dass der ermittelte Vermietungsverlust nur zu 48/52 berücksichtigt wurde. Dadurch wurde die vierwöchige Selbstnutzung der Ferienwohnung steuerlich ausgewertet.
Hinweis:
Leider hat sich der Fiskus mit dieser positiven Rechtsprechung nicht zufriedengegeben und Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt. Dort sind nun unter dem Aktenzeichen IX R 26/11 folgende Fragen hinsichtlich der Anerkennung von Verlusten aus einer Ferienwohnung anhängig:
1. Ist die Überschusserzielungsabsicht zwingend durch eine Prognose zu überprüfen, wenn die regional durchschnittlichen Vermietungstage in aller Regel erreicht und häufig sogar deutlich überschritten werden?
2. Ist in diesem Zusammenhang der vorbehaltenen Selbstnutzung des Eigentümers eine geringere Bedeutung beizumessen?
Tipp:
Betroffene Ferienwohnungsbesitzer sollten in Problemfällen mit dem Finanzamt Einspruch gegen den eigenen Einkommensteuerbescheid einlegen und mit Hinweis auf das anhängige Verfahren vor dem Bundesfinanzhof die eigene Verfahrensruhe beantragen. Eine etwas unbürokratischere Rechtsprechung zu dem Thema wäre sicherlich wünschenswert.

7. Immobilieneigentümer: Investitionsabzugsbetrag auch ohne verbindliche Bestellung?
Betreiber einer Fotovoltaikanlage können für diese neben der normalen Abschreibung auch die Sonderabschreibung und gegebenenfalls auch den Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 40 Prozent der voraussichtlichen Anschaffungskosten steuermindernd geltend machen. Da der Investitionsabzugsbetrag schon im Jahr vor der eigentlichen Anlageninstallation steuermindernd in Anspruch genommen werden kann, können so Steuervorteile erreicht werden, bevor auch nur einen Cent investiert wurde.

Zur Missbrauchsvermeidung hat das Bundesministerium der Finanzen jedoch in seinem Schreiben vom 08.05.2009 bestimmt, dass der Investitionsabzugsbetrag nur in Anspruch genommen werden kann, wenn im Vorjahr auch bereits eine verbindliche Bestellung der Fotovoltaikanlage vorliegt. Mangelt es an einer verbindlichen Bestellung, kann auch die Steuervergünstigung nicht in Anspruch genommen werden.

Gegen diese nicht im Gesetz vorhandenen Voraussetzungen richten sich mittlerweile mehrere erstinstanzliche Urteile. Der Tenor der Urteile ist dabei insgesamt identisch und aus Sicht des Steuerzahlers erfreulich. Alle Finanzgerichte stellen nämlich fest, dass die Voraussetzungen der verbindlichen Bestellung noch aus der Zeit der sogenannten Ansparabschreibung (dem Vorgänger des Investitionsabzugsbetrages) stammen. 

Hier hätte mittels Inanspruchnahme der Ansparabschreibung ein Steuervorteil missbräuchlich erreicht werden können, weshalb die Regelung der verbindlichen Bestellung durchaus sinnvoll war. Beim Investitionsabzugsbetrag ist diese Missbrauchsgefahr jedoch überhaupt nicht mehr möglich, weshalb die verschiedenen Finanzgerichte der Meinung sind, dass eine verbindliche Bestellung nicht mehr nötig ist.
Tipp: 
Leider will sich der Fiskus mit dieser Meinung nicht anfreunden und ist in einigen der Verfahren in Revision vor dem Bundesfinanzhof gezogen. Betroffene, die im Vorjahr der Installation jedoch keine verbindliche Bestellung vorliegen haben, sollten mit Hinweis auf die anhängigen Verfahren dennoch den Investitionsabzugsbetrag beantragen und gegebenenfalls das eigene Verfahren offen halten.
Tipp: 
Aktuell hat das Finanzgericht Nürnberg mit Urteil vom 28.07.2011 im Sinne der Steuerzahler entschieden. Eine Revision hierzu wurde wohl eingelegt, jedoch ist das Aktenzeichen beim Bundesfinanzhof noch nicht bekannt. Ebenso sind positive Urteile von weiteren Finanzgerichten zu verzeichnen: So beispielsweise das Finanzgericht München mit Datum vom 26.10.2010 sowie vom Finanzgericht Münster mit Datum vom 21.01.2010 (Az: 11 K 43508 E). Gegen die Münsteraner Entscheidung ist mittlerweile die Revision beim Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen III R 15/10 anhängig. Ebenso ist eine Revision gegen eine positive Entscheidung des Niedersächsischen Finanzgerichtes vom 03.05.2011 unter dem Aktenzeichen III R 37/11 anhängig.
Aufgrund der Vielzahl der positiven vorinstanzlichen Urteile scheinen die Chancen für ein positives Urteil seitens des Bundesfinanzhofes jedoch auch außerordentlich gut zu sein.

8. Alle Steuerpflichtigen: Fehler aufgrund Verwendung einer Steuersoftware
Mit Urteil vom 27.09.2011 (Az: 1 K 43/11) hat das erstinstanzliche Finanzgericht Hamburg entschieden, dass die Anfertigung der eigenen Einkommensteuererklärung im amtlichen Programm ElsterFormular deutlich schwieriger ist, als entsprechende Papierformulare auszufüllen, weshalb das Finanzamt an die Steuerpflichtigen keine überzogenen Anforderungen stellen darf.

Im abgeurteilten Sachverhalt hatte ein Steuerpflichtiger, der seine Steuererklärung mittels Elster anfertigte, vergessen, Unterhaltszahlungen anzugeben. Erst nachdem der Einkommensteuerbescheid bestandskräftig geworden war, fiel dem Steuerpflichtigen sein Fehler auf, und er beantragte entsprechend, die Unterhaltszahlung noch steuermindernd geltend zu machen. 

Das Finanzamt lehnte (wie es zu erwarten war) den entsprechenden Antrag ab und verwies auf die einschlägigen verfahrensrechtlichen Bestimmungen. Danach kann ein Steuerbescheid zwar geändert werden, wenn nachträgliche Tatsachen oder Beweismittel bekannt werden, die zu einer niedrigeren Steuer führen, allerdings darf den Steuerpflichtigen selbst an der verspäteten Bekanntgabe kein grobes Verschulden treffen. Bereits mit Urteil vom 29.06.1984 (Az: VI R181/80) hat der Bundesfinanzhof jedoch entschieden, dass ein Steuerpflichtiger grob fahrlässig handelt, wenn er eine ausdrücklich im Steuerformular gestellte Frage nicht beantwortet.

Das Finanzgericht Hamburg sah jedoch einen solchen Fall bei Nutzung des Steuerprogramms Elster als nicht gegeben. Der Grund dafür ist: Nach Meinung der erstinstanzlichen Richter sind die Steuererklärungsunterlagen im Elsterprogramm nicht hinreichend deutlich. Dementsprechend war dem Steuerpflichtigen keine grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen, als er die Angaben zu den steuerlich berücksichtigungsfähigen Unterhaltsaufwendungen vergessen hatte. Die Hamburger ließen folglich die steuermindernde Änderung noch zu.
Hinweis:
Ein Freibrief ist die vorgenannte Entscheidung des Finanzgerichts Hamburg jedoch nicht. Genau entgegengesetzt hat nämlich ebenfalls aktuell das Finanzgericht Rheinland-Pfalz mit Urteil vom 30.08.2011 (Az: 3 K 2674/10) entschieden. Hier urteilten die Richter, dass das Verschulden sehr wohl zulasten des Steuerpflichtigen geht, obwohl es sich in diesem Fall sogar um einen Programmfehler handelte. Einziger Unterschied zur Hamburger Entscheidung: Hier wurde nicht die amtliche Elstersoftware verwendet. Der Leitsatz der Rheinland-Pfälzer: „Wie das Verschulden eines steuerlichen Beraters müssen Steuerpflichtige sich das Verschulden derjenigen Personen zurechnen lassen, die eine von ihnen gekaufte und verwendete Steuererklärungssoftware konzipiert und in den Handel gebracht haben, wenn die von der Fremdfirma konzipierte Steuererklärungssoftware beim Ausfüllen der Anlage Kind nicht sicherstellt, dass auch die entsprechende Frage nach Kinderbetreuungskosten und die entsprechenden Erläuterungen dargeboten werden.“
Insgesamt muss daher das Fazit lauten: Wer eine nichtamtliche Steuersoftware verwendet, muss offensichtlich nach der erstinstanzlichen Rechtsprechung mehr Obacht geben als derjenige, der die Elstersoftware verwendet.


[image: image1][image: image2][image: image3][image: image4][image: image5][image: image6]
Hinweis: Die in diesem Mandantenbrief enthaltenen Beiträge sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand verfasst worden. Sie dienen nur der allgemeinen Information und ersetzen keine qualifizierte Beratung in konkreten Fällen. Eine Haftung für den Inhalt dieses Informationsschreibens kann daher nicht übernommen werden.





Hinweis: Die in diesem Mandantenbrief enthaltenen Beiträge sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand verfasst worden. Sie dienen nur der allgemeinen Information und ersetzen keine qualifizierte Beratung in konkreten Fällen. Eine Haftung für den Inhalt dieses Informationsschreibens kann daher nicht übernommen werden.





Hinweis: Die in diesem Mandantenbrief enthaltenen Beiträge sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand verfasst worden. Sie dienen nur der allgemeinen Information und ersetzen keine qualifizierte Beratung in konkreten Fällen. Eine Haftung für den Inhalt dieses Informationsschreibens kann daher nicht übernommen werden.





Hinweis: Die in diesem Mandantenbrief enthaltenen Beiträge sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand verfasst worden. Sie dienen nur der allgemeinen Information und ersetzen keine qualifizierte Beratung in konkreten Fällen. Eine Haftung für den Inhalt dieses Informationsschreibens kann daher nicht übernommen werden.





Hinweis: Die in diesem Mandantenbrief enthaltenen Beiträge sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand verfasst worden. Sie dienen nur der allgemeinen Information und ersetzen keine qualifizierte Beratung in konkreten Fällen. Eine Haftung für den Inhalt dieses Informationsschreibens kann daher nicht übernommen werden.





Hinweis: Die in diesem Mandantenbrief enthaltenen Beiträge sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand verfasst worden. Sie dienen nur der allgemeinen Information und ersetzen keine qualifizierte Beratung in konkreten Fällen. Eine Haftung für den Inhalt dieses Informationsschreibens kann daher nicht übernommen werden.





Hinweis: Die in diesem Mandantenbrief enthaltenen Beiträge sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand verfasst worden. Sie dienen nur der allgemeinen Information und ersetzen keine qualifizierte Beratung in konkreten Fällen. Eine Haftung für den Inhalt dieses Informationsschreibens kann daher nicht übernommen werden.





Hinweis: Die in diesem Mandantenbrief enthaltenen Beiträge sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand verfasst worden. Sie dienen nur der allgemeinen Information und ersetzen keine qualifizierte Beratung in konkreten Fällen. Eine Haftung für den Inhalt dieses Informationsschreibens kann daher nicht übernommen werden.





Hinweis: Die in diesem Mandantenbrief enthaltenen Beiträge sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand verfasst worden. Sie dienen nur der allgemeinen Information und ersetzen keine qualifizierte Beratung in konkreten Fällen. Eine Haftung für den Inhalt dieses Informationsschreibens kann daher nicht übernommen werden.





Hinweis: Die in diesem Mandantenbrief enthaltenen Beiträge sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand verfasst worden. Sie dienen nur der allgemeinen Information und ersetzen keine qualifizierte Beratung in konkreten Fällen. Eine Haftung für den Inhalt dieses Informationsschreibens kann daher nicht übernommen werden.





Hinweis: Die in diesem Mandantenbrief enthaltenen Beiträge sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand verfasst worden. Sie dienen nur der allgemeinen Information und ersetzen keine qualifizierte Beratung in konkreten Fällen. Eine Haftung für den Inhalt dieses Informationsschreibens kann daher nicht übernommen werden.





Hinweis: Die in diesem Mandantenbrief enthaltenen Beiträge sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand verfasst worden. Sie dienen nur der allgemeinen Information und ersetzen keine qualifizierte Beratung in konkreten Fällen. Eine Haftung für den Inhalt dieses Informationsschreibens kann daher nicht übernommen werden.









Seite 6

